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VERKAUFSPROSPEKT 
 
 

GIP  
 
 

(Fonds commun de placement gemäß Teil II des Luxemb urger Gesetzes vom 
20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame An lagen) 

 
(mit Verwaltungsreglement)  

 
Der Umbrella Fonds GIP („Fonds“) besteht derzeit aus folgenden Teilfonds: 

 
Teilfonds 1: GIP  Massiv 
 
Dieser Verkaufsprospekt („Verkaufsprospekt“) ist nur gültig in Verbindung mit dem 
Verwaltungsreglement und dem letzten veröffentlichten Jahresbericht des Fonds GIP  („Fonds“), 
dessen Stichtag nicht länger als sechzehn Monate zurückliegen darf. Wenn der Stichtag des 
letzten Jahresberichtes länger als 8 Monate zurückliegt, zusätzlich mit einem jüngeren 
Halbjahresbericht. Beide Berichte sind Bestandteil des Verkaufsprospektes. 
 
Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement sowie die Halbjahres- und Jahresberichte 
sind kostenfrei bei folgenden Stellen erhältlich: 
 
  Luxemburg 

� LRI Invest S.A., 1C, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach 
� LBBW Luxemburg S.A., 10-12,  Boulevard Roosevelt,  L-2450 Luxemburg 
� HWB Capital Management  S.A., 7, Am Scheerleck, L-6868 Wecker 

 
  Deutschland 

� Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, D-70173 Stuttgart 
 
Bei der Verwaltungsgesellschaft sind zusätzliche Informationen während der üblichen 
Geschäftszeiten jederzeit erhältlich. 
 
Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind der aktuell gültige Verkaufsprospekt 
sowie das Verwaltungsreglement. Es ist nicht gestattet, hiervon abweichende Auskünfte oder 
Erklärungen abzugeben. Die Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. haftet nicht, wenn und 
soweit Auskünfte oder Erklärungen abgegeben werden, die vom aktuell gültigen 
Verkaufsprospekt und dem Verwaltungsreglement abweichen. 
 
Die Anteile des Fonds sind in den USA nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 
registriert und können daher weder in den USA — einschließlich der dazugehörigen Gebiete — 
noch an Staatsangehörige der USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, ein solches 
Angebot oder ein solcher Verkauf wird durch eine Befreiung von der Registrierung gemäß dem 
United States Securities Act von 1933 ermöglicht. 
 
Bei Geldtransfers werden persönliche Daten verarbeitet. Dies geschieht teilweise auf Ebene der 
die Zahlung abwickelnden Bank, aber auch auf derjenigen spezialisierter Gesellschaften, wie 
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SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Die Bearbeitung und 
Übermittlung von Daten kann auch durch Datenverarbeitungszentralen in anderen europäischen 
Ländern und in den USA erfolgen. Sie unterliegen dann dortigem, lokalen Recht. Daraus folgt, 
dass amerikanische Behörden zur Terrorismusbekämpfung Zugang zu in solchen Zentren 
gespeicherten Daten fordern können. Jeder Kunde, der seine Bank beauftragt, 
Zahlungsanweisungen oder andere Operationen auszuführen, stimmt implizit der Tatsache zu, 
dass alle zur vollständigen Abwicklung einer Transaktion notwendigen Datenelemente 
außerhalb Luxemburgs bekannt werden können. 
 
 
Die in diesem Verkaufsprospekt sowie im Verwaltungsreglement enthaltenen Informationen 
ersetzen nicht die persönliche Beratung des Anlegers. 
 
Stand : August 2010 
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Verkaufsprospekt 

 
 
 
1. Der Fonds 
 
Der im vorliegenden Verkaufsprospekt beschriebene Investmentfonds ist ein nach Luxemburger 
Recht in der Form eines "Umbrella"-Fonds (fonds commun de placement à compartiments 
multiples) errichtetes Sondervermögen aus Investmentanteilen und sonstigen Vermögenswerten 
(der "Fonds"). Der Fonds wurde nach Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 
2002 ("Gesetz vom 20. Dezember 2002") auf unbestimmte Dauer aufgelegt. Der bisher unter 
dem Namen GIP Universum bestehende Teilfonds wurde mit Wirkung zum 31. März 2010 in 
den bestehenden Teilfonds GIP Massiv  fusioniert. 
 
Der GIP besteht derzeit aus einem Teilfonds, dem GIP Massiv   (jeweils der „Teilfonds“ oder „die 
Teilfonds“). 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit neue Teilfonds auflegen. In diesem Fall wird dieser 
Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Teilfonds können auf bestimmte Zeit errichtet 
werden. 
 
Der Verkaufsprospekt und das Verwaltungsreglement bilden gemeinsam als 
zusammenhängende Bestandteile die Vertragsbedingungen des Fonds. 
 
 
2. Die Verwaltungsgesellschaft 
 
Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die LRI Invest S.A.  ("Verwaltungsgesellschaft"), eine 
Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht mit Sitz in Munsbach, Luxemburg. Die LRI Invest 
S.A. wurde am 13. Mai 1988 mit dem Namen LRI Fund Management Company S.A. gegründet 
und ihre Satzung im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, dem Mémorial Teil C, Recueil 
Spécial des Sociétés et Associations (“Mémorial“) vom 27. Juni 1988 veröffentlicht. Änderungen 
der Satzung, die bis zum 29. Dezember 2003 erfolgten, wurden im Mémorial veröffentlicht. 
Änderungen, die seit dem 30. Dezember 2003 erfolgen, werden beim Handels- und 
Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt und dort erhältlich sein. Ein entsprechender 
Hinterlegungsvermerk wird jeweils im Mémorial veröffentlicht.  
 
Die letzte Änderung der Satzung der LRI Invest S.A. erfolgte mit Wirkung zum 1. Januar 2009. 
Die koordinierte Satzung in der Fassung vom 1. Januar 2009 wurde am 6. Januar 2009 beim 
Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt und am 21. Januar 2009 im 
Mémorial veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist unter der Registernummer B 28.101 
eingetragen. 
 
Die LRI Invest S.A. ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Landesbank Baden-Württemberg, 
Stuttgart/Deutschland.  
 
Das Eigenkapital der Verwaltungsgesellschaft belief sich zum 1. Januar 2010 auf Euro 
1.500.000,-. 
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Sie hat die Zulassung als Verwaltungsgesellschaft im Sinne von Artikel 77 des Kapitels 13 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2002. Die Verwaltungsgesellschaft entspricht den Anforderungen 
der geänderten Richtlinie 85/611/EWG des Rates zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (“OGAW“).  
 
Der Gesellschaftszweck der Verwaltungsgesellschaft besteht in der Auflegung und Verwaltung 
von Organismen für gemeinsame Anlagen (“OGA“) sowie in weiteren, im weitesten Sinne des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2002 zulässigen Tätigkeiten. Hierzu zählen neben den 
administrativen Tätigkeiten insbesondere die Anlageverwaltung von OGAs/OGAWs sowie der 
Vertrieb von OGAs/OGAWs. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft handelt in eigenem Namen und für gemeinschaftliche Rechnung 
der Anteilinhaber. Sie handelt unabhängig von der Depotbank und ausschließlich im Interesse 
der Anteilinhaber. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft darf im Rahmen Ihrer Verwaltungsbefugnis zu ergreifende 
Verwaltungsmaßnahmen mit Wertpapiergeschäften oder Verwaltungsaufgaben für ihre übrigen 
Kunden zusammenzufassen. In diesem Rahmen ist sie zur Zusammenfassung von 
Kundenaufträgen berechtigt, sofern dies im Einklang mit seinen vertraglichen oder gesetzlichen 
Pflichten steht. Bei der Zuteilung auf die einzelnen Depots, soweit die Ausführung zu mehr als 
einem Kurs erfolgt ist, wird ein nach dem arithmetischen Mittel gebildeter Mischkurs zu Grunde 
gelegt. In Einzelfällen kann eine solche Zusammenlegung für den Fonds daher durch 
entsprechende Rundungen marginal nachteilig sein. Wenn der Auftrag nicht vollständig 
ausgeführt werden kann, führt die Verwaltungsgesellschaft die Kundenaufträge (einschließlich 
des Auftrags des Fonds) anteilig gemäß den ursprünglichen Anweisungen durch.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Teil der Verwaltungsvergütung sowie ganz oder 
teilweise etwaige Ausgabeaufschläge an ihre Vertriebspartner in Form von Provisionszahlungen 
für deren Vermittlungsleistungen weiter geben. Die Höhe der Provisionszahlungen wird je nach 
Vertriebsweg in Abhängigkeit vom Bestand oder vom durchschnittlichen Bestand des 
vermittelten Fondsvolumens bemessen. Dabei kann ein wesentlicher Teil der 
Verwaltungsvergütung in Form von Provisionszahlungen an die Vertriebspartner der 
Verwaltungsgesellschaft weitergegeben werden. Zudem können aus Zielfondsinvestments ganz 
oder teilweise Bestandsprovisionen an die Depotbank, den Fondsmanager, die 
Verwaltungsgesellschaft bzw. die Vertriebsstellen fließen. Zusätzlich kann aus 
Zielfondsinvestments ein Anteil der jährlichen Verwaltungsvergütung dieser Fonds ganz oder 
teilweise als Rückvergütung an die Depotbank, den Fondsmanager, die Verwaltungsgesellschaft 
bzw. die Vertriebsstellen fließen. Über die Verwaltungsvergütung hinaus können die 
Vertriebspartner von der Verwaltungsgesellschaft eine zusätzliche Vergütung erhalten, wenn sie 
aus dem Gesamtangebot der Verwaltungsgesellschaft Produkte in einem Umfang vertreiben, 
der einen vorab definierten Schwellenwert überschreitet. Daneben kann die 
Verwaltungsgesellschaft ihren Vertriebspartnern weitere Zuwendungen in Form von 
unterstützenden Sachleistungen (z. B. Mitarbeiterschulungen) und ggf. Erfolgsboni, die ebenfalls 
mit den Vermittlungsleistungen der Vertriebspartner im Zusammenhang stehen, gewähren, 
welche nicht dem Fondsvermögen gesondert in Rechnung gestellt werden. Die Zuwendungen 
stehen den Interessen der Anleger nicht entgegen, sondern sind darauf ausgelegt, die Qualität 
der Dienstleistungen seitens der Vertriebspartner aufrechtzuerhalten und weiter zu verbessern. 
Nähere Informationen zu den Zuwendungen können die Anleger von den Vertriebspartnern 
erfahren.  
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Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet neben diesem Fonds GIP u.a. noch weitere nachfolgende 
Fonds in der Form von „fonds commun de placement“ (FCP) oder „société d'investissement à 
capital variable“ (SICAV): 
 
FCP 
 
AKS Global 
Bonafide 4 ever 
BV Global Balance Fonds 
CW-MatrixCreativ 
Deutsche Aktien Total Return 
E & G Portfolio 
Ethna-AKTIV E 
Ethna-GLOBAL Defensiv 
Ethna-GLOBAL Dynamisch 
Europa-Lux EuroRent 3-6 
Finanzmatrix 
GIP Invest 
GIP InvestWorld 
Global Family Protect Umbrella 
GodemodeTrader.de Strategie I 
Guliver Sicherheit 
Guliver Wachstum 
HSH LiLux 
HWB Dachfonds 
HWB Gold & Silber Plus 
HWB Umbrella Fund 
K&C Aktienfonds 
LiLux Umbrella Fund 
LRI ABS FONDS 
LRI-A.C.-Fonds 
LBBW Alpha Dynamic  
LBBW Asset Strategie 
LBBW Bond Select  
LBBW Equity Select 
LBBW Opti Return  
LBBW Opti Return kurz 
LBBW Total Return Dynamic 
M & W Invest 
NORD/LB LUX Umbrella Fonds 
NW Global Strategy 
Private Banking World Invest 
Vermögen-Global 
Vermögensportfolio Ulm 
VOLANDO Umbrella Fund 
 

SICAV 
 
AHW SICAV LRII 
E&G Fonds  
Fidecum SICAV 
IV Umbrella Fund 
MUNICH INVEST 
NobisLux SICAV 
Staedel Hanseatic SICAV 
Swiss Rock (Lux) Sicav 
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav 

 
 
3. Der Fondsmanager 
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Die Verwaltungsgesellschaft kann im Zusammenhang mit der Verwaltung der Aktiva der 
jeweiligen Teilfonds unter eigener Verantwortung und Kontrolle sowie auf Kosten der jeweiligen 
Teilfonds einen Fondsmanager hinzuziehen. 
 
Die Anlageentscheidungen für den jeweiligen Teilfonds werden von dem Fondsmanager 
getroffen. Die Verwaltungsgesellschaft hat die HWB Capital Management S.A. (vormals GIP 
Invest S.A.) zum Fondsmanager ernannt. Die mit Wirkung zum 1. Februar 2010 in HWB Capital 
Management S.A. umbenannte GIP Invest S.A. ist eine Aktiengesellschaft nach 
luxemburgischem Recht mit Sitz in Wecker/Luxemburg. Sie wurde am 15. Dezember 2000 
gegründet und ist im Handelsregister in Luxemburg unter B 79.099  eingetragen. Der 
Fondsmanager unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier in 
Luxemburg und besitzt u.a. die Erlaubnis zur Vermögensverwaltung und in der Beratung von 
Kunden über potentielle Anlagemöglichkeiten im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über 
den Finanzsektor. Der Geschäftszweck der HWB Capital Management S.A.  ist die individuelle 
und eigenständige Verwaltung von Anlageportfolios von Anlegern, die generelle Beratung in 
Finanzangelegenheiten, die Maklertätigkeit, sowie der Vertrieb von Anteilen und Aktien an 
Organismen für gemeinsame Anlagen. In letzterem Zusammenhang darf die Gesellschaft weder 
Einzahlungen annehmen noch Auszahlungen tätigen. 
 
Die Aufgaben des Fondsmanagers erstrecken sich im Rahmen der laufenden Geschäftsführung 
und unter der allgemeinen Kontrolle und Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft des 
Teilfonds namentlich, jedoch nicht ausschließlich, auf den Kauf, den Verkauf, den Umtausch, die 
Zeichnung und die Übertragung der im Fondsvermögen befindlichen Vermögenswerte und auf 
die Ausübung aller Rechte, die unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögenswerten des Fonds 
zusammenhängen. 
 
Der Fondsmanager kann auf eigene Kosten, eigene Gefahr und eigene Haftung hin Anlage- und 
sonstige Beratung einholen, sofern er dies für angemessen hält.  
 
Der Fondsmanager ist berechtigt, ohne vorherige Konsultation der Verwaltungsgesellschaft zu 
ergreifende Verwaltungsmaßnahmen mit Wertpapiergeschäften oder Verwaltungsaufgaben für 
seine übrigen Kunden zusammenzufassen. In diesem Rahmen ist er zur Zusammenfassung von 
Kundenaufträgen berechtigt, sofern dies im Einklang mit seinen vertraglichen oder gesetzlichen 
Pflichten steht. Bei der Zuteilung auf die einzelnen Depots, soweit die Ausführung zu mehr als 
einem Kurs erfolgt ist, wird ein nach dem arithmetischen Mittel gebildeter Mischkurs zu Grunde 
gelegt. In Einzelfällen kann eine solche Zusammenlegung für den Fonds daher durch 
entsprechende Rundungen marginal nachteilig sein. Wenn der Auftrag nicht vollständig 
ausgeführt werden kann, führt der Fondsmanager die Kundenaufträge (einschließlich des 
Auftrags des Fonds) anteilig gemäß den ursprünglichen Anweisungen durch.   
 
Es ist dem Fondsmanager nicht gestattet Gelder sowie sonstige Vermögenswerte von Anlegern 
entgegen zu nehmen. 
 
Soft Commissions und Retrozessionsvereinbarungen durch den Fondsmanager  
 
Soft-Commission-Verträge sind Verträge, bei denen der Fondsmanager Transaktionen über 
bestimmte Broker steuert, um als Gegenleistung von diesem Research- und/oder 
Brokerdienstleistungen zu erhalten. Bei Retrozessionsvereinbarungen erhält der Fondsmanager 
geldwerte Vorteile bzw. Rückvergütungen/Kommissionen/Rabattierung für die Inanspruchnahme 
von Leistungen Dritter (z. B. Broker).  
 
Soweit der Fondsmanager in der Vergangenheit  Soft-Commission-Verträge oder 



7 

Retrozessions-vereinbarungen abgeschlossen hat und diese noch existieren bzw. neue 
Vereinbarungen schließt,  müssen diese die nachstehend festgelegten Bedingungen zu Soft-
Commission-Verträgen einhalten und der Fondsmanager ist verpflichtet diese gegenüber der 
Verwaltungsgesellschaft offen zu legen, insbesondere dürfen solche Vereinbarungen nicht zum 
Nachteil der Anleger des Fonds abgeschlossen werden.  
 
Die betreffenden Soft Commission Verträge des Fonds müssen die folgenden Bedingungen 
erfüllen: (i) Der Fondsmanager wird, wenn er Soft Commission Verträge eingeht, stets im besten 
Interesse des Fonds handeln. (ii) Die im Rahmen von Soft Commission Verträge geleisteten 
Dienste müssen im direkten Zusammenhang mit der Tätigkeit des Fondsmanagers stehen. (iii) 
Provisionen für Portefeuille Transaktionen des Fonds werden von dem Fondsmanager nur an 
solche Dritte gezahlt, die juristische Personen sind. (iv) Der Fondsmanager legt der 
Verwaltungsgesellschaft Berichte über die Soft Commission Verträge unter Angabe der Art der 
Dienstleistungen, die er erhielt, vor. (v) Soft Commission Verträge werden in den periodischen 
Berichten aufgeführt.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft muss zeitnah in die Lage versetzt werden, insbesondere Details zu 
den Verträgen und den geflossenen bzw. erhaltenen Kommissionen/Soft Commissions sowie 
die Marktgerechtheit der Kurse der über den jeweiligen Broker getätigten Geschäfte prüfen zu 
können. 
 
 
4. Die Depotbank und Hauptzahlstelle 
 
Die Depotbank und Hauptzahlstelle des Fonds ist die LBBW Luxemburg S.A., vormals als LRI 
Landesbank Rheinland-Pfalz International S.A. firmierend, mit Sitz in 10-12, Boulevard 
Roosevelt, L-2450 Luxemburg. Sie ist eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht (Gesetz 
vom 5. April 1993 über den Finanzsektor) und ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Die Depotbank 
betreibt Bankgeschäfte aller Art. Das Eigenkapital der Depotbank beläuft sich zum 31. 
Dezember 2009 auf 262.453.148,15 Euro.  
 
Die LBBW Luxemburg S.A. ist 100%ige Tochtergesellschaft der  Landesbank Baden-
Württemberg. 
 
Die Funktion der Depotbank richtet sich nach dem Gesetz vom 20. Dezember 2002, dem 
Depotbankvertrag, dem Verwaltungsreglement (Artikel 3) sowie dem Verkaufsprospekt. Die 
Transaktionen innerhalb der Teilfondsportfolios werden über die Depotbank abgewickelt. Die 
Depotbank handelt ausschließlich im Interesse der Anteilinhaber. 
 
Ausländische Wertpapiere, die im Ausland angeschafft oder veräußert werden oder die der 
Fonds von der Depotbank im Inland oder im Ausland verwahren lässt, unterliegen regelmäßig 
einer ausländischen Rechtsordnung. Rechte und Pflichten der Depotbank oder des Fonds 
bestimmen sich daher nach dieser Rechtsordnung, die auch die Offenlegung des Namens des 
Anlegers vorsehen kann. Der Anleger sollte sich beim Kauf der Anteile des Fonds bewusst sein, 
dass die  Depotbank gegebenenfalls entsprechende Auskünfte an ausländische Stellen zu 
erteilen hat, weil sie gesetzlich, aufsichtsrechtlich hierzu verpflichtet ist. 
 
Die Bestellung der Depotbank kann durch die Depotbank oder die Verwaltungsgesellschaft 
schriftlich unter der Einhaltung einer 3-monatigen Frist gekündigt werden. Eine solche 
Kündigung wird jedoch erst wirksam, wenn eine andere, von der zuständigen Luxemburger 
Aufsichtsbehörde zuvor genehmigte Bank die Pflichten und Funktionen  der Depotbank gemäß 
den  Bestimmungen des Verwaltungsreglements übernimmt.  
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Bei der Depotbank und gegebenenfalls bei anderen Kr editinstituten können mehr als 20% 
des Wertes des Fondsvermögens als Bankguthaben geha lten werden. Die bei der 
Depotbank und gegebenenfalls bei anderen Kreditinst ituten gehaltenen Bankguthaben 
sind nicht durch eine Einrichtung zur Sicherung der  Einlagen geschützt.  
 
 
5. Die Register- und Transferstelle 
 
Als Register- und Transferstelle des Fonds wurde die RBC Dexia Investor Services Bank S.A.  
für unbestimmte Zeit bestellt. Ihr Gesellschaftssitz befindet sich in 14, Porte de France, L-4360 
Esch-sur-Alzette/Luxemburg.  
 
Der Vertrag sieht beidseitige dreimonatige sowie außerordentliche Kündigungsfristen vor.  
 
Die RBC Dexia Investor Services Bank S.A. wurde mit der Ausführung von Anträgen zur 
Zeichnung, Rücknahme, zum Umtausch und zur Übertragung von Anteilen sowie der Führung 
des Anteilregisters beauftragt. Die Kosten werden dem jeweiligen Netto-Teilfondsvermögen 
belastet. 
 
 
6. Berechnung des Anteilwertes 
 
Die Berechnung des Anteilwertes der Teilfonds wird unter Aufsicht der Depotbank von der 
Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem Tag, der 
Bankarbeitstag in Luxemburg ist, mit Ausnahme des 24. und des 31. Dezember eines jeden 
Jahres, (“Bewertungstag“), vorgenommen.  
 
Die Berechnung des Anteilwertes jedes Teilfonds erfolgt durch Teilung des Wertes des Netto-
Fondsvermögens (=Fondsvermögen abzüglich der bestehenden Verbindlichkeiten) durch die 
Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieses Teilfonds. Anteilbruchteile 
werden bei der Berechnung des Anteilwertes mit drei Dezimalstellen nach dem Komma 
berücksichtigt. 
 
Die im jeweiligen Teilfondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden nach folgenden 
Grundsätzen bewertet: 
 

a) Die im Teilfonds enthaltenen offenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten 
und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. 

 
b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und 

ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten 
oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen 
Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden 
kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages 
ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. 

 
c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, 

wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche 
normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier 
oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs 
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an jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Hauptmarkt für 
diesen Vermögenswert ist. 

 
d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt 

(entsprechend der Definition in Artikel 4 dieses Verwaltungsreglements) gehandelt 
werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt. 

 
e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten 

Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer 
Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die 
Kurse entsprechend den Regelungen in (b) oder (c) den tatsächlichen Marktwert der 
entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, werden sie zum 
jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und 
Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbaren 
Bewertungsregeln festgelegt hat. 

 
f) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder 

anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen 
Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstandes der 
Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen 
angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards 
oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt 
werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher 
Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, 
Forwards oder Optionen vom jeweiligen Teilfonds gehandelt werden, berechnet; sofern 
ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der 
Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die 
Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand der 
Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps 
werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten 
Marktwert bewertet. 

 
g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem 

anderen Geregelten Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 
Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert 
zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von 
höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem 
ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt. 

 
h) Zinsswaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, 

bestimmten Marktwert bewertet. 
 
i) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zum 

jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und 
Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbaren 
Bewertungsregeln festgelegt hat. 

 
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds 
ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren 
Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs 
durch die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von 
Abschlussprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln bestimmt. 
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Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden 
zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines 
Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes 
beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, noch 
am selben Tag weitere Anteilwertberechnungen vorzunehmen. Unter diesen Umständen werden 
alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme zum 
ersten festgestellten Nettoinventarwert dieses Tages abgerechnet. Anträge auf Zeichnung und 
Rücknahme, die nach 18.00 Uhr des vorangegangenen Luxemburger Bankarbeitstages 
eingegangen sind, können zum zweiten festgestellten Nettoinventarwert dieses Tages 
abgerechnet, Anträge, die nach Feststellung des zweiten Nettoinventarwertes eingehen, können 
zum dritten festgestellten Nettoinventarwert dieses Tages abgerechnet werden usw. 
 
Für jeden Teilfonds kann ein Ertragsausgleich durchgeführt werden. 
 
Eine Beispielrechnung für die Berechnung des Anteilwertes stellt sich wie folgt dar:  
 
Netto-Teilfondsvermögen:          10.000.000,- Euro 
Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile  200.000 
 _________ 
Anteilwert (= Rücknahmepreis) 50,- Euro 
 
Die Wertentwicklung wird nach der so genannten „BVI-Methode“ ermittelt. Die Berechnung 
basiert auf den Rücknahmepreisen am Anfangs- und Endtermin.  
 
Im Einzelnen regelt Artikel 7 des Verwaltungsreglements die Bewertung sowie Artikel 8 des 
Verwaltungsreglements die zeitweilige Einstellung der Anteilwertberechnung sowie Artikel 9 des 
Verwaltungsreglements der Rücknahme von Anteilen.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Berechnung des Anteilwertes zeitweilig 
einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen 
und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt 
ist, insbesondere: 
 
1. während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein anderer Markt, wo ein wesentlicher Teil 

der Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds amtlich notiert oder gehandelt wird, 
geschlossen ist (außer an gewöhnlichen Wochenenden oder Feiertagen) oder der Handel 
an dieser Börse bzw. an dem entsprechenden Markt ausgesetzt oder eingeschränkt wurde; 

 
2. in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Anlagen eines Fonds nicht verfügen 

kann oder es ihr unmöglich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder- verkäufe frei zu 
transferieren oder die Berechnung des Anteilwertes ordnungsgemäß durchzuführen. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aussetzung beziehungsweise Wiederaufnahme der 
Anteilwertberechnung unverzüglich in mindestens einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- 
oder Tageszeitung und im elektronischen Bundesanzeiger in den Ländern veröffentlichen, in 
denen Anteile des Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, sowie allen Anteilinhabern 
mitteilen, die Anteile zur Rücknahme angeboten haben. 
 
 



11 

7. Der Erwerb und die Rückgabe von Anteilen 
 
Anteile am Fonds können an jedem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft, der 
Register- und Transferstelle sowie bei allen Zahl- und Vertriebsstellen zum Ausgabepreis 
erworben und zum Rückgabepreis zurückgegeben werden. 
 
Die Berechnung des Anteilwertes, sowie die Berechnung der Ausgabe- und Rücknahmepreise 
erfolgen an einem jedem Bewertungstag. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise können die 
Anleger börsentäglich am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, der Register- und 
Transferstelle, der Vertriebsstelle sowie bei allen Zahl- oder Informationsstellen erfragen.  
 
Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages, dessen 
maximale Höhe sich aus dem Abschnitt “Fondsübersicht“ ergibt. Der Ausgabeaufschlag wird zu 
Gunsten der Vertriebsstelle erhoben.   
 
Eine Beispielrechnung für die Berechnung des Ausgabepreises stellt sich wie folgt dar:  
 
Netto-Teilfondsvermögen:          10.000.000,- Euro 
Anzahl der am Bewertungstag sich im Umlauf befindlichen Anteile  200.000 
 _________ 
Anteilwert (= Rücknahmepreis) 50,- Euro 
 
Zuzüglich des max. Ausgabeaufschlages von 5 % 
Ausgabepreis je Teilfondsanteil in Euro 52,50 Euro  
 
Der Ausgabepreis ist an die Depotbank zu entrichten, der von dieser abzüglich des eventuell 
erhobenen Ausgabeaufschlages unverzüglich auf den gesperrten Konten des jeweiligen 
Teilfonds verbucht wird.  
 
Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank im 
Auftrag der Verwaltungsgesellschaft von der Depotbank zugeteilt. Anteile werden nur gegen 
volle Leistung des Ausgabepreises ausgegeben.  
 
Sofern die Abnahme von Anteilen für einen mehrjährigen Zeitraum vereinbart wurde, wird von 
jeder der für das erste Jahr vereinbarten Zahlungen höchstens ein Drittel für die Deckung von 
Kosten verwendet werden, die restlichen Kosten werden auf alle späteren Zahlungen 
gleichmäßig verteilt.  
 
Zur Vermeidung der Geldwäsche muss sich jeder Anteilzeichner bei Erwerb und Rückgabe von 
Anteilen gegenüber der Verwaltungsgesellschaft, der Register- und Transferstelle oder den 
Zahl- oder Vertriebsstellen ausweisen. Die vermittelnden Stellen haben ihren Sitz in einem GAFI 
Land und unterliegen einer Finanzaufsicht. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft des jeweiligen Teilfonds lässt keine Praktiken des Market Timing (= 
häufige Anteilscheinumsätze innerhalb einer kurzen Zeit unter Ausnutzung von 
Zeitunterschieden und/oder Differenzen in der Nettoinventarwertberechnung) und Late Trading 
(= die Annahme von Anteilscheingeschäften nach der Annahmeschlusszeit 18.00 Uhr und die 
Abrechnung dieses Anteilscheingeschäfts auf der Grundlage des Nettoinventarwertes des 
nächsten, anstatt des übernächsten Bewertungstages) zu und behält sich das Recht vor, 
Zeichnungsanträge abzulehnen, die von einem Anleger stammen, von denen die 
Verwaltungsgesellschaft annimmt, dass dieser derartige Praktiken anwendet. Die 
Verwaltungsgesellschaft des Fonds behält sich vor, bei Bedarf Maßnahmen zum Schutz der 
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anderen Anteilinhaber des Teilfonds zu ergreifen. Die Verwaltungsgesellschaft stellt in jedem 
Falle sicher, dass zum Zeitpunkt  der Abgabe des Zeichnungsantrages dem Anleger der 
Nettoinventarwert nicht bekannt ist.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann Zeichnungsanträge zurückweisen und zu jeder Zeit Anteile 
zwangsweise zurückkaufen, sofern nach deren Einschätzung Zeichnungsanträge oder 
Anteilausgaben ungesetzlich sind, waren oder sein könnten. Dasselbe gilt, falls 
Zeichnungsanträge von Personen stammen, welche vom Erwerb und Besitz von Anteilen des 
Fonds ausgeschlossen sind oder sich die Zeichnungsanträge solcher Personen, nach 
Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft, schädigend auf das Ansehen des jeweiligen 
Teilfonds auswirken könnten.  
 
Der Anteilinhaber ist berechtigt, jederzeit die Rücknahme seiner Anteile zum Anteilwert 
(=Rücknahmepreis) zu verlangen. Ein Rückgabeabschlag wird nicht erhoben.   
 
Eine Beispielrechnung für die Berechnung des Rücknahmepreises stellt sich wie folgt dar:  
 
Netto-Teilfondsvermögen:        10.000.000,- Euro 
Anzahl der am Bewertungstag sich im Umlauf befindlichen Anteile  200.000 
          __________ 
Rücknahmepreis         50,- Euro 
 
 
Die Verwaltungsgesellschaft stellt in jedem Falle sicher, dass die Rücknahme auf der Grundlage 
eines dem Anleger zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags unbekannten Anteilwertes 
abgerechnet wird.  
 
Die  Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, bei Rücknahmen von Anteilen, die innerhalb von 
90 Kalendertagen nach Ausgabe der Anteile erfolgen, zu Gunsten des jeweiligen Teilfonds eine 
Rücknahmegebühr von 1% des zurück zu nehmenden Bruttobetrages zu belasten. Im Falle der 
Belastung eines Rücknahmeabschlags ist der Rücknahmepreis der Nettoinventarwert pro Anteil 
abzüglich des Rücknahmeabschlags. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft ist mit vorheriger Genehmigung durch die Depotbank berechtigt, 
bei Rücknahmeanträgen für Anteile des Fonds, die an einem Bewertungstag auszuführen wären 
und die mehr als 20% der an diesem Bewertungstag im Umlauf befindlichen Fondsanteile 
ausmachen und die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds 
befriedigt werden können, die Rücknahme auszusetzen. Solange die Rücknahme ausgesetzt ist, 
werden keine neuen Anteile ausgegeben. Die Entscheidung zur Aussetzung der Rücknahme 
wird den zuständigen Stellen unverzüglich angezeigt. Die Anleger werden in einer hinreichend 
verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung und im elektronischen Bundesanzeiger über die 
Aussetzung und die Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile unterrichtet. 
 
 
8. Ihre Ansprechpartner 
 
Zahlungen im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen am Fonds sowie 
Zahlungen von Ausschüttungen erfolgen über die Verwaltungsgesellschaft sowie über die im 
Verkaufsprospekt aufgeführten Zahlstellen. Informationen für die Anteilinhaber sind dort 
kostenlos erhältlich. Die Berechnung des Anteilwertes, sowie die Berechnung der Ausgabe- und 
Rücknahmepreise erfolgen an einem jedem Bewertungstag. Die Ausgabe- und 
Rücknahmepreise können die Anleger börsentäglich am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der 
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Depotbank, der Register- und Transferstelle, der Vertriebsstelle sowie bei allen Zahl- oder 
Informationsstellen erfragen.  
 
Diesen Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement sowie die Rechenschafts- und 
Halbjahresberichte und sonstigen Verkaufsunterlagen des Fonds erhalten Sie kostenlos am Sitz 
der Verwaltungsgesellschaft sowie bei allen Zahl- und Informationsstellen. 
 
 
9. Steuern 
 
Die Einkünfte des jeweiligen Teilfonds werden im Großherzogtum Luxemburg nicht mit 
Einkommen- oder Körperschaftsteuern belastet. Sie können jedoch etwaigen Quellensteuern 
oder anderen Steuern in Ländern unterliegen, in denen das jeweilige Teilfondsvermögen 
investiert ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Depotbank werden Bescheinigungen 
über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen. 
 
Das jeweilige Teilfondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer ”taxe 
d’abonnement” von derzeit jährlich 0,05%, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende 
ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Diese Steuer entfällt für den Teil des 
Teilfondsvermögens, der in Anteilen solcher anderer Organismen für gemeinsame Anlagen 
angelegt ist, die bereits der taxe d'abonnement nach den einschlägigen Bestimmungen des 
luxemburgischen Rechts unterworfen sind.  
 
Anteilinhaber, die nicht in Luxemburg ansässig sind, beziehungsweise dort keine Betriebsstätte 
unterhalten, müssen auf ihre Anteile oder Erträge aus Anteilen in Luxemburg weder 
Einkommen-, Erbschaft- noch Vermögensteuer entrichten. Für sie gelten die jeweiligen 
nationalen Steuervorschriften. 
 
 

EU-Zinsrichtlinie  
 

Die Richtlinie zur Besteuerung von grenzüberschreitenden Zinserträgen wurde am 3. Juni 2003 
durch den Europäischen Rat beschlossen und ist zum 1. Juli 2005 in Kraft getreten. 
 

Ihr grundlegendes und übergreifendes Ziel ist es, durch Austausch von Informationen eine 
effektive Besteuerung von Erträgen, die im Rahmen von Zinszahlungen an natürliche Personen 
in einem vom steuerlichen Wohnsitzland abweichenden Staat geflossen sind, zu erreichen. 
 

Die anfallende Quellensteuer beträgt ab dem 1. Juli 2005 anfänglich 15% und wird in Staffeln bis 
zum 1. Juli 2011 auf 35% angehoben. 
 

Die EU-Quellenbesteuerung besitzt keine abgeltende Wirkung und befreit die Anteilinhaber 
daher nicht von ihrer Pflicht, Zinseinkünfte im Rahmen ihrer persönlichen Steuererklärung zu 
deklarieren. 
 

Für Anteilinhaber, die nicht in Luxemburg ansässig sind, bzw. dort keine Betriebsstätte 
unterhalten, gelten die jeweiligen nationalen Steuervorschriften. Der Anleger kann hinsichtlich 
der Zins- und Kapitalerträge einer individuellen Besteuerung unterliegen. 
 

Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die 
Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und sich gegebenenfalls beraten 
lassen. 
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10. Rechtsstellung der Anteilinhaber 
 
Die Verwaltungsgesellschaft legt in dem jeweiligen Teilfonds angelegtes Geld im eigenen 
Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anteilinhaber nach dem Grundsatz der 
Risikostreuung in zulässigen Vermögenswerten an. Die angelegten Mittel und die damit 
erworbenen Vermögenswerte bilden das Teilfondsvermögen, welches gesondert vom eigenen 
Vermögen der Verwaltungsgesellschaft gehalten wird.  
 
Die Anteilinhaber sind am Teilfondsvermögen in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer beteiligt. 
Alle Anteile an dem Fonds haben grundsätzlich die gleichen Rechte.  
 
Die Anteile sind Inhaberanteile und werden in Form von Globalzertifikaten verbrieft. Die 
Auslieferung effektiver Stücke ist nicht vorgesehen. 
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Verkaufsprospekt Teilfonds 1 
 

 
 

GIP Massiv 
 
 
1. Anlageziel und Anlagepolitik des Teilfonds  
 
Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds GIP Massiv  besteht in der Erwirtschaftung eines  
kontinuierlichen Wertzuwachses in der Teilfondswährung Euro unter der Berücksichtigung der 
Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Teilfondsvermögens.  
 
Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der 
Risikostreuung überwiegend in Anteile offener Zielfonds mit weltweiter Ausrichtung investieren, 
die schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen, Aktien und/oder Anleihen (Mischfonds), 
Genussscheine, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikate, Immobilien, 
Geldmarktinstrumente und/oder Edelmetalle anlegen.  
 
Das Teilfondsvermögen kann jedoch auch direkt in Aktien, insbesondere in Aktien von in- oder 
ausländischen Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind, in fest- oder 
variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikaten, die gemäß den 
Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 als Wertpapiere zu 
betrachten sind, angelegt werden.  
 
Zu Risikominimierung in der Assetklasse Anleihen, werden überwiegend nur solche Zielfonds 
erworben, deren zugrunde liegende Werte überwiegend von Emittenten hoher Bonität stammen. 
Ergänzend können jedoch auch Zielfonds mit dem Anlageschwerpunkt Anleihen von Emittenten 
nachrangiger Bonität für das Teilfondsvermögen erworben werden.  
 
Je nach Marktlage kann der Teilfonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten 
Zielfondskategorien anlegen.  
 
Zur Erschließung weiterer Anlagemöglichkeiten kann das Teilfondsvermögen auch Anteile an 
Zielfonds erwerben, die in Nebenwerte, Schwellenländer, einzelne Regionen, einzelne Länder 
oder einzelne Branchen investieren.  
 
Durch die flexible Mischung der verschiedenen Vermögensanlagen kann nach Einschätzung der 
Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, ein verbessertes Kapitalertrags- und Risikoverhältnis erreicht 
werden. Somit wird den Anlegern die Möglichkeit angeboten an den Wachstumsaussichten der 
Wirtschafts- und Kapitalmärkten teilzunehmen. 
 
Je nach Einschätzung der Marktlage können auch in andere zulässige Vermögenswerte im 
Sinne des Verwaltungsreglements wie zum Beispiel in Zertifikate auf einzelne Wertpapiere, 
Indices und Währungen sowie in strukturierte Produkte, sofern sie gemäß den Bestimmungen 
von Artikel 41 (1) des Gesetzes von 2002 als Wertpapiere zu qualifizieren sind, Genuss- und 
Partizipationsscheine, Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, in 
Schuldverschreibungen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Optionsscheine, Wandelanleihen, 
Optionsanleihen sowie in Geldmarktinstrumente investiert werden.  
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Zudem können beispielsweise Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, 
Collateralized Debt Obligations, Collateralised Bond Obligations sowie Zertifikate erworben 
werden.  
 
Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 30 % des Nettofondsvermögens in Edelmetalle - 
sowohl als physischer Bestand als auch in indirekter Form (z.B. Zertifikate, Edelmetallfonds, 
Derivate auf Edelmetalle) anlegen. 
 
Direkt in Beteiligungen an Unternehmen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder 
in einen organisierten Markt einbezogen sind sowie in unverbriefte Darlehensforderungen wird 
nicht  investiert. 
 
Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können weltweit in Single-Hedgefonds investiert werden, 
die überwiegend die nachstehend genannten Strategien verfolgen: Equity Long/Short, Global 
Macro, Managed Futures/CTAs, Optionsstrategie oder Arbitrage. Eine ausführliche 
Beschreibung der alternativen Anlagestrategien befindet sich unter Punkt 3: Beschreibung der 
alternativen Anlagestrategien in diesem Verkaufsprospekt. 
 
 
 
Es dürfen ausschließlich Anteile an folgenden Investmentfonds oder Investmentgesellschaften 
(„Zielfonds“) erworben werden:  

 
aa) in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegte Sondervermögen, die die 
Voraussetzungen der Richtlinie 85/611/EWG erfüllen, und/oder 
 
bb) in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegte Investmentaktiengesellschaften mit 
veränderlichem Kapital, die keine Spezialfonds sind und bei denen insbesondere die 
Vorschriften für die getrennte Verwahrung der Vermögensgegenstände, die 
Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und die Leerverkäufe von Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten bestehen, die den Anforderungen der Richtlinie 85/611/EWG 
gleichwertig sind, und/oder 
 
cc) in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegte Sondervermögen mit zusätzlichen 
Risiken und/oder Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichen Kapital, deren 
Satzung eine den Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken vergleichbare Anlageform 
vorsieht, und die ihre Mittel nicht selbst in Investmentvermögen anlegen (deutsche 
Single-Hedgefonds,  
 
dd) in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegte Immobilien-Sondervermögen, die 
keine Spezial-Sondervermögen sind, und/oder  
 
ee) andere in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegte Sondermögen, die keine 
Spezial-Sondervermögen sind und bei denen insbesondere die Vorschriften für die 
getrennte Verwahrung der Vermögensgegenstände, die Kreditaufnahme, die 
Kreditgewährung und die Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten 
bestehen, die den Anforderungen der Richtlinie 85/611/EWG gleichwertig sind, und/oder 
 
ff) sonstige Investmentvermögen, die die Voraussetzungen der Richtlinie 85/611/EWG 
erfüllen, und/oder sonstige Investmentvermögen, die deren Voraussetzungen 
entsprechend erfüllen und entsprechend den Vorschriften des Investmentgesetzes über 
den öffentlichen Vertrieb von EG-Investmentanteilen in der Bundesrepublik Deutschland 
öffentlich vertrieben werden dürfen, und/oder  
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gg) Investmentvermögen, die deutschen Single-Hedgefonds vergleichbar sind und die 
ihre Mittel nicht selbst in Investmentvermögen anlegen, und/oder 
 
hh) andere Investmentvermögen,  
 

- die keine Spezialfonds sind und die in ihrem Sitzland nach 
Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer wirksamen 
öffentlichen Aufsicht zum Schutz der Anteilinhaber unterstellen, und 
ausreichende Gewähr für eine befriedigende Zusammenarbeit 
zwischen der Aufsichtsbehörde in deren jeweiligem Sitzland und der 
Luxemburger Aufsichtsbehörde besteht und 

- bei denen das Schutzniveau des Anteilinhaber dem Schutzniveau 
eines Anteilinhabers in ein Investmentvermögen, welches der 
Richtlinie 85/611/EWG entspricht, gleichwertig ist und bei denen 
insbesondere die Vorschriften für die getrennte Verwahrung des 
Fondsvermögens, die Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und 
Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten bestehen, 
die den Anforderungen der Richtlinie 85/611/EWG gleichwertig sind, 
und 

- bei denen die Geschäftstätigkeit Gegenstand von Halbjahres- und 
Jahresberichten ist, die es erlauben, sich eine Urteil über das 
Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die 
Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden, und 

- bei denen die Anteile ohne eine Begrenzung der Zahl der Anteile 
erworben werden können und die Anteilinhaber das Recht zur 
Rückgabe der Anteile haben (offene Investmentfonds) 

 
Für das Teilfondsvermögen dürfen keine Anteile an Venture Capital- oder Private Equity-Fonds 
erworben werden.  
 
Der Teilfonds wird in Zielfonds anlegen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, der 
Schweiz, den USA, Kanada, Hongkong, Japan, Norwegen, dem Fürstentum Liechtenstein oder 
in Island aufgelegt wurden. 
 
Bei der Auswahl eines Zielfonds kommt neben der Analyse der Strategie und Performance des 
Zielfonds in Wechselbeziehung zur Benchmark oder zu anderen Fonds mit vergleichbarer 
Anlagestrategie, und der Emittentenanalyse, vor allem einer genauen Beurteilung des jeweiligen 
Fondsmanagements eine besondere Bedeutung zu.  
 
Auf Grund von Research-Maßnahmen, die die Anlagephilosophie des Fondsmanagers und die 
Performance der von ihm in der Vergangenheit gemanagten Fonds analysieren, auch durch 
persönliche Besuche der Fondsgesellschaften und Fondsmanager, werden Zielfonds mit Erfolg 
versprechenden Fondsmanagern ausgewählt.  
 
Die vorgenannten Auswahlkriterien für Zielfonds sind nicht als abschließend zu verstehen. 
Ergänzend können weitere hier nicht aufgeführte Kriterien eingesetzt werden, um insbesondere 
zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen. 
 
Zudem können auch Geldmarktinstrumente erworben werden, die nicht auf einem geregelten 
Markt gehandelt werden, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente selbst 
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Vorschriften über den Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegt, und vorausgesetzt sie 
werden 

 
- von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft 

oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats, der Europäischen 
Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen 
Investitionsbank, einem Drittstaat oder, im Falle eines Bundesstaates, 
einem Gliedstaat der Föderation oder von einer internationalen 
Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens einem 
Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert oder  

- von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf den unter 
den vorstehenden Buchstaben a), b) und c) bezeichneten geregelten 
Märkten gehandelt werden, oder  

- von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht 
festgelegten Kriterien einer behördlichen Aufsicht unterstellt ist, oder 
einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der 
Luxemburgischen Aufsichtsbehörde mindestens so streng sind, wie 
die des Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese einhält, begeben 
oder garantiert, oder 

- von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die 
von der Luxemburgischen Aufsichtsbehörde zugelassen wurde, sofern 
für Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz 
gelten, die denen des ersten, des zweiten oder des dritten 
Gedankenstrichs gleichwertig sind und sofern es sich bei dem 
Emittenten entweder um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von 
mindestens zehn Millionen Euro (10.000.000 Euro), das seinen 
Jahresabschluss nach den Vorschriften der vierten Richtlinie 
78/660/EWG erstellt und veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, 
der innerhalb einer eine oder mehrere börsennotierte Gesellschaften 
umfassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser 
Gruppe zuständig ist, oder um einen Rechtsträger handelt, der die 
wertpapiermäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten durch Nutzung 
einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll.  

 
Der Teilfonds darf nicht mehr als 20% seines Nettofondsvermögens in Anteilen eines einzigen 
der unter aa), bb), dd), ee), ff) oder hh) aufgeführten Zielfonds investieren.  
 
Bei der Anwendung dieser Anlagegrenze von 20% ist jeder Teilfonds eines Umbrella-Fonds im 
Sinne von Artikel 133 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 wie ein eigenständiger Emittent zu 
betrachten, vorausgesetzt, das Prinzip der Einzelhaftung pro Teilfonds im Hinblick auf Dritte ist 
sichergestellt. 
 
Für das Teilfondsvermögen dürfen ferner nicht mehr als 25% der ausgegebenen Anteile einer 
der unter aa), bb), dd), ee), ff) oder hh) aufgeführten Zielfonds erworben werden. Bei der 
Anwendung der im vorstehenden Satz beschriebenen Anlagegrenze von 25% der 
ausgegebenen Anteile bezieht sie sich bei einem Investmentvermögen, welches aus mehreren 
Teilfonds besteht (Umbrella-Fonds), jeweils auf einen Teilfonds.  
 
Zusätzlich dürfen insgesamt nicht mehr als 10% des Netto-Teilfondsvermögens in Anteilen von 
Zielfonds, die vorstehend unter cc) und gg) aufgeführt sind, angelegt werden und darüber hinaus 
insgesamt nicht mehr als 30% des Netto-Teilfondsvermögens in Anteilen von Zielfonds, die 
vorstehend unter bb), ee) und hh) aufgeführt sind, angelegt werden.  
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Für Zielfonds, die als Hedgefonds sog. alternative Anlagestrategien verfolgen, gelten zusätzlich 
folgende Anlagegrundsätze: 

 
• Diese Zielfonds dürfen ihr Vermögen unter Einhaltung des Grundsatzes der Risikomischung 

ausschließlich in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Edelmetalle 
sowie in Terminkontrakte auf Waren, die an organisierten Märkten gehandelt werden und 
Unternehmensbeteiligungen, wenn deren Verkehrswert ermittelbar ist, anlegen.  

 
• Die Vertragsbedingungen dieser Zielfonds müssen zudem mindestens eine der folgenden 

Bedingungen erfüllen: 
 

i. Eine Steigerung des Investitionsgrades durch grundsätzlich unbeschränkte 
Kreditaufnahmen für Rechnung ihrer Anleger oder durch den Einsatz von 
Derivaten (Leverage) 

ii. Der Verkauf von Vermögensgegenständen für gemeinschaftliche Rechnung 
der Anleger, die im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses nicht zum 
Sondervermögen gehören (Leerverkauf). 

 
Diese Zielfonds müssen hinsichtlich keiner der beiden vorgenannten Alternativen eine 
Beschränkung aufweisen. 

 
• Die Anlage in Beteiligungen an Unternehmen, die nicht an einer Börse zugelassen oder in 

einen organisierten Markt einbezogen sind, ist auf maximal 30% des Wertes des 
Zielfondsvermögens beschränkt. 

 
• Die Vermögensgegenstände dieser Zielfonds müssen von einer Depotbank verwahrt werden 

oder die Funktionen der Depotbank müssen von einer vergleichbaren Einrichtung (Prime 
Broker) wahrgenommen werden, wobei vertraglich sichergestellt sein muss, dass die 
Depotbank für ein Verschulden der von ihr unmittelbar eingeschalteten Einrichtung wie für 
eigenes Verschulden haftet. 

 
• Diese Zielfonds dürfen ihre Mittel nicht ihrerseits wieder in andere Investmentvermögen 

anlegen.  
 
• Bei diesen Zielfonds kann es sich sowohl um regulierte Investmentfonds oder 

Investmentgesellschaften handeln, welche ihre Verwaltungsgesellschaft oder ihren Sitz in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, der Schweiz, den Vereinigten Staaten von 
Amerika, Kanada, Hong Kong, Japan oder Norwegen haben, als auch um nicht regulierte 
Investmentfonds handeln. Anteile nicht regulierter Zielfonds im Sinne von gg) dürfen für das 
Fondsvermögen insoweit erworben werden, als insgesamt nicht mehr als 10% des Netto-
Teilfondsvermögens in Anteilen von Zielfonds, die vorstehend unter cc) und gg) aufgeführt 
sind, angelegt werden. Diese nicht regulierten Investmentfonds unterliegen hinsichtlich ihrer 
Anlagepolitik Anforderungen, die denen für deutsche Single-Hedgefonds vergleichbar sind, 
sie unterliegen jedoch möglicherweise keiner mit dem deutschen Investmentgesetz 
vergleichbaren staatlichen Aufsicht zum Schutz der Anleger, d.h. sie werden nicht durch eine 
Aufsichtsbehörde kontrolliert und für sie sind keine Gesetze bzgl. Anlegerschutz 
vorgesehen. 

 
• Die Verwaltungsgesellschaft des Teilfonds stellt sicher, dass ihr sämtliche für die 

Anlageentscheidung notwendigen Informationen über diese Zielfonds vorliegen, mindestens 
jedoch: 
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i. der letzte Jahres- und Halbjahresbericht; 
ii. die Vertragsbedingungen und Verkaufsprospekte oder 
iii. gleichwertige Dokumente 
iv. Informationen zur Organisation, zum Management, zur Anlagepolitik, zum 

Risikomanagement und zur Depotbank oder einer vergleichbaren Einrichtung. 
 
• Die Verwaltungsgesellschaft des Teilfonds hat die Zielfonds, in die sie anlegt, in Bezug auf 

die Einhaltung der Anlagestrategien und Risiken laufend zu überwachen und hat sich 
regelmäßig allgemein anerkannte Risikokennziffern vorlegen zu lassen. Die Methode, nach 
der die Risikokennziffer errechnet wird, muss der Verwaltungsgesellschaft von dem 
jeweiligen Zielfonds angegeben werden und erläutert werden. Die Depotbank der Zielfonds 
oder eine vergleichbare Einrichtung hat die Bestätigung des Wertes des Zielfonds 
vorzulegen.  

 
Hinsichtlich der für die Anlage der Zielfonds maßgeblichen Personen beurteilt die 
Verwaltungsgesellschaft, ob die für die Anlageentscheidung verantwortlichen Personen 
(Geschäftsleitung oder Fondsmanager) über eine allgemeine fachliche Eignung für die 
Durchführung von Hedgefonds-Geschäften und ein dem Fondsprofil entsprechendes 
Erfahrungswissen sowie praktische Kenntnisse vorliegen.  
 
Für das Teilfondsvermögen dürfen Anteile an Zielfonds, die vorstehend unter aa), bb), dd), ee), 
ff) und/oder hh) aufgeführt sind, nur dann erworben werden, wenn jeder dieser Zielfonds nach 
seinen Vertragsbedingungen bzw. der Satzung seinerseits insgesamt höchstens 10% seines 
Vermögens in Anteilen an Investmentvermögen anlegt und bei denen es sich ihrerseits nur um 
Vermögen im Sinne vorstehender aa), bb), dd), ee), ff und/oder hh) handelt. 
 
Soweit der Teilfonds in Zielfonds anlegt, wird das Teilfondsvermögen neben den Gebühren für 
die Fondsverwaltung und das Fondsmanagement des investierenden Teilfonds auch mit 
Gebühren für Fondsverwaltung und Fondsmanagement der Zielfonds belastet. Insofern sind 
Doppelbelastungen hinsichtlich der Gebühren für die Fondsverwaltung und das 
Fondsmanagement nicht ausgeschlossen. Der Teilfonds wird jedoch nicht in solche Zielfonds 
anlegen, die einer Verwaltungsgebühr (Gebühr für Fondsverwaltung und Fondsmanagement 
exklusive einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung) von mehr als 3,0% p.a. unterliegen. 
Mithin können die Gebühren höher sein als bei herkömmlichen Investmentfonds. Zudem können 
in den Zielfonds variable, leistungsabhängige Fondsmanagementgebühren (sog. Performance-
fee) anfallen.  
 
Es können nicht nur zum Börsenhandel zugelassene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente  
erworben werden. So können  
 
a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden, die auf einem geregelten Markt 

notiert oder gehandelt werden; 
b) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden, die auf einem anderen Markt, der 

anerkannt, geregelt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, 
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union gehandelt werden; 

c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden, die an einer Wertpapierbörse 
eines Drittstaates zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder dort auf einem anderen 
geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen 
Funktionsweise ordnungsgemäß ist;  

d) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus Neuemissionen erworben werden, sofern die 
Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung zum Handel auf 
einem geregelten Markt im Sinne der vorstehend unter a) bis c) genannten Bestimmungen 
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beantragt wird und die Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Ausgabe 
erlangt wird. 

 
 Die unter Nr. c) und d) genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden an 

Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten innerhalb von Nordamerika, Südamerika, Australien 
(einschließlich Ozeanien), Afrika, Asien und/oder Europa amtlich notiert oder gehandelt.  
 

Die Anlagen des Teilfonds lauten grundsätzlich auf Euro. Die vom Teilfonds erworbenen 
Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert 
und lauten auf Währungen der Mitgliedstaaten der Organisation für Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) einschließlich auf Euro. Etwaige Zielfonds, die nicht 
auf Euro lauten, werden weitestgehend abgesichert. Daneben können Bestandteile an 
Fremdwährungsrisiken in einzelnen Zielfonds enthalten sein. 
 

Der Teilfonds darf, nach dem Grundsatz der Risikost reuung, bis zu 100% seines 
Nettovermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrum enten verschiedener Emissionen 
anlegen, die von einem Mitgliedstaat der Europäisch en Union  oder seinen 
Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitg liedstaat der OECD oder von 
internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen C harakters, denen ein oder mehrere 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union  angehören, begeben oder garantiert werden, 
vorausgesetzt, dass (i) solche Wertpapiere im Rahme n von mindestens sechs 
verschiedenen Emissionen begeben worden sind und (i i) in Wertpapieren aus ein und 
derselben Emission nicht mehr als 30% des Nettoverm ögens des Fonds angelegt werden. 
 
Der Teilfonds kann flüssige Mittel in Form von Bankguthaben in Höhe von maximal 49% des 
Netto-Teilfondsvermögens halten. Diese sollen grundsätzlich akzessorischen Charakter und 
dürfen nur eine Laufzeit von höchstens 12 Monaten haben.  
 
Für das Teilfondsvermögen dürfen keine Vermögenswerte erworben werden, deren 
Veräußerung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen irgendwelchen Beschränkungen unterliegt.  
 
Kredite dürfen nur für kurze Zeit bis zu einer Höhe von 10% des Netto-Teilfondsvermögens 
aufgenommen werden.  
 
Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert. 

  
Soweit es sich bei den Zielfonds um Teilfonds eines Umbrella-Fonds handelt, ist der Erwerb der 
Zielfondsanteile mit einem zusätzlichen Risiko verbunden, wenn der Umbrella-Fonds Dritten 
gegenüber insgesamt für die Verbindlichkeiten jedes Teilfonds haftet und sich dieses zusätzliche 
Risiko erhöht, wenn das Teilfondsvermögen lediglich in Anteile verschiedener Teilfonds eines 
einzigen Umbrella-Fonds anlegt.  
 
Zur effizienten Portfolioverwaltung dürfen Derivate auf Wertpapiere erworben werden. Darüber 
hinaus dürfen Futures und Optionen auf europäische, amerikanische und japanische Aktien- und 
Rentenindizes, Edelmetalle und Währungen eingesetzt werden. Des Weiteren dürfen 
Devisentermingeschäfte, Swaps sowie sonstige Techniken und Instrumente im Sinne des 
nachstehenden Verwaltungsreglements eingesetzt werden. Zur effizienten Verwaltung des 
Portefeuilles oder zum Laufzeiten- oder Risikomanagement des Portefeuilles kann der Teilfonds 
Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente verwenden. Der Fonds kann zur 
Portfolioabsicherung und -optimierung eine Derivatestrategie, wie z.B. die Verwendung eines 
Trendfolgemodells, einsetzen. Dies kann zu einer Erhöhung der Volatilität des 
Nettoinventarwertes führen. 
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 Beziehen sich diese Transaktionen auf die Verwendung von Derivaten, darf das Gesamtrisiko 
der Basiswerte die Anlagegrenzen von Artikel 4 Nummer 3a) bis e) des Verwaltungsreglements 
nicht überschreiten. Wenn ein Teilfonds in indexbasierten Derivaten anlegt, müssen diese 
Anlagen nicht bei den Anlagegrenzen von vorstehend Nummer 3a) bis e) des Artikels 4 des 
Verwaltungsreglements berücksichtigt werden. Ein Derivat, das in ein Wertpapier oder ein 
Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften Artikel 4 
Nummer 6 des Verwaltungsreglements mit berücksichtigt werden. 
 

Der Teilfonds kann auch im Rahmen der Wertpapierleihe als Leihgeber und als Leihnehmer 
auftreten, wobei solche Geschäfte mit nachfolgenden Regeln im Einklang stehen müssen: 

aa) Der Teilfonds darf Wertpapiere entweder direkt oder nur im Rahmen eines 
standardisierten Systems leihen und verleihen, das durch einen   anerkannten 
Organismus  zur Wertpapierabwicklung oder Clearinginstitutionen wie CLEARSTREAM 
oder EUROCLEAR, oder von einem erstklassigen, auf derartige Geschäfte 
spezialisierten Finanzinstitut organisiert wird, das aufsichtsrechtlichen Vorschriften 
unterliegt, die nach Ansicht der CSSF den EU-Bestimmungen gleichwertig sind. 

Die Gegenpartei des Wertpapierleihevertrages (d.h. der Darlehensnehmer) muss in 
jedem Fall aufsichtsrechtlichen Vorschriften unterliegen, die nach Ansicht der CSSF 
den EU-Bestimmungen gleichwertig sind. Handelt das vorgenannte Finanzinstitut für 
eigene Rechnung, ist es als Gegenpartei des Wertpapierleihevertrages anzusehen. 
Verleiht der Fonds seine Wertpapiere an Unternehmen, die im Rahmen eines 
Verwaltungs- oder Kontrollverhältnisses mit dem Fonds verbunden sind, ist 
insbesondere auf Interessenkonflikte, die sich ergeben können, zu achten. 

 
Der Fonds muss vorab oder zum Zeitpunkt der Übertragung der verliehenen 
Wertpapiere eine Sicherheit in Übereinstimmung mit den Anforderungen im Sinne des 
nachfolgenden Abschnitts  d) Kontrahentenrisiko und Sicherheitsleistung, Ziffer 2) 
erhalten. Zum Ablauf des Wertpapierleihevertrages erfolgt die Rückübertragung der 
Sicherheit zeitgleich oder im Anschluss an die Rückgabe der verliehenen Wertpapiere. 
Im Rahmen eines standardisierten Wertpapierleihsystems, das durch einen 
anerkannten Organismus zur Wertpapierabwicklung organisiert wird, oder eines 
Wertpapierleihsystems, das durch ein Finanzinstitut organisiert wird, das 
aufsichtsrechtlichen Vorschriften unterliegt, die nach Ansicht der CSSF den EU-
Bestimmungen gleichwertig sind, und das auf diese Geschäftsart spezialisiert ist, kann 
die Übertragung der verliehenen Wertpapiere vor Erhalt der Sicherheit erfolgen, wenn 
der Vermittler (intermédiaire) die ordnungsgemäße Durchführung des Geschäfts 
sicherstellt. Dieser Vermittler kann anstelle des Darlehensnehmers dem Fonds eine 
Sicherheit in Übereinstimmung mit den Anforderungen im Sinne des nachfolgenden 
Abschnitts d) Kontrahentenrisiko und Sicherheitsleistung, Ziffer 2) zur Verfügung 
stellen. 

 

bb)  Der Fonds muss dafür Sorge tragen, dass der Umfang der Wertpapierleihgeschäfte  
in angemessener Höhe gehalten wird, oder muss die Rückgabe der verliehenen 
Wertpapiere in einer Art und Weise verlangen können, dass es ihm jederzeit möglich 
ist, seiner Verpflichtung zur Rücknahme nachzukommen, und sicherstellen, dass diese 
Geschäfte die Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds gemäß seiner Anlagepolitik 
nicht beeinträchtigen. Für jedes abgeschlossene Wertpapierleihgeschäft muss der 
Fonds sicherstellen, dass er eine Sicherheit erhält, deren Wert während der gesamten 
Laufzeit des Leihgeschäfts mindestens 90% des gesamten Marktwertes (einschließlich 
Zinsen, Dividenden und sonstiger etwaiger Ansprüche) der verliehenen Titel entspricht. 
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 cc) Der Fonds muss in seinen Jahresberichten den gesamten Marktwert der verliehenen 
Wertpapiere zum Stichtag der betreffenden Berichte angeben.  

 

Der Teilfonds kann nebenbei Wertpapierpensionsgeschäfte eingehen, die darin bestehen, 
Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen mit der Besonderheit einer Klausel, welche dem 
Verkäufer das Recht vorbehält oder die Verpflichtung auferlegt, vom Erwerber die 
Wertpapiere zu einem Preis und in einer Frist, welche beide Parteien in ihren vertraglichen 
Vereinbarungen festlegen, zurück zu erwerben. Diese können auch in folgender Form 
vorkommen:  

 
aa) Der Fonds kann als Käufer Geschäfte mit Rückkaufsrecht eingehen, die in Käufen von 

 Titeln bestehen, bei denen die vertraglichen Regelungen dem Verkäufer (Gegenpartei) 
das Recht gewähren, die verkauften Titel vom Fonds zu einem Preis und innerhalb einer 
Frist, die zwischen den beiden Parteien bei Vertragsabschluss vereinbart wurden, 
zurückzukaufen. 
 
Seine Beteiligung an den betreffenden Geschäften unterliegt den im Folgenden unter cc) 
genannten  Regeln: 
 

bb) Der Fonds kann als Verkäufer Geschäfte mit Rückkaufsrecht eingehen, die in Verkäufen 
von Titeln bestehen, bei denen die vertraglichen Bedingungen dem Fonds das Recht 
vorbehalten, die verkauften Titel vom Käufer (Gegenpartei) zu einem Preis und innerhalb 
einer Frist, die zwischen den beiden Parteien bei Vertragsabschluss vereinbart wurden, 
zurückzukaufen. 
 
Seine Beteiligung an den betreffenden Geschäften unterliegt jedoch den im Folgenden unter 
cc) genannten Regeln. 

 
cc)  Der Fonds kann sich an Pensionsgeschäften als Pensionsnehmer oder Pensionsgeber 

bzw. an Geschäften mit Rückkaufsrecht nur beteiligen, wenn die Gegenparteien dieser 
Geschäfte aufsichtsrechtlichen Vorschriften unterliegen, die nach Ansicht der CSSF den EU-
Bestimmungen gleichwertig sind. 
 
Während der gesamten Laufzeit des Pensionsgeschäftes kann der Fonds die Titel, die 
Gegenstand dieses Vertrages sind, nicht verkaufen oder verpfänden/als Sicherheit geben, 
es sei denn, der Fonds verfügt über andere Mittel zur Absicherung. 
 
Während der Laufzeit des Kaufvertrags mit Rückkaufsrecht kann der Fonds die Titel, 
die Gegenstand dieses Vertrages sind, nicht verkaufen, bevor der Rückkauf der Titel 
durch die Gegenpartei nicht ausgeübt wird oder die Frist für diesen Rückkauf abgelaufen 
ist, es sei denn, der Fonds verfügt über andere Mittel zur Absicherung. 
 
Der Fonds muss bei Ablauf der Rückkaufsfrist bzw. am Ende der Laufzeit des 
Inpensionsnahme über die notwendigen Vermögenswerte verfügen, um (gegebenenfalls) den 
vereinbarten Preis für die Rückgabe an den Fonds zu zahlen. 
 
 Der Fonds muss darauf achten, dass er den Umfang der Pensionsgeschäfte auf einem 
Niveau hält, bei dem es ihm jederzeit möglich ist, den Rücknahmeaufträgen seitens der 
Anteilinhaber/der Aktionäre nachzukommen.  
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Bei den Titeln, die Gegenstand des Pensionsgeschäftes  oder eines Wertpapierkaufs mit  
Rückkaufsrechts sind, darf es sich ausschließlich handeln um: 
 

(i) kurzfristige Bankzertifikate oder Geldmarktinstrumente, die in der Richtlinie 
2007/16/EG  zur Durchführung der Richtlinie 85/611/EWG 
des Rates zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 
bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im 
Hinblick auf die Erläuterung gewisser Definitionen festgelegt werden, 
 
(ii) Schuldverschreibungen, die von einem Mitgliedstaat der OECD oder deren öffentlichen 
Gebietskörperschaften oder durch supranationale Einrichtungen und Organismen mit 
gemeinschaftlichem, regionalem oder globalem Charakter ausgegeben oder garantiert 
werden, 
 
(iii) Aktien oder Anteile, die von Geldmarkt-OGA ausgegeben werden, die einen 
Nettoinventarwert auf täglicher Basis berechnen und über ein AAA-Rating oder 
Entsprechendes verfügen, 
 
(iv) Schuldverschreibungen, die von nichtstaatlichen Emittenten ausgegeben werden, 
die eine angemessene Liquidität bieten, 
 
(v) Aktien, die börsennotiert sind oder an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder an einer Wertpapierbörse eines Staates der OECD 
gehandelt werden, sofern diese Aktien in einen bedeutenden Index einbezogen sind. 
 

Die Titel, die Gegenstand des Pensionsgeschäftes bzw. eines Wertpapierkaufs mit 
Rückkaufsrecht  sind, müssen der Anlagepolitik des Fonds entsprechen und zusammen mit den 
anderen Titeln im Portfolio des Fonds die Anlagerestriktionen des Fonds insgesamt einhalten. 
  
In seinen Jahresberichten muss der Fonds separat für die Pensionsgeschäfte sowie für die 
Rückkaufgeschäfte und Verkaufsgeschäfte mit Rückkaufsrecht den Gesamtbetrag der zum 
Stichtag der betreffenden Berichte laufenden Geschäfte angeben. 

 

Wertpapierpensionsgeschäfte werden voraussichtlich nur gelegentlich eingegangen werden. 
 
Des Weiteren sind bei Derivaten die Bestimmungen von Nummer 6 des Artikels 4 des 
nachstehenden Verwaltungsreglements betreffend Risikomanagement-Verfahren zu 
berücksichtigen.  
 
Unter keinen Umständen darf der Teilfonds bei den mit Derivaten sowie sonstigen Techniken 
und Instrumenten verbundenen Transaktionen von den im nachstehenden 
Verwaltungsreglement sowie in diesem Verkaufsprospekt genannten Anlagezielen abweichen. 
 
Genaue Angaben über die Anlagegrenzen sind in Artikel 4 des diesem Verkaufsprospekt 
beigefügten Verwaltungsreglements enthalten. 
 
Es ist nicht vorgesehen, Anteile des Teilfonds an einer Börse notieren zu lassen. 
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2.  Der Teilfonds GIP  Massiv im Überblick 
 
Teilfondsgründung  18.10.2007 
 
Tag der Erstausgabe  15.02.2008  
 
Teilfondswährung Euro 
 
 Erstausgabepreis  Euro 50,00 
(zuzüglich Ausgabeaufschlag)  
 

Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%  
(in % des Anteilwertes, zahlbar zu Gunsten  
des Vertriebs) 
  
Ertragsverwendung Thesaurierend    
 

Sparpläne:     
    Mindestanlage:  EUR 125,00 
 
Entnahmepläne:  Mindestsumme: EUR 25.000,00 
 
    Mindestentnahme: EUR 125,00 
 
 
Ende des Geschäftsjahres 30. September 

- erstmals am 30. September 2008 
- ein erster ungeprüfter Halbjahresbericht 
 erschien zum 31. März 2008 
- ein erster geprüfter Jahresbericht  
 erschien zum 30. September 2008 

 

Stückelung Globalzertifikate,  
    keine Auslieferung von effektiven 

Stücken  
 

Rücknahmeprovision   Die  Verwaltungsgesellschaft behält 
sich vor, bei Rücknahmen von 
Anteilen, die innerhalb von 90 
Kalendertagen nach Ausgabe der 
Anteile erfolgen, zu Gunsten des 
Teilfonds eine Rücknahme Gebühr 
von 1% des zurück zu nehmenden 
Bruttobetrages zu belasten. Im Falle 
der Belastung eines 
Rücknahmeabschlags ist der 
Rücknahmepreis der 
Nettoinventarwert pro Anteil abzüglich 
des Rücknahmeabschlags. 

 
Mindesterstanlage keine, jede Stückelung möglich 
 
Verwaltungsvergütung bis zu 0,15% p.a. 
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(in % des durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens)   
 
Depotbankvergütung bis zu 0,05% p.a., zzgl. einer etwaig  
(in % des durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens)  anfallenden Umsatzsteuer 
    
Register- und Transferstellenvergütung Die Register- und Transferstelle erhält 

aus dem Netto-Fondsvermögen eine 
vierteljährliche Vergütung, die in ihrer 
Grundlage und Höhe als banküblich zu 
betrachten ist.  

 

   Das Gebührentableau für die Kosten 
der Register- und Transferstelle ist aus 
dem jeweiligen gültigen Register- und 
Transferstellenvertrag ersichtlich und 
kann von jedem interessierten Anleger 
bei der Verwaltungsgesellschaft 
eingesehen werden. 

 
Fondsmanagervergütung fix: bis zu 1,75% p.a. 
(in % des Netto-Teilfondsvermögens)  
   variabel:     

Neben diesem fixen Entgelt erhält der 
Fondsmanager eine 
leistungsabhängige Vergütung 
("Performance-Fee") in Höhe von 20% 
der über 8,00% hinausgehenden 
Performance, die jährlich jeweils 
am Geschäftsjahresende auszuzahlen 
ist. Die jeweilige Wertsteigerung wird 
nach der so genannten 
Nettokapitalzuwachsmethode 
berechnet, d.h. die Berechnung erfolgt 
für den Fonds auf der Basis des am 
Ende des vorangegangenen 
Geschäftsjahres gültigen 
Nettoinventarwertes pro Anteil, zu dem 
zuletzt eine Gewinnbeteiligung 
ausgezahlt wurde. Im Jahr der 
Erstausgabe von Anteilen erfolgt die 
Berechnung auf Basis des 
Erstausgabepreises. Sofern in einem 
Geschäftsjahr netto Wertminderungen 
aufgewiesen werden müssen, sind 
diese im Hinblick auf die Berechnung 
der Performance-Fee der folgenden 
Geschäftsjahre vorzutragen und dann 
zu berücksichtigen, in dem Sinne, dass 
keine Performance-Fee ausgezahlt 
wird, solange sich der Anteilwert unter 
derjenigen Höhe befindet, welche 
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zuletzt zu der Auszahlung einer 
Performance-Fee Anlass gegeben hat. 
  

 
 
Bewertungstag  täglich,  
   an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg 

   mit Ausnahme des 24. und des 31. 
Dezember 

 
Laufzeitbegrenzung  keine     
 
Börsennotierung der Anteile nicht vorgesehen 
    
Wertpapierkennnummer  A0M062 
 
ISIN-Code  LU0320298333 
 

Veröffentlichungsdatum des Hinterlegungsvermerks  
im Mémorial C 
 

Verwaltungsreglement erstmals: 28.12.2007 
 letztmals: 13.08.2010 
 
 
 
3. Beschreibung der alternativen Anlagestrategien 
 
Zielfonds, die als Hedgefonds so genannte alternative Anlagestrategien verfolgen, wenden im 
Regelfall einzelne oder eine Kombination der nachfolgend beschriebenen alternativen 
Anlagestrategien an. 
 
1. Equity Long/ Short Strategie 
Durch die Long/Short Strategie können Long-Positionen in Aktien, Aktienindex-Derivaten oder 
anderen Derivaten mit Leerverkäufen von Aktien, Aktienindex-Derivaten oder anderen Derivaten 
kombiniert werden. Der Erfolg der Strategie hängt im Wesentlichen von der Aktienauswahl 
sowie davon ab, inwieweit es dem Manager des Zielfonds gelingt, die künftige Entwicklung der 
Aktienmärkte zutreffend zu prognostizieren. Der Zielfonds, der sich dieser Strategie bedient, 
nimmt im Falle steigender Aktienmärkte an der positiven Entwicklung der Werte teil, die er als 
Long-Positionen für das Fondsvermögen hält. Hingegen vermindert regelmäßig der Anteil des 
Zielfonds, der short verkauft wird, d.h. die Werte, für die der Zielfondsmanager Leerverkäufe 
eingegangen ist, die Verluste in Phasen fallender Aktienmärkte; dies kann unter Umständen 
auch zu Gewinnen führen. 
 
2. Global Macro 
Die Global Macro Strategie ist darauf ausgerichtet, wichtige Trends an verschiedenen 
internationalen Märkten zu identifizieren und auszunutzen. Dabei werden Anlagen im 
Allgemeinen in den diesen Märkten zugrunde liegenden Vermögenswerten getätigt.  
 
3. Managed Futures/CTAs  
Bei der Managed-Futures-Strategie sollen Marktbewegungen dadurch ausgenutzt werden, dass 
Futures-Positionen eingegangen werden, die auf eine bestimmte Marktrichtung abzielen und 
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denen verschiedene Instrumente wie Aktienindizes, festverzinsliche Instrumente, Wechselkurse 
und Rohstoffe zugrunde liegen. Im Gegensatz zu den Arbitrage-Strategien werden Marktrisiken 
dabei nicht durch das Eingehen gegenläufiger Positionen abgesichert.  
 
Zielfondsmanager, die sich der Managed Futures/ CTA-Strategien (Commodity Trading Advisor) 
bedienen, versuchen –in der Regel computergestützt- Entwicklungen an Finanz- oder 
Warenmärkten zu identifizieren und zu nutzen. Ihr systematischer Ansatz setzt auf die 
Entwicklungen in einer Vielzahl von Märkten. Ständiges Research und die Fortentwicklung von 
Handelssystemen sind hierbei von besonderer Bedeutung. 
 
4. Optionsstrategien 
Bei dieser Strategie arbeitet der Zielfondsmanager mit Optionen und zielt vornehmlich auf die 
Erwirtschaftung von Optionsprämien ab. Er verkauft beispielsweise börsengehandelte Put-
Optionen auf einzelne Aktien, beispielsweise auf europäische oder amerikanische 
Standardwerte, und kassiert hierfür eine Optionsprämie. Maßgeblich für die Höhe der 
Optionsprämie ist die Volatilität, mit der am Markt ein Aktienwert gerechnet wird. Generell gilt: je 
höher die Volatilität, desto höher die Optionsprämie. Zur Absicherung des Portfolios des 
Zielfonds können börsengehandelte Put- Optionen gekauft werden, die sich auf einen Index 
beziehen, der die Wertentwicklung einer Vielzahl unterschiedlicher Aktien – einschließlich der 
als Basiswert für die Aktien-Put- Optionen dienenden Aktien – nachvollzieht (Index-Put-
Optionen). Darüber hinaus kann 
das eingesetzte Kapital über Kredite oder mit Hilfe des Einsatzes von Derivaten gehebelt 
werden. 
 
5. Arbitrage-Strategien  
5.1. Convertible Strategien 
Ziel dieser Strategie ist es, relative Preisineffizienzen zwischen wandelbaren Wertpapieren, wie 
z.B. von Wandelanleihen, und korrespondierenden Aktien auszunutzen. Der Zielfondsmanager 
erwirbt die wandelbaren Wertpapiere und tätigt zur Reduzierung des Aktienrisikos Leerverkäufe 
(Short-Position) in den der Wandelanleihe zugrunde liegenden Aktien. Daneben kann auch die 
Markteinschätzung des Zielfondsmanagers gegenüber der Aktien mit in das Geschäft einfließen, 
indem eine Short-Position über- oder unterproportional zum jeweiligen Wandelverhältnis 
aufgebaut wird; hieraus resultieren zusätzliche Chancen und Risiken. 
 
5.2. Event Driven Arbitrage 
Unter einer Event Driven Arbitrage versteht man eine Strategie, die beispielsweise auf den 
Lebenszyklus eines Unternehmens abstellt. Der Zielfondsmanager investiert beispielsweise in 
Einzeltitel, bei denen er bestimmte Unternehmensergebnisse erwartet und annimmt, dass diese 
Ereignisse in dem aktuellen Kurs noch nicht berücksichtigt sind. Solche Ereignisse können 
insbesondere verschiedene Unternehmenstransaktionen sein, wie z.B. Spin-Offs, Merger & 
Acquisitions, finanzielle Reorganisationen bei drohender Insolvenz oder Aktienrückkäufe. Die 
Gewinne sollen u.a. durch Einsatz von Long- und Short-Positionen in Aktien und verzinslichen 
Wertpapieren und Optionen erzielt werden. 
 
5.3 Merger Arbitrage 
Merger Arbitrage-Manager versuchen insbesondere erwartete Preisunterschiede zu nutzen, die 
zwischen den aktuellen Marktpreisen von Wertpapieren, die von einer Fusion, einer Übernahme, 
einem Übernahmeangebot oder ähnlichen unternehmensbezogenen Transaktionen betroffen 
sind, und dem Preis der Wertpapiere nach Abschluss der entsprechenden Transaktion bestehen 
können. Dies geschieht in der Regel dadurch, dass eine Long-Position in den Aktien des zu 
übernehmenden Unternehmens und eine Short-Position in dem übernehmenden Unternehmen 
eingegangen wird. Die Breite in der Preisspanne spiegelt in der Regel die Meinung des Marktes 
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wieder, für wie wahrscheinlich ein erfolgreicher Abschluss der Transaktion angesehen werden 
kann. Geschäfte, deren Scheitern als wahrscheinlich gilt, bieten eine höhere Gewinnspanne 
gegenüber als sicher anzusehenden Unternehmenszusammenschlüssen. 
 
5.4. Fixed Income Arbitrage / Credit Arbitrage 
Fixed Income Arbitrage sowie Credit Arbitrage sind Strategien, bei der der Zielfondsmanager 
beispielsweise insbesondere solche festverzinslichen Wertpapiere kauft, die er für unterbewertet 
hält, und solche Wertpapiere verkauft, die er für überbewertet hält. Relative Preisabweichungen 
der entsprechenden Wertpapiere können meist vorübergehend infolge lokaler oder globaler 
Ereignisse, wegen vorübergehenden Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage oder 
aufgrund von unterschiedlichen Buchhaltungsstandards oder aufsichtsrechtlichen Regelungen in 
einer bestimmten Region entstehen. Ein anderer Grund für relative Preisabweichungen kann 
darin bestehen, dass Käufer und Verkäufer von Wertpapieren entsprechend ihren 
Risikopräferenzen, Absicherungsbedürfnissen oder Anlageeinschätzungen unterschiedliche 
Anlagen suchen. Die Manager dieser Strategien nutzen häufig einen hohen Leverage, um an 
den regelmäßig sehr geringen Unterschieden entsprechend partizipieren zu können. 
 
 
4. Risikohinweise betreffend den Teilfonds GIP - Ma ssiv 
 
Der Teilfonds darf nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verschiedene Vermögenswerte 
investieren. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht die erwartete Wertentwicklung der 
Vermögensgegenstände im Vordergrund. Dabei ist zu beachten, dass Wertpapiere neben den 
Chancen aus Kursgewinnen und Erträgen auch Risiken enthalten, da die Kurse unter die 
Erwerbskurse fallen können. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeb en 
werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht w erden .  

Der Teilfonds investiert weitgehend in Fondsanteile anderer offener Fonds.  
 
Der Wert der Anteile an Investmentfonds  (Zielfonds) kann durch Devisenbewirtschaftungs-
maßnahmen, steuerliche Regelungen, einschließlich der Erhebung von Quellensteuern, sowie 
durch sonstige wirtschaftliche oder politische Rahmenbedingung oder Veränderungen in den 
Ländern, in welchen der Zielfonds investiert, beeinflusst werden. Die Anlage des 
Teilfondsvermögens in Anteilen an Zielfonds unterliegt dem Risiko, dass die Rücknahme der 
Anteile Beschränkungen unterliegt, was zur Folge hat, dass solche Anlagen gegebenenfalls 
weniger liquide sind als andere Vermögensanlagen. 

Soweit es sich bei den Zielfonds um Teilfonds eines Umbrella-Fonds handelt, ist der Erwerb der 
Zielfondsanteile mit einem zusätzlichen Risiko verbunden, wenn der Umbrella-Fonds Dritten 
gegenüber insgesamt für die Verbindlichkeiten jedes Teilfonds haftet.  
 
Der Anteilerwerber erzielt beim Verkauf seiner Anteile erst dann einen Gewinn, wenn deren 
Wertzuwachs den beim Erwerb gezahlten Ausgabeaufschlag unter Berücksichtigung der 
Rücknahmeprovision übersteigt. Der Ausgabeaufschlag kann die Wertentwicklung 
(Performance) für den Anleger reduzieren oder sogar zu Verlusten führen. 
 
Soweit die Anlage des Teilfondsvermögens in Single- Hedgefonds erfolgt, sind folgende 
zusätzliche Risiken zu beachten. Hedgefonds weisen im Verhältnis zu herkömmlichen 
Investmentfonds typischerweise erhöhte Risiken auf, da sie im Rahmen ihrer Anlagestrategien 
keinen gesetzlichen Beschränkungen bei der Auswahl der erwerbbaren Vermögensgegenstände 
unterliegen. Abhängig von den verfolgten Anlagestrategien und den für den Fonds erworbenen 
Vermögensgegenständen können die mit der Anlage verbundenen Risiken zu groß, moderat 
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oder gering schwanken. Zudem dürfen diese Zielfonds grundsätzlich unbeschränkt Strategien 
einsetzen, durch die im Fondsvermögen befindliche Vermögensgegenstände wertmäßig belastet 
werden (Leverage und Leerverkäufe). Dadurch können im jeweiligen Zielfonds Gewinne und 
Verluste in einem Umfang erwirtschaftet werden, der die Wertentwicklung des zugrunde 
liegenden Vermögensgegenstandes weit übersteigt. Ein Totalverlust der angelegten Summe 
kann nicht ausgeschlossen werden.  Das Risiko des Anlegers in solche Zielfonds ist jedoch 
auf die angelegte Summe beschränkt.  
Die einzelnen Zielfonds können auch Kredite in unbeschränktem Umfang aufnehmen, um damit 
zusätzliche Anlage zu tätigen (Leverage). Falls bei solchen Anlagen Erträge und Gewinne 
anfallen, die größer sind als die Zinsbelastung der Kredite, steigt das Zielfondsvermögen 
überproportional an. Bei Kursverlusten ist jedoch eine überproportionale Abnahme des 
Zielfondsvermögens zu verzeichnen. Eine Kreditaufnahme zur Vornahme von Anlagen stellt ein 
besonderes Risiko dar.  
Die Rücknahme von Anteilen dieser Zielfonds erfolgt nicht bewertungstäglich sondern nur zu 
den von der jeweiligen Investmentgesellschaft festgelegten Zeitpunkten. Der Teilfonds als 
Anleger muss eine geraume Zeit vor dem Rücknahmetermin unwiderruflich seine Rückgabe 
erklärt haben. Der Anteilwert eines solchen Zielfonds kann sich zwischen dem Zeitpunkt der 
Rückgabeerklärung und der Ausführung der Rücknahme durch die zeitliche Differenz erheblich 
verändern, ohne dass der Teilfonds die Möglichkeit hat, hierauf zu reagieren, da seine 
Rückgabeerklärung nicht widerrufen werden kann. 
 
Legt der Teilfonds in Zielfonds an, wird das Teilfondsvermögen neben den Gebühren für die 
Fondsverwaltung und das Fondsmanagement des investierenden Teilfonds auch mit Gebühren 
für Fondsverwaltung und Fondsmanagement der Zielfonds belastet. Insofern sind 
Doppelbelastungen hinsichtlich der Gebühren für die Fondsverwaltung und das 
Fondsmanagement nicht ausgeschlossen. 
 
Einflussfaktoren auf Kursveränderungen festverzinslicher Wertpapiere  sind vor allem die 
Zinsentwicklung an den Kapitalmärkten, die wiederum von gesamtwirtschaftlichen Faktoren 
beeinflusst werden. Bei steigenden Kapitalmarktzinsen können festverzinsliche Wertpapiere 
Kursrückgänge erleiden, während sie bei sinkenden Kapitalmarktzinsen Kurssteigerungen 
verzeichnen können. Die Kursveränderungen sind auch abhängig von der Laufzeit bzw. 
Restlaufzeit der festverzinslichen Wertpapiere. In der Regel weisen festverzinsliche Wertpapiere 
mit kürzeren Laufzeiten geringere Kursrisiken auf als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren 
Laufzeiten. Dafür werden allerdings in der Regel geringere Renditen und aufgrund der 
häufigeren Fälligkeiten der Wertpapierenbestände höhere Wiederanlagekosten in Kauf 
genommen. Bei Nullkupon-Anleihen (verzinslichen Wertpapieren ohne regelmäßige 
Zinszahlungen) ist das Kursrisiko höher, als bei festverzinslichen Wertpapieren mit Zinskupons, 
da sich die Zinsen für die gesamte Laufzeit der Nullkupon-Anleihe abgezinst im Kurs 
niederschlagen. Wegen ihrer vergleichsweise längeren Laufzeit und der fehlenden laufenden 
Zinszahlungen erfordert die Bonitätsbeobachtung und Beurteilung der Aussteller von 
verzinslichen Wertpapieren ohne regelmäßige Zinszahlungen und Zero-Bonds gründliche 
Beachtung. In Zeiten steigender Kapitalmarktzinsen kann die Handelbarkeit solcher 
Schuldverschreibungen eingeschränkt sein. Hervorzuheben ist bei festverzinslichen 
Wertpapieren auch das Bonitätsrisiko, d.h. das Verlustrisiko durch Zahlungsunfähigkeit von 
Ausstellern (Ausstellerrisiko). 

Wandel- und Optionsanleihen  sind festverzinsliche Teilschuldverschreibungen mit dem 
verbrieften Recht des Inhabers, innerhalb einer bestimmten Frist in einem festgelegten 
Umtauschverhältnis, ggf. unter Zuzahlung, die Obligation in Aktien umzutauschen. Damit bergen 
Wandel- und Optionsanleihen sowohl die typischen Risiken festverzinslicher Wertpapiere, als 
auch die typischen Risiken von Aktien. 
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Auch bei sorgfältiger Auswahl der zu erwerbenden We rtpapiere kann das Ausstellerrisiko 
nicht ausgeschlossen werden . Fällt ein Aussteller aus, kann der Teilfonds seine Forderungen 
auf Kapital- sowie Ertragszahlungen daraus vollständig verlieren. Bei Wertpapieren von 
Emittenten, auch Staaten, die nach der Markteinschätzung keine guten Bonitäten aufweisen 
(non-investmentgrade ), muss mit einer überdurchschnittlichen Volatilität gerechnet werden 
bzw. kann sogar der vollständige Wertverlust einzelner Anlagen nicht ausgeschlossen werden. 
 
Aktien und Wertpapiere mit aktienähnlichem Charakte r unterliegen erfahrungsgemäß 
starken Kursschwankungen. Deshalb bieten sie Chancen für beachtliche Kursgewinne, denen 
jedoch entsprechende Risiken gegenüberstehen. Einflussfaktoren auf Aktienkurse sind vor allem 
die Gewinnentwicklungen einzelner Unternehmen und Branchen sowie gesamtwirtschaftliche 
Entwicklungen und politische Perspektiven, die die Erwartungen an den Wertpapiermärkten und 
damit die Kursbildung bestimmen. 

Zertifikate und Strukturierte Produkte  sind zusammengesetzte Produkte. In Zertifikaten und 
strukturierten Produkten können auch Derivate und/oder Sonstige Techniken und Instrumente 
eingebettet sein. Somit sind, neben den Risikomerkmalen von Wertpapieren auch die 
Risikomerkmale von Derivaten und Sonstigen Techniken und Instrumente zu beachten. 
 
Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, Collateralized Debt Obligations, 
Collateralised Bond Obligations und ähnliche Produkte, können mit erhöhten Ausfallrisiken 
behaftet und eingeschränkt handelbar sein. 
 
Eine Credit Linked Note (CLN) ist eine vom Sicherungsnehmer emittierte Schuldverschreibung, 
die nur dann am Laufzeitende zum Nennwert zurückgezahlt wird, wenn ein vorher spezifiziertes 
Kreditereignis nicht eintritt. Kommt es zum Kreditereignis, wird die CLN innerhalb einer 
bestimmten Frist unter Abzug eines Ausgleichsbetrages zurückgezahlt. CLNs sehen damit 
neben dem Anleihebetrag und den darauf geleisteten Zinsen eine Risikoprämie vor, die der 
Emittent dem Anleger für das Recht zahlt, den Rückzahlungsbetrag der Anleihe bei Eintritt des 
Kreditereignisses zu kürzen. 
 
Credit Default Swaps (CDS) dienen primär der Absicherung von Bonitätsrisiken aus den von 
einem Fonds erworbenen Unternehmensanleihen, indem im Rahmen eines CDS ein bestimmtes 
Kreditrisiko für einen bestimmten Zeitraum übernommen wird. Dabei entrichtet der Käufer des 
CDS eine Prämie, die sich an der Bonität des Kreditschuldners orientiert, an den Verkäufer des 
CDS. Dieser verpflichtet sich seinerseits, bei Eintritt des vereinbarten Kreditereignisses, wie 
beispielsweise Zahlungsverzug des Schuldners des Kontraktgegenstandes, den 
Kontraktgegenstand gegen Zahlung dessen Nennwertes zu übernehmen oder einen Geldbetrag 
in Höhe der Differenz zwischen dem Nennwert und dem Marktwert des Kontraktgegenstandes 
als Barausgleich zu zahlen. Die Summe der aus Credit Default Swaps entstehenden 
Verpflichtungen darf 20 % des Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten, sollte sie keinen 
Absicherungszwecken dienen. Die Bewertung der CDS erfolgt nach nachvollziehbaren und 
transparenten Methoden auf regelmäßiger Basis. Die Verwaltungsgesellschaft und der 
Abschlussprüfer werden die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Bewertungsmethoden 
und deren Anwendung überwachen. Sollten im Rahmen der Überwachung Differenzen 
festgestellt werden, wird die Beseitigung durch die Verwaltungsgesellschaft veranlasst. Die 
Summe der Verpflichtungen aus Credit Default Swaps und sonstigen Techniken und 
Instrumenten darf zusammen den Netto-Teilfondsvermögenswert nicht überschreiten, sofern sie 
nicht der Absicherung dienen. 
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In diesem Zusammenhang muss sichergestellt sein, dass die Verwaltungsgesellschaft jederzeit 
den oben genannten Verpflichtungen und der Verpflichtung zur Rücknahme von Anteilen 
nachkommen kann. Hinsichtlich der Anlagegrenzen sind die dem jeweiligen Kreditderivat zu 
Grunde liegenden Anleihen als auch der jeweilige Emittent zu berücksichtigen. Der Einsatz von 
Kreditderivaten muss sowohl im ausschließlichen Interesse des Teilfonds sowie der 
Anteilinhaber als auch im Einklang mit der Anlagepolitik und des Risikoprofils des Teilfonds 
stehen. 
 
Derivate und Sonstige Techniken und Instrumente  (wie zum Beispiel Optionen, Futures, 
Finanztermingeschäfte) sind mit erheblichen Chancen, aber auch mit deutlichen Risiken 
verbunden. Aufgrund der Hebelwirkung dieser Produkte können mit einem relativ geringen 
Kapitaleinsatz hohe Verpflichtungen beziehungsweise Verluste für den Teilfonds entstehen. Die 
Höhe des Verlustrisikos ist oftmals im vorhinein unbekannt und kann auch über etwaige 
geleistete Sicherheiten hinausgehen. Das Verlustrisiko kann sich erhöhen, wenn die 
Verpflichtungen aus diesen Geschäften auf andere Währungen als die Teilfondswährung lauten 
Der Fonds kann zur Portfolioabsicherung und -optimierung eine Derivatestrategie, wie z.B. die 
Verwendung eines Trendfolgemodells, einsetzen. Dies kann zu einer Erhöhung der Volatilität 
des Nettoinventarwertes führen. 
 
Außerdem sollten Anleger beachten, dass alternative Anlagen durch ein indirektes Investment in 
Immobilien ein höheres Risiko beinhalten. Potentielle Anleger sollten daher prüfen, ob das 
Investment in den Teilfonds tatsächlich mit ihrem persönlichen Anlageziel übereinstimmt.  
 
Sofern Anlagen in dem Bereich Edelmetalle getätigt werden, kann diese Konzentration auf 
wenige spezielle Anlagesektoren mit besonderen Chancen verbunden sein, denen aber auch 
entsprechende Risiken (z.B. Marktenge, hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimmter 
Konjunkturzyklen) gegenüberstehen. 
 
Das Vermögen des Teilfonds ist in Euro nominiert. B ei der Investition in Vermögenswerte, 
die in einer anderen Währung nominiert sind, besteh en Währungskurschancen und -
risiken. Das so genannte Wechselkursrisiko kann sic h zu Gunsten oder zu Lasten des 
Anteilsinhabers auswirken. 
 

 Bei den vorgenannten Risiken handelt es sich um die wesentlichen Risiken einer Anlage in den 
Teilfonds GIP Massiv . Je nach Schwerpunkt der Anlagen können die einzelnen Risiken stärker 
oder schwächer vorhanden sein. Potentielle Anleger sollten sich der Risiken bewusst sein, die 
eine Anlage im GIP Massiv  mit sich bringen kann und sich von ihrem persönlichen 
Anlageberater beraten lassen. Insgesamt wird den Anlegern empfohlen, sich regelmäßig bei 
ihren Anlageberatern über die Entwicklung des Teilfonds zu informieren. 
 
5. Kosten 
 
1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt für die Verwaltung des Teilfonds eine fixe 

Verwaltungsvergütung in Höhe von 0,15% p.a. zu erhalten, welche täglich auf das Netto-
Fondsvermögen des vorangegangenen Bewertungstages zu berechnen und quartalsweise 
nachträglich auszuzahlen ist.  

 
2. Der Anlageberater erhält aus dem Netto-Teilfondsvermögen ein Entgelt von bis zu 1,75% 

p.a. Die vorgenannte Anlageberatungsvergütung ist auf das Netto-Fondsvermögen des 
vorangegangenen Bewertungstages zu berechnen und monatlich nachträglich auszuzahlen. 
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Neben diesem fixen Entgelt erhält der Anlageberater eine leistungsabhängige Vergütung 
("Performance-Fee") in Höhe von 20% der über 8,00% hinausgehenden Performance, die 
jährlich jeweils am Geschäftsjahresende auszuzahlen ist. Die jeweilige Wertsteigerung wird 
nach der so genannten Nettokapitalzuwachsmethode berechnet, d.h. die Berechnung 
erfolgt für den Fonds auf der Basis des am Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres 
gültigen Nettoinventarwertes pro Anteil, zu dem zuletzt eine Gewinnbeteiligung ausgezahlt 
wurde. Im Jahr der Erstausgabe von Anteilen erfolgt die Berechnung auf Basis des 
Erstausgabepreises. Sofern in einem Geschäftsjahr netto Wertminderungen aufgewiesen 
werden müssen, sind diese im Hinblick auf die Berechnung der Performance-Fee der 
folgenden Geschäftsjahre vorzutragen und dann zu berücksichtigen, in dem Sinne, dass 
keine Performance-Fee ausgezahlt wird, solange sich der Anteilwert unter derjenigen Höhe 
befindet, welche zuletzt zu der Auszahlung einer Performance-Fee Anlass gegeben hat. 

  
3.  Die Depotbank ist berechtigt, eine Depotbankvergütung in Höhe von 0,05%, zzgl. einer 

etwaigen anfallenden Umsatzsteuer, pro Jahr zu erhalten. Die Depotbankvergütung wird 
vierteljährlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des 
betreffenden Quartals berechnet und vierteljährlich ausgezahlt. 

 
  Zudem erhält die Depotbank eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für 

Rechnung des Fonds sowie Kosten und Auslagen, die der Depotbank aufgrund einer 
zulässigen und marktübergreifenden Beauftragung Dritter gemäß Artikel 3 Nr. 3 des 
Verwaltungsreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen. 

 
4. Die Register- und Transferstelle erhält aus dem Netto-Fondsvermögen eine vierteljährliche 

Vergütung, die in ihrer Grundlage und Höhe als banküblich zu betrachten ist.  
 
5. Soweit sie im Zusammenhang mit seinem Vermögen bestehen, trägt der Fonds ferner noch 
 folgende Kosten: 
 

- Steuern und ähnliche Abgaben, die auf das Teilfondsvermögen, dessen Einkommen oder 
die Auslagen zu Lasten des Teilfonds erhoben werden; 

 
- Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank 

entstehen, wenn sie im Interesse der Anteilinhaber des Teilffonds handeln; 
 
- Kosten für die Abschlussprüfer des Teilfonds, sowie die Kosten der Prüfung seiner 

steuerlichen Rechnungslegung; 
 
- Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und Ertragsscheinen; 
 
- Kosten für die Einlösung von Ertragsscheinen und ggf. Kosten im Zusammenhang mit 

Ausschüttungen;  
 
- Kosten für die Zahlstellen sowie die damit verbunden Vertriebsaktivitäten in den jeweiligen 

Vertriebsländern; 
 
- Kosten für die Erstellung sowie der Hinterlegung und Veröffentlichung des 

Verwaltungsreglements sowie anderer Dokumente, wie z.B. Verkaufsprospekte, 
Halbjahres- und Jahresberichte, die den Fonds betreffen, einschließlich Kosten der 
Anmeldungen zur Registrierung, oder der schriftlichen Erläuterungen bei sämtlichen 
Registrierungsbehörden und Börsen (einschließlich örtlichen 
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Wertpapierhändlervereinigungen), welche im Zusammenhang mit dem Teilfonds oder dem 
Anbieten seiner Anteile vorgenommen werden müssen; 

 
- Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und Halbjahresberichte für die Anteilinhaber in 

allen notwendigen Sprachen, sowie Druck- und Vertriebskosten von sämtlichen weiteren 
Berichten und Dokumenten, welche gemäß den anwendbaren Gesetzen oder 
Verordnungen der genannten Behörden notwendig sind; 

 
- Kosten der für die Anteilinhaber bestimmten Veröffentlichungen; 

 
- ein angemessener Anteil an den Kosten für Werbung, Marketingunterstützung, Umsetzung 

der Marketingstrategie sowie sonstige Marketingmaßnahmen und solche, welche direkt im 
Zusammenhang mit dem Anbieten und Verkauf von Anteilen anfallen; 

 
- sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von 

Vermögenswerten sowie der Inanspruchnahme von Wertpapierleihprogrammen 
entstehenden Kosten; 

 
- Kosten für etwaige Börseneinführungen und/oder der Registrierung der Teilfondsanteile 

zum öffentlichen Vertrieb in den verschiedenen Vertriebsländern;  
 
- Kosten für die Bonitätsbeurteilung des Teilfonds durch national und international 

anerkannte Rating-Agenturen; 
 
- Kosten für Telefon, Fax und die Nutzung anderer elektronischer Kommunikationsmittel 

sowie für externe Informationsmedien (wie z.B. Reuters, Bloomberg etc.); 
 
-  Kosten für das Risikomanagement zur Risikomessung und -überwachung des 

Fondsvermögens; 
 

- sonstige Kosten für die Fondsadministration einschließlich der Kosten von 
Interessenverbänden; 

 
- die Gebühren an die jeweiligen Repräsentanten im Ausland sowie sämtliche 

Verwaltungsgebühren.    
 

Die Kosten für die Gründung des Fonds und die Erstausgabe von Anteilen werden auf maximal 
30.000,- Euro geschätzt. Sie werden über einen Zeitraum von drei Jahren jährlich anteilig dem 
jeweiligen Teilfondsvermögen belastet.  
 
Sämtliche Kosten und Entgelte werden zunächst dem laufenden Einkommen, dann den 
Kapitalgewinnen und zuletzt dem Teilfondsvermögen angerechnet. 
 
Der Jahresbericht und der Halbjahresbericht enthalten Angaben über den Betrag der 
Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, die dem Fondsvermögen im Berichtszeitraum 
für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds berechnet worden sind sowie über 
die Höhe der Vergütung, die dem Fondsvermögen von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder 
einer anderen Verwaltungsgesellschaft (Kapitalanlagegesellschaft) oder einer anderen 
Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare 
Beteiligung verbunden ist oder einer anderen Investmentgesellschaft einschließlich ihrer 
Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung für die im Investmentvermögen als 
Zielfonds-Anteile berechnet wurde.  
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Die Total Expense Ratio wird nach Abschluss des Geschäftsjahres des Fonds, auf Basis der 
historischen Werte des jeweils vergangenen Geschäftsjahres, exklusiv der Transaktionskosten, 
für den Fonds ermittelt und im jeweiligen Jahresbericht genannt.  
 
Darüber hinaus können bei den Investmentanteilen der Zielfonds mittelbar oder unmittelbar 
Verwaltungsvergütung, Gebühren, Kosten, Steuern und Provisionen und sonstige 
Aufwendungen anfallen. Insofern kann eine Mehrfachbelastung mit Verwaltungsvergütung, 
Depotbankvergütung, Vertriebsprovisionen, Kosten der Abschlussprüfer sowie sonstigen Kosten 
und Gebühren eintreten.  
 
Dem Teilfondsvermögen dürfen jedoch keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge für 
die Zielfonds-Anteile berechnet werden, wenn der betreffende Zielfonds direkt oder indirekt von 
derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der 
die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung 
verbunden ist.  
 
6. Profil des Anlegerkreises 
 
Der Teilfonds GIP  Massiv richtet sich an private und institutionelle Anleger, die eine mittel- bis 
langfristige Investition in Wertpapiere bevorzugen.  
 
Die Anleger sollten über Kenntnisse der Kapitalmarktprodukte verfügen. Auf Grund der 
Bewegungen an den internationalen Kapitalmärkten besteht zudem das Risiko, dass die 
Anteilinhaber bei Rückgabe ihrer Anteile einen geringeren Gegenwert erhalten als es ihrer 
ursprünglichen Einzahlung entspricht.   
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Management und Verwaltung 
 

 
Verwaltungsgesellschaft 
LRI Invest S.A. 
1C, Parc d'activité Syrdall  
L-5365 Munsbach 
 
Telefon: 00352 - 261 500 900 
Telefax: 00352 - 261 500 999 
info@lri-Invest.lu 
www.lri-invest.lu 
 
Vorstand der Verwaltungsgesellschaft 
Markus Gierke  
Vorsitzender/ Sprecher des Managing Board 
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg 
 
Bernd Schlichter  
Mitglied des Managing Board 
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg 
 
Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft 
 
Horst Marschall (Vorsitzender) 
Mitglied des Vorstands der  
Baden-Württembergischen Bank, 
Stuttgart/Deutschland 
 
Achim Koch (Stellvertretender Vorsitzender) 
Vorsitzender der Geschäftsführung der  
LBBW Asset Management 
Investmentgesellschaft mbH, 
Stuttgart/Deutschland 
 
Manuel Köppel (Mitglied des Aufsichtsrates) 
Landesbank Baden-Württemberg, 
Konzernbeteiligungen 
Stuttgart/Deutschland, 
 
Depotbank 
LBBW Luxemburg S.A.  
10-12, Boulevard Roosevelt 
L-2450 Luxemburg 
www.lbbw.lu 
 

Register- und Transferstelle 
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.  
14, Porte de France 
L-4360 Esch-sur-Alzette 
 
Fondsmanager 
HWB Capital Management S.A.  
7, Am Scheerleck 
L - 6868 Wecker 
 
Zahl- und Informationsstelle   
in Luxemburg 
LBBW Luxemburg S.A.  
10-12, Boulevard Roosevelt 
L-2450 Luxemburg 
 
Telefon: 00352 - 475 921 - 1 
Telefax: 00352 - 475 921 - 269 
www.lbbw.lu 
 
Informations- und Vertriebsstelle 
im Großherzogtum Luxemburg 
HWB Capital Management S.A.  
7, Am Scheerleck 
L - 6868 Wecker 
 
Zahl- und Informationsstelle 
in Deutschland 
Landesbank Baden-Württemberg  
Am Hauptbahnhof 2 
D-70173 Stuttgart 
www.lbbw.de 
 
Abschlussprüfer 
PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 
Réviseur d’entreprises 
400, route d'Esch 
L-1471 Luxemburg  
www.pwc.com/lu 
 
Die vorstehenden Angaben werden in den 
Jahres- und Halbjahresberichten jeweils 
aktualisiert. 
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Verwaltungsreglement 
 
 
Das Verwaltungsreglement  legt allgemeine Grundsätze für den von der LRI Invest S.A. 
(«Verwaltungsgesellschaft») gemäß Teil II  des Gesetzes vom 20. Dezember 2002  über 
Organismen für gemeinsame Anlagen («Gesetz vom 20. Dezember 2002») in der Form eines 
Fonds Commun de Placement aufgelegten und verwalteten Fonds GIP («Fonds») fest.  
 
Dieses Verwaltungsreglement wird beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg 
hinterlegt. Ein Verweis auf die Hinterlegung erfolgt im Mémorial C, Recueil des Sociétés et 
Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (« Mémorial »).  
 
Der Verkaufsprospekt und das Verwaltungsreglement bilden gemeinsam als 
zusammenhängende Bestandteile die Vertragsbedingungen des Fonds. 
 
 
Artikel 1 Der Fonds  
 
1. Der GIP („der Fonds“) ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen («fonds commun 

de placement»), bestehend aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten 
(« Fondsvermögen»), das unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung verwaltet 
wird. Das Netto-Fondsvermögen (=Fondsvermögen abzüglich der dem Fonds 
zuzurechnenden Verbindlichkeiten) muss innerhalb von sechs Monaten nach Genehmigung 
des Fonds mindestens den Gegenwert von 1.250.000,- Euro erreichen. Der Fonds wird von 
der Verwaltungsgesellschaft verwaltet. Die im Fondsvermögen befindlichen 
Vermögenswerte werden von der Depotbank verwahrt.  

 
2. Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Inhaber von Anteilen («Anteilinhaber»), der 

Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank sind in diesem Verwaltungsreglement geregelt, 
das von der Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung der Depotbank erstellt wird. 

 
Durch den Kauf eines Anteils erkennt jeder Anteilinhaber das Verwaltungsreglement sowie 
alle genehmigten und veröffentlichten Änderungen des Fonds an. 

 
3. Der Fonds besteht aus einem oder mehreren Teilfonds im Sinne von Artikel 133 des     

Gesetzes vom 20. Dezember. Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Fonds. Jeder 
Anleger ist am Fonds durch Beteiligung an einem Teilfonds beteiligt. Die 
Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit neue Teilfonds auflegen; in diesem Falle wird der 
Verkaufsprospekt entsprechend geändert. 

 
Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander als eigenständiges 
Sondervermögen. Die Rechte und Pflichten der Anteilinhaber eines Teilfonds sind von 
denen der Anteilinhaber der anderen Teilfonds getrennt. Jeder Teilfonds ist nur für 
Verbindlichkeiten haftbar, die von diesem Teilfonds eingegangen wurden. 

 
Die Anteilwertberechnung erfolgt separat für jeden Teilfonds nach den in Artikel 7 des 
Verwaltungsreglements festgesetzten Regeln. 

 
Die im Verwaltungsreglement festgelegten Anlagerichtlinien und -beschränkungen sind auf 
jeden Teilfonds separat anwendbar. Für die Berechnung der Mindestgrenze für das Netto-
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Fondsvermögen gemäß Artikel 1 Nr. 1 des Verwaltungsreglements sowie für die in Artikel 4 
des  Verwaltungsreglements aufgeführten Anlagegrenzen ist auf das Fondsvermögen des 
Fonds insgesamt abzustellen, das sich aus der Addition der Netto-Fondsvermögen der 
Teilfonds ergibt. 

 
 
 
Artikel 2 Die Verwaltungsgesellschaft  
 
1. Verwaltungsgesellschaft ist die LRI Invest S.A., eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger 

Recht mit Sitz in Munsbach, Luxemburg. 
 
2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet das Fondsvermögen des Fonds bzw. das jeweilige 

Teilfondsvermögen des Fonds im eigenen Namen, jedoch ausschließlich im Interesse und 
für gemeinschaftliche Rechnung der Anteilinhaber. Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich 
auf die Ausübung aller Rechte, welche unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögenswerten 
des Fonds zusammenhängen. 

 
3. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des Fonds bzw. der einzelnen Teilfonds 

unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertraglichen Anlagebeschränkungen fest. Die 
Verwaltungsgesellschaft kann, unter Beachtung ihrer eigenen Verantwortung und Kontrolle, 
eigene Tätigkeiten insgesamt oder zum Teil an Dritte übertragen. Die 
Verwaltungsgesellschaft kann mithin unter eigener Verantwortung natürliche oder 
juristische Personen mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik betrauen. 

 
4. Die Verwaltungsgesellschaft kann ferner unter eigener Verantwortung und auf eigene 

Kosten Anlageberater hinzuziehen, insbesondere sich durch einen Anlageausschuss 
beraten lassen. 

 Werden Anlageberater und/oder Anlageausschuss aus dem Fondsvermögen bezahlt, wird 
dieses Entgelt im Verkaufsprospekt des Fonds genannt.   

 
5. Die Verwaltungsgesellschaft nimmt sämtliche Aufgaben einer Zentralverwaltungsstelle 

wahr. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, einzelne Aufgaben an Dritte 
auszulagern. Sofern Aufgaben an Dritte ausgelagert sind, findet dies Erwähnung im 
Verkaufsprospekt des Fonds.  

 
6.  Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für den Fonds ein Verkaufsprospekt, sowie für jeden 

Teilfonds einen teilfondsspezifischen Anhang, der aktuelle Informationen zu dem Teilfonds 
enthält, insbesondere im Hinblick auf Anteilpreise, Vergütungen und Verwaltung des Fonds 
bzw. Teilfonds. 

 
 
Artikel 3 Die Depotbank  
 
1. Depotbank für den Fonds ist die LBBW Luxemburg S.A., eine Aktiengesellschaft nach 

Luxemburger Recht mit Sitz in 10-12, Boulevard Roosevelt, L-2450 Luxemburg.  
 
2. Die Depotbank ist mit der Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds beauftragt. Die 

Rechte und Pflichten der Depotbank richten sich nach dem Gesetz vom 20. Dezember 
2002, diesem Verwaltungsreglement und dem Depotbankvertrag. 
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3. Alle flüssigen Mittel, Investmentfondsanteile sowie alle Wertpapiere und anderen gesetzlich 

zulässigen Vermögenswerte des Fonds werden von der Depotbank in gesperrten Konten 
und Depots verwahrt, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses 
Verwaltungsreglements verfügt werden darf. Auf Weisung der Verwaltungsgesellschaft 
dürfen Bankguthaben auf Sperrkonten bei anderen Kreditinstituten übertragen werden. Die 
Anlage von Mitteln des Fondsvermögens in Bankguthaben bei anderen Kreditinstituten 
sowie Verfügungen über diese Bankguthaben bedürfen der Zustimmung der Depotbank. 
Sie darf einer solchen Anlage oder Verfügung nur zustimmen, wenn diese mit den 
gesetzlichen Bestimmungen und dem Verwaltungsreglement vereinbar ist. Die Depotbank 
ist verpflichtet den Bestand der bei anderen Kreditinstituten unterhaltenen Bankguthaben zu 
überwachen.  

 
4. Die Depotbank kann ferner unter ihrer Verantwortung und mit Einverständnis der 

Verwaltungsgesellschaft Dritte, insbesondere andere Banken in Ausland und/oder 
Wertpapiersammelstellen, mit der Verwahrung von Wertpapieren und sonstigen 
Vermögenswerten beauftragen, sofern diese an einer ausländischen Börse zugelassen 
oder in ausländische organisierten Märkte einbezogen sind oder es sich um sonstige 
ausländische Vermögensgegenstände handelt, die nur im Ausland lieferbar sind.  

 
5. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und verpflichtet, im eigenen 

Namen 
 
a) Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder eine frühere 

Depotbank geltend zu machen; 
 

b) gegen Vollstreckungsmaßnahmen Dritter Widerspruch zu erheben und vorzugehen, 
wenn wegen eines Anspruchs vollstreckt wird, für den das Fondsvermögen nicht 
haftet. 

 
Die unter 5. a) getroffene Regelung schließt die Geltendmachung von Ansprüchen gegen 

die 
Verwaltungsgesellschaft durch die Anteilinhaber nicht aus.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft ist ihrerseits berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen 
Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Depotbank geltend zu machen. Dies schließt die 
Geltendmachung dieser Ansprüche durch die Anteilinhaber nicht aus.  

 
6.  Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Depotbank unabhängig von der 

Verwaltungsgesellschaft und ausschließlich im Interesse der Anteilinhaber.  Die Depotbank 
ist jedoch an Weisungen der Verwaltungsgesellschaft gebunden, es sei denn, solche 
Weisungen widersprechen teilweise oder vollständig dem Gesetz, diesem 
Verwaltungsreglement oder  dem Verkaufsprospekt des Fonds. Sie wird insbesondere 
entsprechend den Weisungen:  

 
a) Anteile des Fonds auf die Zeichner gemäß Artikel 6 des Verwaltungsreglements 

übertragen;  
 
b) aus den gesperrten Konten den Kaufpreis für Investmentanteile, Optionen und 

sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte zahlen, die für den Fonds erworben 
bzw. getätigt worden sind; 
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 c) aus den gesperrten Konten die notwendigen Einschüsse beim Abschluss von 
Devisenterminkontrakten leisten; 

 
 d) dafür Sorge tragen, dass die erforderlichen Sicherheiten für Wertpapierdarlehen         

rechtswirksam bestellt und jederzeit vorhanden sind;  
 
 e) Investmentanteile, Optionen und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte, die 

für den Fonds verkauft worden sind, gegen Zahlung des Verkaufspreises ausliefern 
bzw. übertragen sowie etwaige weitere Lieferpflichten durchführen;  

 
 f) den Rücknahmepreis gemäß Artikel 9 des Verwaltungsreglements gegen Empfang 

der entsprechenden Anteile auszahlen;  
 
 g) die Rückgewähr von Sicherheiten für Derivate sowie Zahlungen von 

Transaktionsgebühren und sonstigen Gebühren, ferner die Begleichung sonstiger 
durch die Verwaltung des Fonds bedingter Verpflichtungen durchzuführen;  

 
 h) die Erträge des Vermögens des Fonds auszahlen. 
 
7. Im Übrigen wird die Depotbank dafür Sorge tragen, dass: 
 

a) alle Vermögenswerte des Fonds unverzüglich auf den gesperrten Konten bzw. 
Depots eingehen, insbesondere der Rücknahmepreis aus dem Verkauf von 
Investmentanteilen, der Kaufpreis aus dem Verkauf von sonstigen 
Vermögenswerten, anfallende Optionsprämien sowie eingehende Zahlungen des 
Ausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlages und jeglicher Ausgabesteuern, 
und unverzüglich auf den gesperrten Konten des Fonds verbucht werden;  

 
b) alle sonstigen dem Fonds zustehende Geldbeträge auf dem gesperrten Konten des 

Fonds verbucht werden; 
  
c) der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme, die Auszahlung und die Entwertung der 

Anteile, die für die Rechnung des Fonds vorgenommen werden, den gesetzlichen 
Vorschriften und dem Verwaltungsreglement gemäß erfolgt;  

 
d) die Berechnung des Netto-Fondsvermögens und des Wertes der Anteile des Fonds 

den gesetzlichen Vorschriften und dem Verwaltungsreglement gemäß erfolgt;  
 
e) bei allen Geschäften, die sich auf das Fondsvermögen beziehen, der Gegenwert 

innerhalb der üblichen Fristen bei ihr eingeht;  
 

f) die Erträge des Fondsvermögens gemäß dem Verwaltungsreglement verwendet 
werden; 

 
g) Investmentanteile höchstens zum Ausgabepreis und mindestens zum 

Rücknahmepreis verkauft werden;  
 

h) sonstige Vermögenswerte höchstens zu einem Preis erworben werden, der unter 
Berücksichtigung der Bewertungsregeln nach Artikel 7 angemessen ist, und die 
Gegenleistung im Falle einer Veräußerung dieser Vermögenswerte den zuletzt 
ermittelten Wert nicht oder nur unwesentlich unterschreitet; 
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i) die gesetzlichen und vertraglichen Beschränkungen bezüglich des Kaufs und 
Verkaufs von Optionen und Finanztermininstrumenten eingehalten werden.  

 
8. Die Depotbank zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus den gesperrten Konten des Fonds 

nur die im Verwaltungsreglement festgesetzte Vergütung und den ihr zustehenden Ersatz 
von Aufwendungen. 

 
 Die Depotbank entnimmt den gesperrten Konten des Fonds nur mit Zustimmung der 

Verwaltungsgesellschaft die ihr gemäß diesem Verwaltungsreglement zustehende 
Vergütung. Die in Artikel 14 dieses Verwaltungsreglements aufgeführten sonstigen zu 
Lasten des Fonds zu zahlenden Kosten bleiben hiervon unberührt. 

 
9.  Die Depotbank ist berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Einklang mit dem 

jeweiligen Depotbankvertrag zu kündigen. In diesem Falle ist die Verwaltungsgesellschaft 
verpflichtet, den Fonds gemäß Artikel 12 dieses Verwaltungsreglements aufzulösen, es sei 
denn sie bestellt spätestens innerhalb von zwei Monaten nach dem Kündigungszeitpunkt 
mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Depotbank; bis 
dahin wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber ihren 
Pflichten als Depotbank vollumfänglich nachkommen. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft ist ebenfalls berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im 
Einklang mit dem jeweiligen Depotbankvertrag zu kündigen. Eine derartige Kündigung hat 
ebenfalls die Auflösung des Fonds gemäß Artikel 12 des Verwaltungsreglements zur Folge, 
es sei denn die Verwaltungsgesellschaft bestellt spätestens innerhalb von zwei Monaten 
nach dem Kündigungszeitpunkt mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine 
andere Bank zur Depotbank, welche die gesetzlichen Funktionen der vorherigen Depotbank 
übernimmt. 

 
 
Artikel 4 Allgemeine Richtlinien für die Anlagepoli tik  
 
Die Anlageziele und die spezifische Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds werden auf der 
Grundlage der nachfolgenden allgemeinen Richtlinien im Verkaufsprospekt des jeweiligen 
Teilfonds festgelegt. 
 
 
Es gelten folgende Definitionen:  
 
"Drittstaat ": Als Drittstaat im Sinne dieses Verwaltungsreglements gilt jeder Staat Europas, 

der nicht Mitglied der Europäischen Union ist sowie jeder Staat Amerikas, 
Afrikas, Asiens oder Australiens und Ozeaniens.  

 
"Geldmarktinstrumente ":  

Instrumente, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, liquide 
sind und deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann und die im Übrigen 
den Voraussetzungen von Artikel 3 der Richtlinie 2007/16/ EG entsprechen. 

 
"geregelter Markt ":  

ein Markt gemäß Artikel 1, Punkt 13 der Richtlinie 93/22/EWG. 
 
"OGA":  Organismus für gemeinsame Anlagen. 
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"OGAW":  Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, welcher der Richtlinie 
85/611/EWG unterliegt. 

 
 
„Richtlinie 2007/16/EG“: 

Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007 zur Durchführung der Richtlinie 
85/611/EWG des Rates zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die Erläuterung gewisser Definitionen, die 
durch die Vorschriften der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 
über bestimmte Definitionen des geänderten Gesetzes vom 20. Dezember 2002 
über Organismen für gemeinsame Anlagen in Luxemburger Recht umgesetzt 
wurde. 

 
„Rundschreiben CSSF 08/356“: 
 Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen, wenn diese bestimmte 

Techniken und Instrumente verwenden, deren Gegenstand Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente sind, vom 4. Juni 2008. 

 
 
 
"Wertpapiere ": - Aktien und andere, Aktien gleichwertige, Wertpapiere ("Aktien") 

-  Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel ("Schuldtitel") 
- alle anderen marktfähigen Wertpapiere im Sinne der Richtlinie 2007/16/EG, die 
zum Erwerb von Wertpapieren durch Zeichnung oder Austausch berechtigen, 
mit Ausnahme der in nachfolgender Nr. 5 diese Artikels genannten Techniken 
und Instrumente. 

Die Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds unterliegt den nachfolgenden Regelungen und 
Anlagebeschränkungen: 

 

1. Anlagen des jeweiligen Teilfonds können aus folg enden Vermögenswerten bestehen: 
 
Es können 
 
a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden, die auf einem geregelten 

Markt notiert oder gehandelt werden; 
 
b) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden, die auf einem anderen Markt, 

der anerkannt, geregelt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise 
ordnungsgemäß ist, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union gehandelt werden; 

 
c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden, die an einer Wertpapierbörse 

eines Drittstaates zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder dort auf einem anderen 
geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen 
Funktionsweise ordnungsgemäß ist;  

 
d) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus Neuemissionen erworben werden, sofern 

die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung zum Handel 
auf einem geregelten Markt im Sinne der vorstehend unter 1. a) bis c) genannten 
Bestimmungen beantragt wird und die Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres 
nach der Ausgabe erlangt wird. 
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 Die unter Nr. 1 c) und d) genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden an 

Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten innerhalb von Nordamerika, Südamerika, 
Australien (einschließlich Ozeanien), Afrika, Asien und/oder Europa amtlich notiert oder 
gehandelt.  
 
e)  Es dürfen ausschließlich Anteile an folgenden Investmentfonds oder 
 Investmentgesellschaften („Zielfonds“) erworben werden:  

 
aa) in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegte Sondervermögen, die die 
Voraussetzungen der Richtlinie 85/611/EWG erfüllen, und/oder 
 
bb) in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegte Investmentaktiengesellschaften mit 
veränderlichem Kapital, die keine Spezialfonds sind und bei denen insbesondere die 
Vorschriften für die getrennte Verwahrung der Vermögensgegenstände, die 
Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und die Leerverkäufe von Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten bestehen, die den Anforderungen der Richtlinie 85/611/EWG 
gleichwertig sind, und/oder 
 
cc) in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegte Sondervermögen mit zusätzlichen 
Risiken und/oder Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichen Kapital, deren 
Satzung eine den Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken vergleichbare Anlageform 
vorsieht, und die ihre Mittel nicht selbst in Investmentvermögen anlegen (deutsche 
Single-Hedgefonds,  
 
dd) in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegte Immobilien-Sondervermögen, die 
keine Spezial-Sondervermögen sind, und/oder  
 
ee) andere in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegte Sondervermögen, die keine 
Spezial-Sondervermögen sind und bei denen insbesondere die Vorschriften für die 
getrennte Verwahrung der Vermögensgegenstände, die Kreditaufnahme, die 
Kreditgewährung und die Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten 
bestehen, die den Anforderungen der Richtlinie 85/611/EWG gleichwertig sind, und/oder 
 
ff) sonstige Investmentvermögen, die die Voraussetzungen der Richtlinie 85/611/EWG 
erfüllen, und/oder sonstige Investmentvermögen, die deren Voraussetzungen 
entsprechend erfüllen und entsprechend den Vorschriften des Investmentgesetzes über 
den öffentlichen Vertrieb von EG-Investmentanteilen in der Bundesrepublik Deutschland 
öffentlich vertrieben werden dürfen, und/oder  
 
gg) Investmentvermögen, die deutschen Single-Hedgefonds vergleichbar sind und die 
ihre Mittel nicht selbst in Investmentvermögen anlegen, und/oder 
 
hh) andere Investmentvermögen,  
 

- die keine Spezialfonds sind und die in ihrem Sitzland nach 
Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer wirksamen 
öffentlichen Aufsicht zum Schutz der Anteilinhaber unterstellen, und 
ausreichende Gewähr für eine befriedigende Zusammenarbeit 
zwischen der Aufsichtsbehörde in deren jeweiligem Sitzland und der 
Luxemburger Aufsichtsbehörde besteht und 
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- bei denen das Schutzniveau des Anteilinhaber dem Schutzniveau 
eines Anteilinhabers in ein Investmentvermögen, welches der 
Richtlinie 85/611/EWG entspricht, gleichwertig ist und bei denen 
insbesondere die Vorschriften für die getrennte Verwahrung des 
Fondsvermögens, die Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und 
Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten bestehen, 
die den Anforderungen der Richtlinie 85/611/EWG gleichwertig sind, 
und 

- bei denen die Geschäftstätigkeit Gegenstand von Halbjahres- und 
Jahresberichten ist, die es erlauben, sich eine Urteil über das 
Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die 
Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden, und 

- bei denen die Anteile ohne eine Begrenzung der Zahl der Anteile 
erworben werden können und die Anteilinhaber das Recht zur 
Rückgabe der Anteile haben (offene Investmentfonds) 

 
Für das jeweilige Teilfondsvermögen dürfen keine Anteile an Venture Capital- oder Private 
Equity-Fonds erworben werden.  
 
Ferner dürfen  
 
f)  Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei 

Kreditinstituten getätigt werden, sofern das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder, falls der Sitz des Kreditinstituts sich in 
einem Drittstaat befindet, es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der 
Luxemburgischen Aufsichtsbehörde denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig 
sind; 

 
g) abgeleitete Finanzinstrumente, d.h. insbesondere Optionen und Futures sowie 

Tauschgeschäfte ("Derivaten"), einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter 
Instrumente erworben werden, die an einem der unter den Buchstaben a), b) und c) 
bezeichneten geregelten Märkte gehandelt werden, und /oder abgeleitete 
Finanzinstrumente, die nicht an einer Börse gehandelt werden ("OTC-Derivate"), sofern 

 
- es sich bei den Basiswerten um Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, 

Investmentanteile oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse, 
Edelmetalle oder Währungen handelt; 

- die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer 
behördlichen Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien sind, die 
von der Luxemburger Aufsichtsbehörde zugelassen sind; und 

- die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung 
auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf Initiative des jeweiligen 
Teilfonds zum angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch 
ein Gegengeschäft glattgestellt werden können.  

 
h)  Geldmarktinstrumente erworben werden, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt 

werden, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente selbst Vorschriften 
über den Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegt, und vorausgesetzt sie werden 

 
- von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft 

oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats, der Europäischen 
Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen 
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Investitionsbank, einem Drittstaat oder, im Falle eines Bundesstaates, 
einem Gliedstaat der Föderation oder von einer internationalen 
Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens einem 
Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert oder  

- von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf den unter 
den vorstehenden Buchstaben a), b) und c) bezeichneten geregelten 
Märkten gehandelt werden, oder  

- von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht 
festgelegten Kriterien einer behördlichen Aufsicht unterstellt ist, oder 
einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der 
Luxemburgischen Aufsichtsbehörde mindestens so streng sind, wie 
die des Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese einhält, begeben 
oder garantiert, oder 

- von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die 
von der Luxemburgischen Aufsichtsbehörde zugelassen wurde, sofern 
für Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz 
gelten, die denen des ersten, des zweiten oder des dritten 
Gedankenstrichs gleichwertig sind und sofern es sich bei dem 
Emittenten entweder um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von 
mindestens zehn Millionen Euro (10.000.000 Euro), das seinen 
Jahresabschluss nach den Vorschriften der vierten Richtlinie 
78/660/EWG erstellt und veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, 
der innerhalb einer eine oder mehrere börsennotierte Gesellschaften 
umfassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser 
Gruppe zuständig ist, oder um einen Rechtsträger handelt, der die 
wertpapiermäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten durch Nutzung 
einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll. 

 
i) Edelmetalle - sowohl als physischer Bestand als auch in indirekter Form (z.B. Zertifikate, 

Edelmetallfonds, Derivate auf Edelmetalle) erworben werden. Sofern es sich dabei um 
geschlossene Edelmetallfonds handelt, dürfen diese für das Teilfondsvermögen nur 
erworben werden, wenn sie als Wertpapiere im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie 
2007/16/EG gelten. In diesen Fällen unterliegen sie den nachfolgend genannten 
Anlagebeschränkungen für Wertpapiere. 

 
2.  Jeder Teilfonds kann darüber hinaus : 

 
a) bis zu 10% seines Nettofondsvermögens in anderen als den unter vorstehend Nr. 1 

genannten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen; 

b) flüssige Mittel in Form von Bankguthaben in Höhe von bis zu 49% seines 
Nettovermögens halten, die grundsätzlich nur einen akzessorischen Charakter und eine 
Laufzeit von höchstens 12 Monaten haben sollen. In Ausnahmefällen können diese 
vorübergehend auch einen Anteil von mehr als 49% einnehmen, sofern dies im Interesse 
der Anteilinhaber geboten erscheint; 

c) Kredite zu Lasten des Fondsvermögens für kurze Zeit bis zu einem Gegenwert von 10% 
seines Nettofondsvermögens aufnehmen. Die Bedingungen der Kreditaufnahme müssen 
marktüblich sein und die Kreditaufnahme bedarf der Zustimmung der Depotbank zu den 
Darlehensbedingungen. Deckungsgeschäfte im Zusammenhang mit dem Verkauf von 
Optionen oder dem Erwerb oder Verkauf von Terminkontrakten und Futures gelten nicht 
als Kreditaufnahme im Sinne dieser Anlagebeschränkung.    
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d) Devisen im Rahmen eines "Back-to-back"-Geschäftes erwerben. 
  

 
3.  Darüber hinaus wird jeder Teilfonds bei der Anl age seines Vermögens folgende 
       Anlagebeschränkungen beachten:   

 
a) Der Fonds darf höchstens 10% seines Nettovermögens in Wertpapieren oder 

Geldmarktinstrumenten ein und desselben Emittenten anlegen. Jeder Teilfonds darf über 
20 % seines Nettovermögens in Einlagen bei ein und derselben Einrichtung anlegen, 
wobei diese Einlagen nicht durch eine Einrichtung zur Einlagensicherung geschützt sein 
müssen. 

 
 Das Ausfallrisiko der Gegenpartei bei Geschäften des Fonds mit OTC-Derivaten darf 

folgende Sätze nicht überschreiten:  
 
 ● 10% des Nettovermögens, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne von 1. f) 

ist; 
 
 ●  5% des Nettovermögens in allen anderen Fällen.  

 
b) Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Emittenten, in denen 

der jeweilige Teilfonds mehr als 5% seines Netto-Teilfondsvermögens anlegt hat, darf 
40% des Wertes seines Nettovermögens nicht überschreiten. Diese Begrenzung findet 
keine Anwendung auf Einlagen und auf Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit 
Finanzinstituten getätigt werden, welche einer behördlichen Aufsicht unterliegen.  

 
 Ungeachtet der einzelnen in 3. a) genannten Obergrenzen darf jeder Teilfonds bei ein 

und derselben Einrichtung höchstens 20% seines Nettovermögens in einer Kombination 
aus  

 
- von dieser Einrichtung begebenen Wertpapieren oder 

Geldmarktinstrumenten und/oder, 
- mit dieser Einrichtung getätigten Geschäften über OTC-Derivate 

 
investieren.  

 
c) Die in 3. a) Satz 1 genannte Obergrenze von 10% beträgt höchstens 35%, wenn die 

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen 
Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der 
Europäischen Union angehört, begeben oder garantiert werden.  

 
d) Die in 3. a) Satz 1 genannte Obergrenze von 10% beträgt höchstens 25% für bestimmte 

Schuldverschreibungen, wenn diese von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden, das aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen 
behördlichen Aufsicht unterliegt. Insbesondere müssen die Erträge aus der Emission 
dieser Schuldverschreibungen gemäß den gesetzlichen Vorschriften in 
Vermögenswerten angelegt werden, die während der gesamten Laufzeit der 
Schuldverschreibungen die sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend 
decken und vorrangig für die beim Ausfall des Emittenten fällig werdende Rückzahlung 
des Kapitals und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind.  
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 Legt der jeweilige Teilfonds mehr als 5% seines Nettovermögens in 

Schuldverschreibungen im Sinne des vorstehenden Unterabsatzes an, die von ein und 
demselben Emittenten begeben werden, so darf der Gesamtwert dieser Anlagen 80% 
des Wertes des Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten. 

 
e) Die in 3. c) und d) genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden bei der 

Anwendung der in 3. b) vorgesehenen Anlagegrenze von 40% nicht berücksichtigt.  
 

Die in 3. a), b), c) und d) genannten Anlagegrenzen von 10%, 35% bzw. 25% des Netto-
Teilfondsvermögens dürfen nicht kumuliert werden; daher dürfen gemäß 3. a), b), c) und 
d) getätigte Anlagen in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumente ein und desselben 
Emittenten oder in Einlagen bei diesem Emittenten oder in Derivaten desselben nicht 
35% des Netto-Teilfondsvermögens übersteigen.  
 
Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konsolidierten Abschlusses im 
Sinne der Richtlinie 83/349/EWG oder nach den anerkannten internationalen 
Rechnungslegungsvorschriften derselben Unternehmensgruppe angehören, sind bei der 
Berechnung der in diesen Ziffern a) bis e) vorgesehenen Anlagegrenzen als ein einziger 
Emittent anzusehen.  
 
Jeder Fonds darf kumulativ bis zu 20% seines Nettovermögens in Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten ein und derselben Unternehmensgruppe anlegen.  

  
f) Unbeschadet der in nachfolgend 3. k), l) und m) festgelegten Anlagegrenzen betragen 

die in 3. a) bis e) genannten Obergrenzen für Anlagen in Aktien und/oder Schuldtiteln ein 
und desselben Emittenten höchstens 20%, wenn es Ziel der jeweiligen Anlagestrategie 
des Teilfonds ist, einen bestimmten, von der Luxemburgischen Aufsichtsbehörde 
anerkannten Aktien- oder Schuldtitelindex nachzubilden. Voraussetzung hierfür ist, dass 

 
- die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifiziert ist; 
- der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellt, auf 

den er sich bezieht; 
- der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird. 

 
g) Die in 3. f) festgelegte Anlagegrenze erhöht sich auf 35% des Netto-Teilfondsvermögens, 

sofern dies aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen gerechtfertigt ist, und zwar 
insbesondere auf geregelten Märkten, auf denen bestimmte Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente stark dominieren. Eine Anlage bis zu dieser Obergrenze ist nur 
bei einem einzigen Emittenten möglich. 

 
h) Unbeschadet der Anlagegrenzen gemäß  3. a) bis e) d arf jeder Teilfonds, nach dem 

Grundsatz der Risikostreuung, bis zu 100% seines Ne ttofondsvermögen in 
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten verschiedene r Emissionen anlegen, die 
von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union  oder seinen 
Gebietskörperschaften oder von einem sonstigen Mitg liedstaat der OECD oder von 
internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen C harakters, denen ein oder 
mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union  angehören, begeben oder 
garantiert werden, vorausgesetzt, dass (i) solche W ertpapiere im Rahmen von 
mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben w orden sind und (ii) in 
Wertpapieren aus ein und derselben Emission nicht m ehr als 30% des Netto-
Teilfondsvermögens angelegt werden. 
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i) Jeder Teilfonds darf nicht mehr als 20% seines Nettofondsvermögens in Anteilen eines 

einzigen der unter 1. e) aa), bb), dd), ee) ff) oder hh) aufgeführten Zielfonds anlegen.  
 
 Bei der Anwendung dieser Anlagegrenze von 20% ist jeder Teilfonds eines Umbrella-

Fonds im Sinne von Artikel 133 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 wie ein 
eigenständiger Emittent zu betrachten, vorausgesetzt, das Prinzip der Einzelhaftung pro 
Teilfonds im Hinblick auf  Dritte ist sichergestellt.  

 
 Für das Teilfondsvermögen dürfen nicht mehr als 25% der ausgegebenen Anteile eines 

der unter 1. e) aa), bb), dd), ee), ff) oder hh) aufgeführten Zielfonds erworben werden. 
Bei der Anwendung der im vorstehenden Satz beschriebenen Anlagegrenze von 25% 
der ausgegebenen Anteile bezieht sie sich bei einem Investmentvermögen, welches aus 
mehreren Teilfonds besteht (Umbrella-Fonds), jeweils auf einen Teilfonds.  

 
j) Zusätzlich dürfen insgesamt nicht mehr als 10% des Nettovermögens in Anteilen von 

Zielfonds, die vorstehend unter 1. e) cc) und gg) aufgeführt sind, angelegt werden und 
darüber hinaus insgesamt nicht mehr als 30 % des Nettofondsvermögens in Anteilen von 
Zielfonds, die vorstehend unter 1. e) bb) ee) und hh) aufgeführt sind, angelegt werden.  

 
k) Für das Teilfondsvermögen dürfen Anteile an Zielfonds, die vorstehend unter 1.e) aa), 

bb), dd), ee), ff) und/oder hh) aufgeführt sind, nur dann erworben werden, wenn jeder 
dieser Zielfonds nach seinen Vertragsbedingungen bzw. der Satzung seinerseits 
insgesamt höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen an Investmentvermögen anlegt 
und bei denen es sich ihrerseits nur um Vermögen im Sinne vorstehender 1. e) aa), bb), 
dd), ee), ff)  und/oder hh) handelt. 

  
l) Für Zielfonds, die als Hedgefonds sog. alternative Anlagestrategien verfolgen, gelten 

zusätzlich folgende Anlagegrundsätze: 
 

aa) Diese Zielfonds dürfen ihr Vermögen unter Einhaltung des Grundsatzes der 
Risikomischung ausschließlich in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, 
Bankguthaben, Edelmetalle sowie in Terminkontrakte auf Waren, die an 
organisierten Märkten gehandelt werden und Unternehmensbeteiligungen, wenn 
deren Verkehrswert ermittelbar ist, anlegen.  

 
bb) Die Vertragsbedingungen dieser Zielfonds müssen zudem mindestens eine der 

folgenden Bedingungen erfüllen: 
 

i. Eine Steigerung des Investitionsgrades durch grundsätzlich unbeschränkte 
Kreditaufnahmen für Rechnung ihrer Anleger oder durch den Einsatz von 
Derivaten (Leverage) 

ii.   Der Verkauf von Vermögensgegenständen für gemeinschaftliche Rechnung 
der Anleger, die im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses nicht zum 
Sondervermögen gehören (Leerverkauf). 

 
 Diese Zielfonds müssen hinsichtlich keiner der beiden vorgenannten Alternativen 

eine Beschränkung aufweisen. 
 

cc) Die Anlage in Beteiligungen an Unternehmen, die nicht an einer Börse 
zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind, ist auf maximal 
30% des Wertes des Zielfondsvermögens beschränkt. 
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dd) Die Vermögensgegenstände dieser Zielfonds müssen von einer Depotbank 

verwahrt werden oder die Funktionen der Depotbank müssen von einer 
vergleichbaren Einrichtung (Prime Broker) wahrgenommen werden, wobei 
vertraglich sichergestellt sein muss, dass die Depotbank für ein Verschulden der 
von ihr unmittelbar eingeschalteten Einrichtung wie für eigenes Verschulden 
haftet. 

 
ee) Diese Zielfonds dürfen ihre Mittel nicht ihrerseits wieder in andere 

Investmentvermögen anlegen.  
 
ff) Bei diesen Zielfonds kann es sich sowohl um regulierte Investmentfonds oder 

Investmentgesellschaften handeln, welche ihre Verwaltungsgesellschaft oder 
ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, der Schweiz, den 
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Hong Kong, Japan oder Norwegen 
haben, als auch um nicht regulierte Investmentfonds handeln. Anteile nicht 
regulierter Zielfonds im Sinne von 1 e) gg) dürfen für das jeweilige 
Teilfondsvermögen insoweit erworben werden, als insgesamt nicht mehr als 10% 
des Netto-Teilfondsvermögens in Anteilen von Zielfonds, die vorstehend unter 1 
e) cc) und gg) aufgeführt sind, angelegt werden. Diese nicht regulierten 
Investmentfonds unterliegen hinsichtlich ihrer Anlagepolitik Anforderungen, die 
denen für deutsche Single-Hedgefonds vergleichbar sind, sie unterliegen jedoch 
möglicherweise keiner mit dem deutschen Investmentgesetz vergleichbaren 
staatlichen Aufsicht zum Schutz der Anleger, d.h. sie werden nicht durch eine 
Aufsichtsbehörde kontrolliert und für sie sind keine Gesetze bzgl. Anlegerschutz 
vorgesehen. 

 
gg) Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds stellt sicher, dass ihr sämtliche für die 

Anlageentscheidung notwendigen Informationen über diese Zielfonds vorliegen, 
mindestens jedoch: 

 
i. der letzte Jahres- und Halbjahresbericht; 
ii. die Vertragsbedingungen und Verkaufsprospekte oder 
iii. gleichwertige Dokumente 
iv. Informationen zur Organisation, zum Management, zur Anlagepolitik, 

zum Risikomanagement und zur Depotbank oder einer vergleichbaren 
Einrichtung. 

 
hh) Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds hat die Zielfonds, in die sie anlegt, in 

Bezug auf die Einhaltung der Anlagestrategien und Risiken laufend zu 
überwachen und hat sich regelmäßig allgemein anerkannte Risikokennziffern 
vorlegen zu lassen. Die Methode, nach der die Risikokennziffer errechnet wird, 
muss der Verwaltungsgesellschaft von dem jeweiligen Zielfonds angegeben 
werden und erläutert werden. Die Depotbank der Zielfonds oder eine 
vergleichbare Einrichtung hat die Bestätigung des Wertes des Zielfonds 
vorzulegen.  

 
 Soweit der jeweilige Teilfonds in Zielfonds anlegt, wird das jeweilige 

Teilfondsvermögen neben den Gebühren für die Fondsverwaltung und das 
Fondsmanagement des investierenden Fonds auch mit Gebühren für 
Fondsverwaltung und Fondsmanagement der Zielfonds belastet. Insofern sind 



50 

Doppelbelastungen hinsichtlich der Gebühren für die Fondsverwaltung und das 
Fondsmanagement nicht ausgeschlossen. 

 
m) Die Verwaltungsgesellschaft darf weder für sich noch für die von ihr verwalteten  Fonds  

stimmberechtigte Aktien in einem Umfang erwerben, der es  insgesamt erlaubt, auf die 
Verwaltung des Emittenten einen wesentlichen Einfluss auszuüben. 

 
n) Ferner darf ein Teilfonds nicht mehr als: 
 

- 10% der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben Emittenten; 
- 10% der Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten; 
-  10% der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten 

 
erwerben. 

 
Die im zweiten und dritten Gedankenstrich vorgesehenen Grenzen brauchen beim 
Erwerb nicht eingehalten zu werden, wenn sich der Bruttobetrag der 
Schuldverschreibungen oder der Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag der 
ausgegebenen Anteile zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht berechnen lässt. 

 
o) Die vorstehenden Bestimmungen gemäß 3. m) und n) sind nicht anwendbar im Hinblick 

auf: 
 

aa) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder dessen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert 
werden; 

 
bb) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Drittstaat begeben oder 

garantiert werden;  
 
cc) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von internationalen Organismen 

öffentlich-rechtlichen Charakters begeben werden, denen ein oder mehrere 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören; 

 
dd) Aktien von Gesellschaften, die nach dem Recht eines Staates errichtet wurden, der 

kein Mitgliedstaat der EU ist, sofern (i) eine solche Gesellschaft ihr Vermögen 
hauptsächlich in Wertpapieren von Emittenten aus diesem Staat anlegt, (ii) nach dem 
Recht dieses Staates eine Beteiligung des jeweiligen Teilfonds an dem Kapital einer 
solchen Gesellschaft den einzig möglichen Weg darstellt, um Wertpapiere von 
Emittenten dieses Staates zu erwerben und (iii) diese Gesellschaft im Rahmen ihrer 
Vermögensanlage die Anlagebeschränkungen gemäß vorstehend 3. a) bis e) und 3. 
i) bis l) beachtet. 

 
p)  Das jeweilige Teilfondsvermögen darf nicht in Waren oder Warenkontrakten angelegt 

werden. Dies gilt nicht für Edelmetalle, Edelmetallzertifikate, Edelmetallkontrakte und 
Derivate hierauf. Jeder Teilfonds darf nicht mehr als 30% seines Nettofondsvermögens 
in die unter 1. i) aufgeführten Vermögenswerte anlegen. 
 

q) Das jeweilige Teilfondsvermögen darf nicht in Immobilien anlegen, wobei Anlagen in 
immobiliengesicherten Wertpapieren oder Zinsen hierauf oder Anlagen in Wertpapieren, 
die von Gesellschaften ausgegeben werden, die in Immobilien investieren und Zinsen 
hierauf zulässig sind.  
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r)  Zu Lasten des jeweiligen Teilfondsvermögens dürfen weder Kredite gewährt noch 

Garantien für Dritte ausgegeben werden, wobei diese Anlagebeschränkung den Fonds 
nicht daran hindert, sein Nettovermögen in nicht voll einbezahlten Wertpapieren, 
Geldmarktinstrumenten oder anderen Finanzinstrumenten im Sinne von oben 1. e), g) 
und h) anzulegen.  

 
s) Die zum jeweiligen Teilfondsvermögen gehörenden Vermögensgegenstände dürfen nicht 

verpfändet oder sonst belastet, zur Sicherung übereignet oder zur Sicherung abgetreten 
werden, es sei denn, es handelt sich um Kreditaufnahmen im Sinne von Artikel 4 Nr. 2 c) 
oder um Sicherheitsleistungen zur Erfüllung von Einschuss- oder 
Nachschussverpflichtungen im Rahmen der Abwicklung von Geschäften mit 
Finanzinstrumenten,  

 
t) Leerverkäufe von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder anderen in oben 1. e), g) 

und und h) genannten Finanzinstrumenten dürfen nicht getätigt werden.  
 
u) Das Recht, die Lieferung von Vermögensgegenständen zu verlangen (Kaufoption), darf 

einem Dritten für Rechnung des Teilfondsvermögens nur dann eingeräumt werden, wenn 
die den Gegenstand der Kaufoption bildenden Vermögensgegenstände im Zeitpunkt der 
Einräumung der Kaufoption zum Teilfondsvermögen gehören.  

 
 

4.   Unbeschadet hierin enthaltener gegenteiliger B estimmungen: 
 

a) braucht der jeweilige Teilfonds die in vorstehend 1. bis 3. vorgesehenen Anlagegrenzen 
bei der Ausübung von Zeichnungsrechten, die an Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente, die er in seinem Teilfondsvermögen hält, geknüpft sind, nicht 
einzuhalten. 

 
 Werden die in diesem Artikel genannten Anlagegrenzen unbeabsichtigt überschritten, so 

wird die Verwaltungsgesellschaft bei ihren Verkäufen für Rechnung des 
Teilfondsvermögens unter Wahrung der Interessen der Anleger als vorrangiges Ziel die 
Wiedereinhaltung dieser Grenzen anstreben. 

 
b) kann der neu zugelassene Teilfonds während eines Zeitraums von sechs Monaten nach 

seiner Zulassung von den in vorstehend 3. a) bis j) festgelegten Bestimmungen 
abweichen, vorausgesetzt eine angemessene Risikostreuung ist sichergestellt. 

 
c) muss der jeweilige Teilfonds dann, wenn diese Bestimmungen aus Gründen, die 

außerhalb der Macht des Fonds liegen, oder aufgrund von Zeichnungsrechten 
überschritten werden, vorrangig danach streben, die Situation im Rahmen seiner 
Verkaufstransaktionen unter Berücksichtigung der Interessen seiner Anteilinhaber zu 
bereinigen.  

 
d) in dem Fall, in dem ein Emittent eine Rechtseinheit mit mehreren Teilfonds bildet, bei der 

die Aktiva eines Teilfonds ausschließlich den Ansprüchen der Anleger dieses Teilfonds 
gegenüber sowie gegenüber den Gläubigern haften, deren Forderung anlässlich der 
Gründung, der Laufzeit oder der Liquidation des Teilfonds entstanden ist, ist jeder 
Teilfonds zwecks Anwendung der Vorschriften über die Risikostreuung in 3. a) bis g) 
sowie 3. i) und j) als eigenständiger Emittent anzusehen. 
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Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft des jeweiligen Teilfonds ist berechtigt, zusätzliche 
Anlagebeschränkungen aufzustellen, sofern dies notwendig ist, um den gesetzlichen und 
verwaltungsrechtlichen Bestimmungen in Ländern, in denen die Anteile des jeweiligen 
Teilfonds angeboten oder verkauft werden, zu entsprechen. 

 
5.  Techniken und Instrumente 
 
a)  Allgemeine Bestimmungen 

 
Zur effizienten Verwaltung des Portefeuilles oder zum Laufzeiten- oder Risikomanagement 
des Portefeuilles kann der jeweilige Teilfonds Derivate sowie sonstige Techniken und 
Instrumente, im Sinne von Artikel 11 der Richtlinie 2007/16/EG verwenden. Beziehen sich 
diese Transaktionen auf die Verwendung von Derivaten, darf das Gesamtrisiko der 
Basiswerte die Anlagegrenzen von vorstehend Nummer 3a) bis e) dieses Artikels nicht 
überschreiten. Wenn ein Teilfonds in indexbasierten Derivaten anlegt, müssen diese 
Anlagen nicht bei den Anlagegrenzen von vorstehend Nummer 3a) bis e) dieses Artikels 
berücksichtigt werden. Ein Derivat, das in ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument 
eingebettet ist, muss hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften dieser Nummer 6 mit 
berücksichtigt werden. 
 

Des Weiteren sind die Bestimmungen von nachstehender Nummer 6 dieses Artikels 
betreffend Risikomanagement-Verfahren bei Derivaten zu berücksichtigen. Unter keinen 
Umständen darf der Teilfonds bei den mit Derivaten sowie sonstigen Techniken und 
Instrumenten verbundenen Transaktionen von den in diesem Verwaltungsreglement sowie im 
Verkaufsprospekt genannten Anlagezielen abweichen und es darf auch zu keiner Übernahme 
zusätzlicher Risiken führen, die höher als das Risikoprofil sind, das in dem Verkaufsprospekt 
beschrieben ist. 
 

Die sonstigen Techniken und Instrumente müssen für Zwecke einer effizienten 
Portfolioverwaltung im Rahmen der Vorgaben durch das Rundschreiben CSSF 08/356 
genutzt werden; dies setzt voraus, dass sie die folgenden Kriterien erfüllen:  
 
a) Sie sind insofern  ökonomisch angemessen, als sie kostenwirksam eingesetzt werden; 
b) Sie werden mit einem oder mehreren der folgenden spezifischen Ziele eingesetzt: 

 
i) Verminderung von Risiken; 
ii) Verminderung von Kosten; 
iii) Schaffung von Kapital oder Zusatzerträgen für den Fonds, mit einem Risiko,  

das dem  Risikoprofil des Fonds und den auf ihn anwendbaren Regeln zur 
Risikostreuung vereinbar ist; 
 

c) Die mit den Techniken und Instrumenten verbundenen Risiken werden durch das 
Risikomanagement des Fonds in angemessener Form Rechnung erfasst. 
 

b)  Wertpapierleihe  

Jeder Teilfonds kann im Rahmen der Wertpapierleihe als Leihgeber und als Leihnehmer 
auftreten, wobei solche Geschäfte mit nachfolgenden Regeln sowie dem Rundschreiben 
CSSF 08/356 im Einklang stehen müssen: 

aa) Jeder Teilfonds darf Wertpapiere entweder direkt oder nur im Rahmen eines 
standardisierten Systems leihen und verleihen, das durch einen   anerkannten 
Organismus  zur Wertpapierabwicklung oder Clearinginstitutionen wie CLEARSTREAM 
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oder EUROCLEAR, oder von einem erstklassigen, auf derartige Geschäfte 
spezialisierten Finanzinstitut organisiert wird, das aufsichtsrechtlichen Vorschriften 
unterliegt, die nach Ansicht der CSSF den EU-Bestimmungen gleichwertig sind. 

Die Gegenpartei des Wertpapierleihevertrages (d.h. der Darlehensnehmer) muss in 
jedem Fall aufsichtsrechtlichen Vorschriften unterliegen, die nach Ansicht der CSSF 
den EU-Bestimmungen gleichwertig sind. Handelt das vorgenannte Finanzinstitut für 
eigene Rechnung, ist es als Gegenpartei des Wertpapierleihevertrages anzusehen. 
Verleiht der Fonds seine Wertpapiere an Unternehmen, die im Rahmen eines 
Verwaltungs- oder Kontrollverhältnisses mit dem Fonds verbunden sind, ist 
insbesondere auf Interessenkonflikte, die sich ergeben können, zu achten. 

 
Der Fonds muss vorab oder zum Zeitpunkt der Übertragung der verliehenen 
Wertpapiere eine Sicherheit in Übereinstimmung mit den Anforderungen im Sinne des 
nachfolgenden Abschnitts  d) Kontrahentenrisiko und Sicherheitsleistung, Ziffer 2) 
erhalten. Zum Ablauf des Wertpapierleihevertrages erfolgt die Rückübertragung der 
Sicherheit zeitgleich oder im Anschluss an die Rückgabe der verliehenen Wertpapiere. 
Im Rahmen eines standardisierten Wertpapierleihsystems, das durch einen 
anerkannten Organismus zur Wertpapierabwicklung organisiert wird, oder eines 
Wertpapierleihsystems, das durch ein Finanzinstitut organisiert wird, das 
aufsichtsrechtlichen Vorschriften unterliegt, die nach Ansicht der CSSF den EU-
Bestimmungen gleichwertig sind, und das auf diese Geschäftsart spezialisiert ist, kann 
die Übertragung der verliehenen Wertpapiere vor Erhalt der Sicherheit erfolgen, wenn 
der Vermittler (intermédiaire) die ordnungsgemäße Durchführung des Geschäfts 
sicherstellt. Dieser Vermittler kann anstelle des Darlehensnehmers dem Fonds eine 
Sicherheit in Übereinstimmung mit den Anforderungen im Sinne des nachfolgenden 
Abschnitts d) Kontrahentenrisiko und Sicherheitsleistung, Ziffer 2) zur Verfügung 
stellen. 

 

bb)  Der Fonds muss dafür Sorge tragen, dass der Umfang der Wertpapierleihgeschäfte  
in angemessener Höhe gehalten wird, oder muss die Rückgabe der verliehenen 
Wertpapiere in einer Art und Weise verlangen können, dass es ihm jederzeit möglich 
ist, seiner Verpflichtung zur Rücknahme nachzukommen, und sicherstellen, dass diese 
Geschäfte die Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds gemäß seiner Anlagepolitik 
nicht beeinträchtigen. Für jedes abgeschlossene Wertpapierleihgeschäft muss der 
Fonds sicherstellen, dass er eine Sicherheit erhält, deren Wert während der gesamten 
Laufzeit des Leihgeschäfts mindestens 90% des gesamten Marktwertes (einschließlich 
Zinsen, Dividenden und sonstiger etwaiger Ansprüche) der verliehenen Titel entspricht. 

 

 cc) Der Fonds muss in seinen Jahresberichten den gesamten Marktwert der verliehenen 
Wertpapiere zum Stichtag der betreffenden Berichte angeben.  

  
 

 c)  Wertpapierpensionsgeschäfte 

Jeder Teilfonds kann nebenbei Wertpapierpensionsgeschäfte eingehen, die darin bestehen, 
Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen mit der Besonderheit einer Klausel, welche dem 
Verkäufer das Recht vorbehält oder die Verpflichtung auferlegt, vom Erwerber die 
Wertpapiere zu einem Preis und in einer Frist, welche beide Parteien in ihren vertraglichen 
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Vereinbarungen festlegen, zurück zu erwerben. Diese können auch in folgender Form 
vorkommen:  

aa) Der Fonds kann als Käufer Geschäfte mit Rückkaufsrecht eingehen, die in Käufen von 
 Titeln bestehen, bei denen die vertraglichen Regelungen dem Verkäufer (Gegenpartei) 
das Recht gewähren, die verkauften Titel vom Fonds zu einem Preis und innerhalb einer 
Frist, die zwischen den beiden Parteien bei Vertragsabschluss vereinbart wurden, 
zurückzukaufen. 
 
Seine Beteiligung an den betreffenden Geschäften unterliegt den im Folgenden unter cc) 
genannten  Regeln: 
 

bb) Der Fonds kann als Verkäufer Geschäfte mit Rückkaufsrecht eingehen, die in Verkäufen 
von Titeln bestehen, bei denen die vertraglichen Bedingungen dem Fonds das Recht 
vorbehalten, die verkauften Titel vom Käufer (Gegenpartei) zu einem Preis und innerhalb 
einer Frist, die zwischen den beiden Parteien bei Vertragsabschluss vereinbart wurden, 
zurückzukaufen. 
 
Seine Beteiligung an den betreffenden Geschäften unterliegt jedoch den im Folgenden unter 
cc) genannten Regeln. 

 
cc)  Der Fonds kann sich an Pensionsgeschäften als Pensionsnehmer oder Pensionsgeber 

bzw. an Geschäften mit Rückkaufsrecht nur beteiligen, wenn die Gegenparteien dieser 
Geschäfte aufsichtsrechtlichen Vorschriften unterliegen, die nach Ansicht der CSSF den EU-
Bestimmungen gleichwertig sind. 
 
Während der gesamten Laufzeit des Pensionsgeschäftes kann der Fonds die Titel, die 
Gegenstand dieses Vertrages sind, nicht verkaufen oder verpfänden/als Sicherheit geben, 
es sei denn, der Fonds verfügt über andere Mittel zur Absicherung. 
 
Während der Laufzeit des Kaufvertrags mit Rückkaufsrecht kann der Fonds die Titel, 
die Gegenstand dieses Vertrages sind, nicht verkaufen, bevor der Rückkauf der Titel 
durch die Gegenpartei nicht ausgeübt wird oder die Frist für diesen Rückkauf abgelaufen 
ist, es sei denn, der Fonds verfügt über andere Mittel zur Absicherung. 
 
Der Fonds muss bei Ablauf der Rückkaufsfrist bzw. am Ende der Laufzeit des 
Inpensionsnahme über die notwendigen Vermögenswerte verfügen, um (gegebenenfalls) den 
vereinbarten Preis für die Rückgabe an den Fonds zu zahlen. 
 
 Der Fonds muss darauf achten, dass er den Umfang der Pensionsgeschäfte auf einem 
Niveau hält, bei dem es ihm jederzeit möglich ist, den Rücknahmeaufträgen seitens der 
Anteilinhaber/der Aktionäre nachzukommen.  
 
Bei den Titeln, die Gegenstand des Pensionsgeschäftes  oder eines Wertpapierkaufs mit  
Rückkaufsrechts sind, darf es sich ausschließlich handeln um: 
 

(i) kurzfristige Bankzertifikate oder Geldmarktinstrumente, die in der Richtlinie 
2007/16/EG  zur Durchführung der Richtlinie 85/611/EWG 
des Rates zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 
bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im 
Hinblick auf die Erläuterung gewisser Definitionen festgelegt werden, 
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(ii) Schuldverschreibungen, die von einem Mitgliedstaat der OECD oder deren öffentlichen 
Gebietskörperschaften oder durch supranationale Einrichtungen und Organismen mit 
gemeinschaftlichem, regionalem oder globalem Charakter ausgegeben oder garantiert 
werden, 
 
(iii) Aktien oder Anteile, die von Geldmarkt-OGA ausgegeben werden, die einen 
Nettoinventarwert auf täglicher Basis berechnen und über ein AAA-Rating oder 
Entsprechendes verfügen, 
 
(iv) Schuldverschreibungen, die von nichtstaatlichen Emittenten ausgegeben werden, 
die eine angemessene Liquidität bieten, 
 
(v) Aktien, die börsennotiert sind oder an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder an einer Wertpapierbörse eines Staates der OECD 
gehandelt werden, sofern diese Aktien in einen bedeutenden Index einbezogen sind. 
 

Die Titel, die Gegenstand des Pensionsgeschäftes bzw. eines Wertpapierkaufs mit 
Rückkaufsrecht  sind, müssen der Anlagepolitik des Fonds entsprechen und zusammen mit den 
anderen Titeln im Portfolio des Fonds die Anlagerestriktionen des Fonds insgesamt einhalten. 
  
In seinen Jahresberichten muss der Fonds separat für die Pensionsgeschäfte sowie für die 
Rückkaufgeschäfte und Verkaufsgeschäfte mit Rückkaufsrecht den Gesamtbetrag der zum 
Stichtag der betreffenden Berichte laufenden Geschäfte angeben. 

 
Wertpapierpensionsgeschäfte werden voraussichtlich nur gelegentlich eingegangen werden. 
 

d) Kontrahentenrisiko und Sicherheitsleistung 

 
1) Kontrahentenrisiko 

 
Das Kontrahentenrisiko des Fonds gegenüber ein und derselben Gegenpartei im Falle 
eines oder mehrerer Wertpapierleihgeschäfte, Geschäfte mit Rückkaufsrecht und/oder 
Pensionsgeschäfte darf 10% seiner Vermögenswerte, wenn es sich bei der Gegenpartei um 
eines der Finanzinstitute im Sinne von Artikel 41 Absatz (1) f) des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2002 handelt, oder 5% seiner Vermögenswerte in den anderen Fällen nicht 
überschreiten. 
Der Fonds darf eine Sicherheit in Übereinstimmung mit den Anforderungen der folgenden 
Ziffer 2) mit einbeziehen, um das Kontrahentenrisiko bei Geschäften mit Rückkaufsrecht 
und/oder Pensionsgeschäften zu berücksichtigen. 
 

2) Erhalt einer angemessenen Sicherheit 
 

Der Fonds muss täglich eine Neubewertung der erhaltenen Sicherheit vornehmen. 
Der Vertrag zwischen dem Fonds und der Gegenpartei muss Bestimmungen vorsehen, die 
die Leistung zusätzlicher Sicherheiten durch die Gegenpartei innerhalb einer äußerst kurzen 
Frist verlangen, wenn der Wert der bereits geleisteten Sicherheit sich im Verhältnis zu dem 
abzusichernden Betrag als nicht ausreichend erweist. Darüber hinaus muss dieser Vertrag 
gegebenenfalls Sicherheitsmargen vorsehen, die den Währungs- oder Marktrisiken 
Rechnung tragen, die mit den als Sicherheit akzeptierten Vermögenswerten verbunden sind. 
 
Bei der Sicherheit handelt es sich grundsätzlich um: 
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(i) liquide Mittel, die liquiden Mittel beinhalten nicht nur Bargeld und kurzfristige 

Bankguthaben, sondern auch Geldmarktinstrumente, die in der Richtlinie 2007/16/EG 
zur Durchführung der Richtlinie 85/611/EWG des Rates zur Koordinierung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen  für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die Erläuterung gewisser Definitionen 
festgelegt werden. Ein Kreditbrief oder eine erstrangig zu erfüllende Sicherheit, der/die 
von einem erstklassigen Kreditinstitut ausgestellt wird, das nicht mit der Gegenpartei 
verbunden ist, wird den liquiden Mitteln gleichgesetzt. 

 
(ii)  Schuldverschreibungen, die von einem Mitgliedstaat der OECD oder deren  

öffentlichen Gebietskörperschaften oder durch supranationale Einrichtungen und  
Organismen mit gemeinschaftlichem, regionalem oder globalem Charakter ausgegeben 
oder garantiert werden, 
 

(iii)   Aktien oder Anteile, die von Geldmarkt-OGA ausgegeben werden, die einen Netto- 
  inventarwert auf täglicher Basis berechnen und über ein AAA-Rating oder   

  Entsprechendes verfügen, 
 
(iv)   Aktien oder Anteile, die von OGAW ausgegeben werden, die in die  

Schuldverschreibungen/Aktien investieren, die in den folgenden Punkten (v) und (vi)   
genannt werden, 
 

(v) Schuldverschreibungen, die von erstklassigen Emittenten ausgegeben oder besichert 
werden, die über eine angemessene Liquidität verfügen, oder 

 
(vi )  Aktien, die börsennotiert sind oder an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaates 

der Europäischen Union oder an einer Wertpapierbörse eines Staates der OECD 
gehandelt werden, sofern diese Aktien in einen bedeutenden Index einbezogen sind. 
 

Die Sicherheit, die nicht in bar oder in Aktien/Anteilen eines OGA/OGAW geleistet 
wird, muss von einem Unternehmen ausgegeben werden, das nicht mit der Gegenpartei 
verbunden ist. 
  
Die in bar geleistete Sicherheit kann für den Fonds ein Kreditrisiko gegenüber dem 
Verwahrer dieser Sicherheit bedeuten. Besteht ein solches Risiko, muss der Fonds diesem 
Risiko im Hinblick auf die Einlagebegrenzungen im Sinne von Artikel 43 (1) des Gesetzes vom 
20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen Rechnung tragen. Diese 
Sicherheit darf grundsätzlich nicht bei der Gegenpartei verwahrt werden, es sei denn, sie wird 
vor den Folgen des Ausfalls der Gegenpartei rechtlich geschützt. Die Sicherheit, die nicht in bar 
geleistet wird, darf nicht bei der Gegenpartei verwahrt werden, es sei denn, sie wird in 
angemessener Form von den Vermögenswerten der Gegenpartei getrennt. Der Fonds muss 
dafür Sorge tragen, dass er seine Rechte an der Sicherheit geltend machen kann, wenn ein 
Ereignis eintritt, dass die Ausübung der Sicherheit verlangt. Daraus folgt, dass die Sicherheit 
jederzeit entweder direkt oder über ein erstklassiges Finanzinstitut oder eine Tochtergesellschaft 
zu 100% verfügbar sein muss, so dass sich der Fonds die als Sicherheit geleisteten 
Vermögenswerte unverzüglich aneignen oder veräußern kann, wenn die Gegenpartei die 
Rückgabeverpflichtung nicht erfüllen kann. 
Darüber hinaus muss der Fonds darauf achten, dass ihm das vertragliche Recht in Bezug 
auf besagte Geschäfte erlaubt, sich im Falle der Liquidation, von Sanierungsmaßnahmen 
oder jeder anderen Wettbewerbssituation von seiner Verpflichtung zur Rückübertragung 
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der als Sicherheit erhaltenen Vermögenswerte oder Guthaben zu befreien, wenn und in dem 
Umfang, in dem die Rückübertragung nicht mehr unter den vereinbarten Bedingungen erfolgen 
kann. Während der Vertragslaufzeit kann die Sicherheit nicht verkauft oder verpfändet/als 
Sicherheit gegeben werden, es sei denn, der Fonds verfügt über andere Mittel zur Absicherung. 
 
Wurde die Sicherheit in bar geleistet, kann der Fonds diese Barmittel reinvestieren in: 
 

a.  Aktien oder Anteile an Geldmarkt-OGA, die einen Nettoinventarwert auf täglicher 
Basis berechnen und über ein AAA-Rating oder Entsprechendes verfügen, 
 

b.  kurzfristige Bankguthaben, 
 
c.  Geldmarktinstrumente im Sinne der Richtlinie 2007/16/EG, 
 
d.  kurzfristige Schuldverschreibungen, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union, der Schweiz, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten oder öffentlichen 
Gebietskörperschaften und durch supranationale Einrichtungen und Organismen mit 
gemeinschaftlichem, regionalem oder globalem Charakter ausgegeben oder garantiert 
werden, 
 

e. Schuldverschreibungen, die von erstklassigen Emittenten ausgegeben oder besichert 
werden, die über eine angemessene Liquidität verfügen, und 
 

f. Pensionsgeschäfte  als Pensionsnehmer entsprechend den Modalitäten unter Punkt I (C) 
a) des Rundschreibens CSSF 08/356. 
 

Die finanziellen Vermögenswerte außer Bankguthaben und Aktien oder Anteile an OGAW, die 
über die Reinvestition der als Sicherheit erhaltenen Barmittel erworben wurden, müssen von 
einem Unternehmen ausgegeben werden, das nicht mit der Gegenpartei verbunden ist. Die 
finanziellen Vermögenswerte, die nicht Bankguthaben entsprechen, dürfen nicht bei der 
Gegenpartei verwahrt werden, es sei denn, sie werden in angemessener Form von deren 
Vermögenswerten getrennt. Die Bankguthaben dürfen grundsätzlich nicht bei der Gegenpartei 
verwahrt werden, es sei denn, sie werden rechtlich vor deren Ausfall geschützt.  
 
Die finanziellen Vermögenswerte können nicht verpfändet/als Sicherheit gegeben werden, es sei 
denn, der Fonds verfügt über ausreichende liquide Mittel, um die in bar erhaltene Sicherheit 
erstatten zu können. 
 
Die kurzfristigen Bankguthaben, die Geldmarktinstrumente und die Schuldverschreibungen 
im Sinne der obigen Punkte (b) bis (d) müssen zulässige Anlagen gemäß Artikel 41 (1) des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2002 darstellen. 

 
Die Reinvestition der als Sicherheit erhaltenen Barmittel unterliegt nicht den Streuungs- regeln, 
die im Allgemeinen auf Fonds anwendbar sind, wobei der Fonds jedoch natürlich darauf achten 
muss, dass er eine übermäßige Konzentration dieser Reinvestitionen sowohl auf Ebene der 
Emittenten als auch auf Ebene der Instrumente vermeidet. Die Reinvestitionen in die 
Vermögenswerte, die in den obigen Punkten a) und d) genannt werden, sind von dieser 
Anforderung befreit. 
 
Können die in Punkt b) genannten kurzfristigen Bankguthaben den Fonds einem Kreditrisiko 
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gegenüber dem Verwahrer aussetzen, muss der Fonds dieses Risiko in Bezug auf die 
Einlagegrenzen im Sinne von Artikel 43 (1) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die 
Organismen für gemeinsame Anlagen berücksichtigen. 
 
Die Reinvestition muss, insbesondere wenn sie zu einer Hebelwirkung führt, im Rahmen der 
Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds berücksichtigt werden. Jede Reinvestition einer in 
bar geleisteten Sicherheit in finanzielle Vermögenswerte, die zu einem über dem risikolosen 
Zinssatz liegenden Ertrag führt, wird durch diese Maßnahme berücksichtigt. Die Reinvestionen 
müssen ausdrücklich mit ihrem jeweiligen Wert im Anhang der Jahresberichte des Fonds 
angegeben werden. 
 
 
6.  Risikomanagement-Verfahren 

 
Im Rahmen des jeweiligen Teilfonds wird ein Risikomanagementverfahren eingesetzt, 
welches es der Verwaltungsgesellschaft ermöglicht, das mit den Anlagepositionen des 
Teilfonds verbundene Risiko sowie ihren jeweiligen Anteilen am Gesamtrisikoprofil des 
Anlageportfolios zu überwachen und zu messen. 
 
Im Hinblick auf Derivate wird in diesem Zusammenhang ein Verfahren eingesetzt, welches 
eine präzise und unabhängige Bewertung des mit einem Derivat verbundenen Risikos 
ermöglicht. Die Verwaltungsgesellschaft stellt für den jeweiligen Teilfonds sicher, dass das 
mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko den Gesamtnettowert des Teilfonds-Portfolios nicht 
überschreitet. 
 

 
Artikel 5 Anteile am Fonds  

 
1. Anteile am Fonds sind Inhaberanteile und werden in Form von Globalzertifikaten verbrieft. 

Die Auslieferung effektiver Stücke ist nicht vorgesehen.  
 

2. Alle Anteile des Fonds haben grundsätzlich gleiche Rechte.  
 
3. Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie die Vornahme von Zahlungen auf Anteile bzw. 

Ertragsscheine erfolgen bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie über jede 
Zahlstelle. 

 
 
Artikel 6 Ausgabe von Anteilen  
 
1. Die Ausgabe von Anteilen erfolgt zum Ausgabepreis zuzüglich eines eventuellen 

Ausgabeaufschlags, dessen maximale Höhe sich aus dem Verkaufsprospekt des jeweiligen 
Teilfonds ergibt und der an die Verwaltungsgesellschaft ausgezahlt wird. Der 
Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der vermittelnden Stelle erhoben.   

 
2. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den  jeweiligen Teilfonds jederzeit nach eigenem 

Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig 
beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit 
der Anteilinhaber, zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz des Fonds, im 
Interesse der Anlagepolitik oder im Fall der Gefährdung der spezifischen Anlageziele des 
Teilfonds erforderlich erscheint. 
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3. Zeichnungsanträge, welche bis spätestens 18.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem 
Luxemburger Bankarbeitstag bei der Verwaltungsgesellschaft, den Zahlstellen oder den 
Vertriebsstellen eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes dieses 
Bewertungstages abgerechnet. Zeichnungsanträge, welche nach 18.00 Uhr (Luxemburger 
Zeit) eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächstfolgenden 
Bewertungstages abgerechnet.  Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen 
nach dem entsprechenden Bewertungstag zahlbar. 

 
4.  Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds lässt keine Praktiken des Market Timing (= häufige 

Anteilscheinumsätze innerhalb einer kurzen Zeit unter Ausnutzung von Zeitunterschieden 
und/oder Differenzen in der Nettoinventarwertberechnung) und Late Trading (= die 
Annahme von Anteilscheingeschäften nach der Annahmeschlusszeit 18.00 Uhr und die 
Abrechnung dieses Anteilscheingeschäfts auf der Grundlage des Nettoinventarwertes des 
nächsten, anstatt des übernächsten Bewertungstages) zu und behält sich das Recht vor, 
Zeichnungsanträge abzulehnen, die von einem Anteilinhaber stammen, von denen der 
Fonds annimmt, dass dieser derartige Praktiken anwendet. Die Verwaltungsgesellschaft 
des Fonds behält sich vor, bei Bedarf Maßnahmen zum Schutz der anderen Anteilinhaber 
des Fonds zu ergreifen.  

 
5. Der Ausgabepreis ist an die Depotbank zu entrichten, der von dieser abzüglich des 

eventuell erhobenen Ausgabeaufschlages unverzüglich auf den gesperrten Konten des 
Fonds verbucht wird. Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises 
bei der Depotbank im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft von der Depotbank zugeteilt. 
Anteile werden nur gegen volle Leistung des Ausgabepreises ausgegeben. Sacheinlagen 
sind unzulässig. 

 
Sofern die Abnahme von Anteilen für einen mehrjährigen Zeitraum vereinbart wurde, so 
wird  von jeder der für das erste Jahr vereinbarten Zahlungen höchstens ein Drittel für 
die Deckung  von Kosten verwendet werden, die restlichen Kosten werden auf alle 
späteren Zahlungen  gleichmäßig verteilt.  

 
6.    Die Depotbank wird auf nicht ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen 
       unverzüglich zurückzahlen. 
 
7. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds Sparpläne anbieten. Werden Sparpläne 

angeboten, wird dies in der Übersicht über den Fonds erwähnt.  
 
Artikel 7 Währung und Anteilwertberechnung  
 
1. Der Wert eines Anteils («Anteilwert») lautet auf die für den Teilfonds festgelegte Währung 

(« Teilfondswährung»). Die Fondswährung lautet auf Euro. Die Berechnung des 
Anteilwertes des jeweiligen Teilfonds wird unter Aufsicht der Depotbank von der 
Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem Tag, der 
Bankarbeitstag in Luxemburg, mit Ausnahme des 24. und des 31. Dezember, ist 
(« Bewertungstag »),  vorgenommen. Die Berechnung des Anteilwertes des jeweiligen 
Teilsfonds erfolgt durch Teilung des Wertes des Netto-Teilfondsvermögens 
(Teilfondsvermögen abzüglich der bestehenden Verbindlichkeiten) durch die Zahl der am 
Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieses Teilfonds. Anteilbruchteile werden bei 
der Berechnung des Anteilwertes mit drei Dezimalstellen nach dem Komma berücksichtigt. 

 
2. Die im Fondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden nach folgenden Grundsätzen 

bewertet: 
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a) Die im Fonds enthaltenen offenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und 

erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. 
 

b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und 
ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten 
oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen 
Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden 
kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages 
ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. 

 
c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, 

wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche 
normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier 
oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs 
an jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Hauptmarkt für 
diesen Vermögenswert ist. 

 
d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt 

(entsprechend der Definition in Artikel 4 dieses Verwaltungsreglements) gehandelt 
werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt. 

 
e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten 

Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer 
Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die 
Kurse entsprechend den Regelungen in (b) oder (c) den tatsächlichen Marktwert der 
entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, werden sie zum 
jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und 
Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbaren 
Bewertungsregeln festgelegt hat. 

 
f) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder 

anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen 
Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstandes der 
Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen 
angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards 
oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt 
werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher 
Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, 
Forwards oder Optionen vom jeweiligen Teilfonds gehandelt werden, berechnet; sofern 
ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der 
Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die 
Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand der 
Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps 
werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten 
Marktwert bewertet. 

 
g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem 

anderen Geregelten Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 
Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert 
zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von 
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höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem 
ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt. 

 
h) Zinsswaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, 

bestimmten Marktwert bewertet. 
 
i) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zum 

jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und 
Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbaren 
Bewertungsregeln festgelegt hat. 

 
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des 
jeweiligen Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer 
Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar 
sind, wird der Wechselkurs durch die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und 
allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln bestimmt. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden 
zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines 
Vermögenswertes des jeweiligen Teilfonds für angebracht hält. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes 
beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, 
noch am selben Tag weitere Anteilwertberechnungen vorzunehmen. Unter diesen 
Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung 
und Rücknahme zum ersten festgestellten Nettoinventarwert dieses Tages abgerechnet. 
Anträge auf Zeichnung und Rücknahme, die nach 18.00 Uhr des vorangegangenen 
Luxemburger Bankarbeitstages eingegangen sind, können zum zweiten festgestellten 
Nettoinventarwert dieses Tages abgerechnet, Anträge, die nach Feststellung des zweiten 
Nettoinventarwertes eingehen, können zum dritten festgestellten Nettoinventarwert dieses 
Tages abgerechnet werden usw. 

 
3. Für den jeweiligen Teilfonds kann ein Ertragsausgleich durchgeführt werden. 
 
 
Artikel 8 Einstellung der Berechnung des Anteilwert es 
 
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Berechnung des Anteilwertes zeitweilig 
einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen 
und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt 
ist, insbesondere: 
 
1. während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein anderer Markt, wo ein wesentlicher Teil 

der Vermögenswerte des  betreffenden Teilfonds amtlich notiert oder gehandelt wird, 
geschlossen ist (außer an gewöhnlichen Wochenenden oder Feiertagen) oder der Handel 
an dieser Börse bzw. an dem entsprechenden Markt ausgesetzt oder eingeschränkt wurde; 

 
2. in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Anlagen eines Teilfonds nicht verfügen 

kann oder es ihr unmöglich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder- verkäufe frei zu 
transferieren oder die Berechnung des Anteilwertes ordnungsgemäß durchzuführen. 
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Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aussetzung beziehungsweise Wiederaufnahme der 
Anteilwertberechnung unverzüglich in mindestens einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- 
oder Tageszeitung und im elektronischen Bundesanzeiger in den Ländern veröffentlichen, in 
denen Anteile des jeweiligen Teilfonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, sowie allen 
Anteilinhabern mitteilen, die Anteile zur Rücknahme angeboten haben. 
 
 
Artikel 9 Rücknahme von Anteilen  
 
1. Die Anteilinhaber des Teilfonds sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zum 

Anteilwert (=Rücknahmepreis) zu verlangen. Die Rücknahme erfolgt nur an einem 
Bewertungstag. Der Rücknahmepreis wird von den gesperrten Konten des Teilfonds an die 
Anteilinhaber des Teilfonds gezahlt. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt zwei 
Bankarbeitstage nach dem entsprechenden Bewertungstag in Luxemburg gegen Rückgabe 
der Anteile.  

 
2. Rücknahmeanträge, welche bis spätestens 18.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem 

Luxemburger Bankarbeitstag bei der Verwaltungsgesellschaft, den Zahlstellen oder den 
Vertriebsstellen eingegangen sind, werden zum Anteilwert dieses Bewertungstages 
abgerechnet. Rücknahmeanträge, welche nach 18.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, 
werden zum Anteilwert des nächstfolgenden Bewertungstages abgerechnet. Der 
Rücknahmepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden 
Bewertungstag zahlbar.  

 
 
3. Die Verwaltungsgesellschaft ist mit vorheriger Genehmigung durch die Depotbank 

berechtigt, bei Rücknahmeanträgen für Anteile des jeweiligen Teilfonds, die an einem 
Bewertungstag auszuführen wären und die mehr als 20% der an diesem Bewertungstag im 
Umlauf befindlichen Teilfondsanteile ausmachen und die nicht aus den flüssigen Mitteln und 
zulässigen Kreditaufnahmen des Teilfonds befriedigt werden können, die Rücknahme 
auszusetzen. Solange die Rücknahme ausgesetzt ist, werden keine neuen Anteile 
ausgegeben. Die Entscheidung zur Aussetzung der Rücknahme wird den zuständigen 
Stellen unverzüglich angezeigt. Die Anleger werden in einer hinreichend verbreiteten 
Wirtschafts- oder Tageszeitung und im elektronischen Bundesanzeiger über die Aussetzung 
und die Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile unterrichtet. 

 
4. Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen 

Bestimmungen, z.B. devisenrechtliche Vorschriften oder andere von der Depotbank nicht 
beeinflussbare Umstände, die Überweisung des Rücknahmepreises in das Land des 
Antragstellers verbieten. 

 
5. Die Verwaltungsgesellschaft kann Zeichnungsanträge zurückweisen und zu jeder Zeit 

Aktien zwangsweise zurückkaufen, sofern nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft 
Zeichnungsanträge oder Aktienausgaben ungesetzlich sind, waren oder sein könnten. 
Dasselbe gilt, falls Zeichnungsanträge von Personen stammen, welche vom Erwerb und 
Besitz von Anteilen des Teilfonds ausgeschlossen sind oder sich die Zeichnungsanträge 
solcher Personen, nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft, schädigend auf das 
Ansehen des Fonds auswirken könnten.  

 
6. Fondsanteile können bei der Verwaltungsgesellschaft, den Vertriebsstellen oder über jede 

Zahlstelle zurückgegeben werden. 
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Artikel 10 Rechnungsjahr und Abschlussprüfung 
 
Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am 30. September. Das erste Geschäftsjahr des Fonds 
beginnt am Tag der Gründung und endet am 30. September 2008. 
 
Der Jahresabschluss des Fonds wird von einem Abschlussprüfer geprüft, der von der 
Verwaltungsgesellschaft ernannt wird. 
 
 
Artikel 11 Ausschüttungspolitik 
 
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann die im jeweiligen Teilfonds erwirtschafteten Erträge an 

die Anteilinhaber des Teilfonds ausschütten oder diese Erträge in dem Fonds thesaurieren. 
Dies findet Erwähnung im Verkaufsprospekt des Fonds.  

 
2. Zur Ausschüttung können die ordentlichen Nettoerträge sowie realisierte Kursgewinne 

kommen. Ferner können die nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva zur 
Ausschüttung gelangen, sofern das Netto-Fondsvermögen aufgrund der Ausschüttung nicht 
unter die Mindestgrenze gemäß Artikel 1 Absatz 1 des Verwaltungsreglements sinkt. 

 
3. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Anteile ausgezahlt. 

Erträge, die fünf Jahre nach Veröffentlichung einer Ausschüttungserklärung nicht 
abgefordert wurden, verfallen zu Gunsten des Fonds. 

 
4.  Auch wenn die Verwaltungsgesellschaft festgelegt hat, dass die Erträge in einem Teilfonds 

thesauriert werden sollen, so kann sie jederzeit beschließen, eine Ausschüttung zum 
Beispiel am Quartalsende oder Halbjahresende vorzunehmen.  

 
 
Artikel 12 Verschmelzung des Fonds und von Teilfond s 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann durch Beschluß ihres Vorstandes gemäß nachfolgender 
Bedingungen beschließen, Teilfonds des Fonds zu verschmelzen oder den Fonds oder einen 
Teilfonds in einen anderen Organismus für gemeinsame Anlagen ("OGA") bzw. Teilfonds 
desselben, der von derselben Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird oder der von einer 
anderen Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, einzubringen. Die Verschmelzung kann 
insbesondere in folgenden Fällen beschlossen werden: 
 

- sofern das Netto-Fondsvermögen bzw. ein Netto-Teilfondsvermögen an einem 
Bewertungstag unter einen Betrag gefallen ist, welcher als Mindestbetrag erscheint, um 
den Fonds bzw. den Teilfonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten.   

 
- sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder politischen 

Umfeld oder aus Ursachen wirtschaftlicher Rentabilität nicht als wirtschaftlich sinnvoll 
erscheint, den Fonds bzw. den Teilfonds zu verwalten. 

 
Eine solche Verschmelzung ist nur insofern vollziehbar als die Anlagepolitik des 
einzubringenden Fonds oder Teilfonds nicht gegen die Anlagepolitik des aufnehmenden OGA 
bzw. Teilfonds desselben verstößt. 
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Die Durchführung der Verschmelzung vollzieht sich wie eine Auflösung des einzubringenden 
Fonds oder Teilfonds und eine gleichzeitige Übernahme sämtlicher Vermögensgegenstände 
durch den aufnehmenden OGA bzw. Teilfonds desselben. 
 
Der Beschluß der Verwaltungsgesellschaft zur Verschmelzung des Fonds oder Teilfonds wird 
jeweils in einer von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Zeitung jener Länder, in denen die 
Anteile des einzubringenden Fonds oder Teilfonds vertrieben werden, veröffentlicht.  
 
Die Anteilinhaber des einzubringenden Fonds oder Teilfonds haben während 30 Tagen das 
Recht, ohne Kosten die Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile zum einschlägigen 
Anteilwert nach dem Verfahren, wie es in Artikel 9 dieses Verwaltungsreglements beschrieben 
ist, zu verlangen. Die Anteile der Anteilinhaber, welche die Rücknahme ihrer Anteile nicht 
verlangt haben, werden auf der Grundlage der Anteilwerte an dem Tag des Inkrafttretens der 
Verschmelzung durch Anteile des aufnehmenden OGA bzw. Teilfonds desselben ersetzt. 
Gegebenenfalls erhalten die Anteilinhaber einen Spitzenausgleich. 
 
 
Artikel 13 Dauer und Auflösung des Fonds und seiner  Teilfonds 
 
1. Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 
 
2. Unbeschadet der Regelung gemäß Absatz 1 dieses Artikels kann der Fonds jederzeit 

durch die Verwaltungsgesellschaft aufgelöst werden. 
 
3. Die Auflösung eines Fonds erfolgt zwingend in folgenden Fällen: 

 
a) wenn die Depotbankbestellung gekündigt wird, ohne dass eine neue 

Depotbankbestellung innerhalb der gesetzlichen oder vertraglichen Fristen erfolgt; 
 

b) wenn über die Verwaltungsgesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet wird oder 
aus irgendeinem Grund aufgelöst wird; 

 
c) wenn das Fondsvermögen während mehr als sechs Monaten unter einem Viertel 

der Mindestgrenze gemäß Artikel 1 Absatz 1 des Verwaltungsreglements bleibt; 
 

d) in anderen, im Gesetz vom 20. Dezember 2002 vorgesehenen Fällen. 
 
4. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit bestehende Teilfonds auflösen, sofern das 

Netto-Fondsvermögen eines Teilfonds unter einen Betrag fällt, welcher von der 
Verwaltungsgesellschaft als Mindestbetrag für die Gewährleistung einer effizienten 
Verwaltung dieses Teilfonds angesehen wird sowie im Falle einer Änderung der 
wirtschaftlichen und/oder politischen Rahmenbedingungen. 

 
5. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung des Fonds bzw. eines Teilfonds führt, 

werden die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen des Fonds bzw. des betreffenden 
Teilfonds eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös, abzüglich der 
Liquidationskosten und Honorare ("Netto-Liquidationserlös"), auf Anweisung der 
Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von derselben oder von der Depotbank 
ernannten Liquidatoren unter die Anteilinhaber des Fonds bzw. des Teilfonds nach deren 
Anspruch verteilen. Der Netto-Liquidationserlös, der nicht zum Abschluss des 
Liquidationsverfahrens von Anteilinhabern eingezogen worden ist, wird, soweit dann 
gesetzlich notwendig, in Euro umgerechnet und von der Depotbank nach Abschluss des 
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Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anteilinhaber bei der Caisse de Consignation in 
Luxemburg hinterlegt. Dieser Betrag verfällt, wenn er nicht innerhalb der gesetzlichen 
Frist dort angefordert wird. 

 
6. Die Anteilinhaber, deren Erben bzw. Rechtsnachfolger oder Gläubiger können weder die 

Auflösung noch die Teilung des Fonds oder eines Teilfonds beantragen. 
 
 
Artikel 14 Kosten 
 
1.  Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt für die Verwaltung des Fonds für jeden Teilfonds 

eine fixe Verwaltungsvergütung in Höhe von bis zu 0,15% pro Jahr zu erhalten, welche 
täglich auf das Netto-Teilfondsvermögen des vorangegangenen Bewertungstages zu 
berechnen und quartalsweise nachträglich auszuzahlen ist. 

 
Neben der vorgenannten Vergütung für die Verwaltung des jeweiligen Teilfonds, wird dem 
Fondsvermögen indirekt eine Verwaltungsvergütung für die in ihm enthaltenen Zielfonds 
berechnet.  

 
2. Der Fondsmanager erhält aus dem jeweiligen Netto-Teilfondsvermögen ein Entgelt von 

1,75% p.a.. beim GIP Massiv. Die vorgenannte Fondsmanagervergütung ist auf das 
jeweilige Netto-Teilfondsvermögen des vorangegangenen Bewertungstages zu berechnen 
und monatlich nachträglich auszuzahlen. 

 
Neben der fixen Vergütung erhält der Fondsmanager bezüglich der jeweiligen Teilfonds die 
nachstehenden erfolgsbezogenen Vergütungen: 

 
 GIP Massiv: 
 

Neben der fixen Vergütung erhält der Fondsmanager eine leistungsabhängige Vergütung 
("Performance-Fee") in Höhe von 20% der über 8,0% hinausgehenden Performance, die 
jährlich jeweils am Geschäftsjahresende auszuzahlen ist. Die jeweilige Wertsteigerung wird 
nach der so genannten Nettokapitalzuwachsmethode berechnet, d.h. die Berechnung erfolgt 
für den Fonds auf der Basis des am Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres gültigen 
Nettoinventarwertes pro Anteil, zu dem zuletzt eine Gewinnbeteiligung ausgezahlt wurde. Im 
Jahr der Erstausgabe von Anteilen erfolgt die Berechnung auf Basis des 
Erstausgabepreises. Sofern in einem Geschäftsjahr netto Wertminderungen aufgewiesen 
werden müssen, sind diese im Hinblick auf die Berechnung der Performance-Fee der 
folgenden Geschäftsjahre vorzutragen und dann zu berücksichtigen, in dem Sinne, dass 
keine Performance-Fee ausgezahlt wird, solange sich der Anteilwert unter derjenigen Höhe 
befindet, welche zuletzt zu der Auszahlung einer Performance-Fee Anlass gegeben hat. 

 
 
3.  Die Depotbank ist berechtigt eine Depotbankvergütung in Höhe von bis zu 0,05%, zzgl. einer 

etwaigen anfallenden Umsatzsteuer, pro Jahr zu erhalten. Die Depotbankvergütung wird 
vierteljährlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen während des 
betreffenden Quartals berechnet und vierteljährlich ausgezahlt. 

 
Zudem erhält die Depotbank eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für 
Rechnung des jeweiligen Teilfonds sowie Kosten und Auslagen, die der Depotbank aufgrund 
einer zulässigen und marktübergreifenden Beauftragung Dritter gemäß Artikel 3 Nr. 3 dieses 
Verwaltungsreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen. 
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4. Die Register- und Transferstelle erhält aus dem jeweiligen Netto-Teilfondsvermögen eine  
 vierteljährliche Vergütung, die in ihrer Grundlage und Höhe als banküblich zu betrachten ist.  
 
5. Soweit sie im Zusammenhang mit seinem Vermögen bestehen, trägt der Fonds bzw. 

jeweilige Teilfonds ferner noch folgende Kosten: 
 

- Steuern und ähnliche Abgaben, die auf das Fondsvermögen, dessen Einkommen oder die 
Auslagen zu Lasten des Fonds erhoben werden; 

 
- Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank 

entstehen, wenn sie im Interesse der Anteilinhaber des Fonds handeln; 
 
- Kosten für die Abschlussprüfer des Fonds, sowie die Kosten der Prüfung seiner 

steuerlichen Rechnungslegung 
 
- Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und Ertragsscheinen; 
 
- Kosten für die Einlösung von Ertragsscheinen und ggf. Kosten im Zusammenhang mit 

Ausschüttungen;  
 
- Kosten für die Zahlstellen sowie die damit verbunden Vertriebsaktivitäten in den jeweiligen 

Vertriebsländern; 
 
- Kosten für die Erstellung sowie der Hinterlegung und Veröffentlichung des 

Verwaltungsreglements sowie anderer Dokumente, wie z.B. Verkaufsprospekte, 
Halbjahres- und Jahresberichte, die den Fonds betreffen, einschließlich Kosten der 
Anmeldungen zur Registrierung, oder der schriftlichen Erläuterungen bei sämtlichen 
Registrierungsbehörden und Börsen (einschließlich örtlichen 
Wertpapierhändlervereinigungen), welche im Zusammenhang mit dem Fonds oder dem 
Anbieten seiner Anteile vorgenommen werden müssen; 

 
- Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und Halbjahresberichte für die Anteilinhaber in 

allen notwendigen Sprachen, sowie Druck- und Vertriebskosten von sämtlichen weiteren 
Berichten und Dokumenten, welche gemäß den anwendbaren Gesetzen oder 
Verordnungen der genannten Behörden notwendig sind; 

 
- Kosten der für die Anteilinhaber bestimmten Veröffentlichungen; 

 
- ein angemessener Anteil an den Kosten für Werbung, Marketingunterstützung, Umsetzung 

der Marketingstrategie sowie sonstige Marketingmaßnahmen und solche, welche direkt im 
Zusammenhang mit dem Anbieten und Verkauf von Anteilen anfallen; 

 
- sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von 

Vermögenswerten sowie der Inanspruchnahme von Wertpapierleihprogrammen 
entstehenden Kosten; 

 
- Kosten für etwaige Börseneinführungen und/oder der Registrierung der Fondsanteile zum 

öffentlichen Vertrieb in den verschiedenen Vertriebsländern;  
 
- Kosten für die Bonitätsbeurteilung des Fonds durch national und international anerkannte 

Rating-Agenturen; 



67 

 
- Kosten für Telefon, Fax und die Nutzung anderer elektronischer Kommunikationsmittel 

sowie für externe Informationsmedien (wie z.B. Reuters, Bloomberg etc.); 
 
-  Kosten für das Risikomanagement zur Risikomessung und -überwachung des 

Fondsvermögens; 
 
- sonstige Kosten für die Fondsadministration einschließlich der Kosten von 

Interessenverbänden; 
 
- die Gebühren an die jeweiligen Repräsentanten im Ausland sowie sämtliche 

Verwaltungsgebühren.    
 
6. Sämtliche Kosten und Entgelte werden zunächst dem laufenden Einkommen, dann den 

Kapitalgewinnen und zuletzt dem Fondsvermögen angerechnet. 
 
Der Jahresbericht und der Halbjahresbericht enthalten Angaben über den Betrag der 
Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, die dem Fondsvermögen im 
Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds berechnet 
worden sind sowie über die Höhe der Vergütung, die dem Fondsvermögen von der 
Verwaltungsgesellschaft selbst oder einer anderen Verwaltungsgesellschaft 
(Kapitalanlagegesellschaft) oder einer anderen Gesellschaft, mit der die 
Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare Beteiligung verbunden ist oder 
einer anderen Investmentgesellschaft einschließlich ihrer Verwaltungsgesellschaft als 
Verwaltungsvergütung für die im Investmentvermögen als Zielfonds-Anteile berechnet 
wurde.  

 
Darüber hinaus können bei den Investmentanteilen der Zielfonds mittelbar oder unmittelbar 
Verwaltungsvergütung, Gebühren, Kosten, Steuern und Provisionen und sonstige 
Aufwendungen anfallen. Insofern kann eine Mehrfachbelastung mit Verwaltungsvergütung, 
Depotbankvergütung, Vertriebsprovisionen, Kosten der Abschlussprüfer sowie sonstigen 
Kosten und Gebühren eintreten.  

 
 
7. Dem Fondsvermögen dürfen keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge für die 

Zielfonds-Anteile berechnet werden, wenn der betreffende Zielfonds direkt oder indirekt von 
derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit 
der die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare 
Beteiligung verbunden ist.  

 
 
Artikel 15 Total Expense Ratio 
 
Die Total Expense Ratio  wird nach Abschluss des Geschäftsjahres des Fonds, auf Basis der 
historischen Werte des jeweils vergangenen Geschäftsjahres, exklusiv der Transaktionskosten, 
für den Fonds ermittelt und im jeweiligen Rechenschaftsbericht genannt.  
 
 
Artikel 16  Portfolio Turnover Rate 
 
Die Portfolio Turnover Rate  wird nach der nachfolgend erläuterten Methode berechnet. 
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Summe der Werte der Wertpapierkäufe eines Betrachtungszeitraumes = X 
Summe der Werte der Wertpapierverkäufe eines Betrachtungszeitraumes = Y 
Summe 1 = Summe der Werte der Wertpapiertransaktionen = X + Y 
 
Summe der Werte der Zeichnungen eines Betrachtungszeitraumes = Z 
Summe der Werte der Rücknahmen eines Betrachtungszeitraumes = R 
Summe 2 = Summe der Werte der Anteilsscheintransaktionen = Z + R 
 
Monatlicher Durchschnitt des Netto-Fondsvermögens = M 
 
Portfolio Turnover Rate = [(Summe 1-Summe 2)/M]*100  
 
Die Portfolio Turnover Rate beziffert den Transaktionsumfang auf Ebene des Fondsportfolios. 
 
Eine Portfolio Turnover Rate, die nahe bei Null liegt zeigt, dass Transaktionen getätigt wurden, 
um die Mittelzu- bzw. –abflüsse aus Zeichnungen bzw. Rücknahmen zu investieren bzw. zu 
deinvestieren. Eine negative Portfolio Turnover Rate indiziert, dass die Summe der Zeichnungen 
und Rücknahmen höher waren, als die Wertpapiertransaktionen im Fondsportfolio. Eine positive 
Portfolio Turnover Rate zeigt, dass die Wertpapiertransaktionen höher waren, als die 
Anteilscheintransaktionen. 
 
Die Portfolio Turnover Rate wird jährlich ermittelt. Die Höhe der Portfolio Turnover Rate wird im 
jeweiligen Rechenschaftsbericht genannt. 
 
 
Artikel 17 Verjährung und Vorlegungsfrist 
 
1. Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank 

können nach Ablauf von fünf Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich 
geltend gemacht werden; davon unberührt bleibt die in Artikel 12, Absatz 4 des 
Verwaltungsreglements enthaltene Regelung. 

 
2. Die Vorlegungsfrist für Ertragsscheine beträgt fünf Jahre ab Veröffentlichung der jeweiligen 

Ausschüttungserklärung. Ausschüttungen, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgefordert 
worden sind, verjähren zu Gunsten des Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, 
aber nicht verpflichtet, Ausschüttungsbeträge an Anteilinhaber, die ihre Ansprüche auf 
Ausschüttung erst nach Ablauf der Verjährungsfrist geltend machen, zu Lasten des 
Teilfondsvermögens auszuzahlen.  

 
 
Artikel 18 Änderungen des Verwaltungsreglements 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann das Verwaltungsreglement mit Zustimmung der Depotbank 
jederzeit ganz oder teilweise ändern. 
 
 
Artikel 19 Veröffentlichungen  
 
1. Die erstmals gültige Fassung des Verwaltungsreglements sowie etwaige Änderungen 

desselben werden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt. Ein 
entsprechender Hinterlegungsvermerk wird im Mémorial veröffentlicht.  
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2. Ausgabe- und Rücknahmepreise können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der 
Depotbank, bei allen Zahl- und Vertriebsstellen erfragt werden.  
 

3. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für den Fonds einen Verkaufsprospekt, einen geprüften 
Jahresbericht sowie einen Halbjahresbericht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
des Großherzogtums Luxemburg.  

 
4.  Die Verwaltungsgesellschaft hat im Jahres- und Halbjahresbericht den Betrag der 

Ausgabeaufschläge und der Rückgabeabschläge offen zu legen, die dem jeweiligen 
Teilfonds im Berichtszeitraum für den Erwerb von Investmentanteilen berechnet worden 
sind. In gleicher Weise hat die Verwaltungsgesellschaft die Vergütung offen zu legen, die 
dem Teilfonds von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder von einer anderen 
Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die 
Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung 
verbunden ist, für die im Teilfonds gehaltenen Investmentanteilen berechnet wurde.      

 
5.  Die unter Absatz 3 dieses Artikels aufgeführten Unterlagen eines Teilfonds sind für die 

Anteilinhaber am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei allen Zahlstellen 
oder Vertriebsstellen erhältlich.  

 
6.  Die Auflösung eines Fonds bzw. Teilfonds gemäß Artikel 13  des Verwaltungsreglements 

wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen von der Verwaltungsgesellschaft im 
Mémorial und in mindestens zwei überregionalen Tageszeitungen, von denen eine eine 
Luxemburger Zeitung ist, veröffentlicht. 

 
 
Artikel 20 Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Ver tragssprache  
 
1. Das Verwaltungsreglement unterliegt Luxemburger Recht. Insbesondere gelten in 

Ergänzung zu den Regelungen des Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes 
vom             20. Dezember 2002. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den 
Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank.  

 
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der 

Depotbank unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk 
Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg.  

 
 Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank sind berechtigt, sich selbst und einen 

Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem 
Anteile eines Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger 
handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, 
die sich auf den Fonds beziehen. 

 
3. Der deutsche Wortlaut des Verwaltungsreglements ist maßgeblich.  
 
 
Artikel 21 Inkrafttreten 
 
Das Verwaltungsreglement sowie jegliche Änderung desselben tritt mit Wirkung zum 1. August 
2010 in Kraft. 
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Luxemburg, den 12. Juli 2010 
 
 
 
___________________________    _________________________ 
Für die Verwaltungsgesellschaft    Für die Depotbank 
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Zusätzliche Informationen für die Anleger in der Bu ndesrepublik 
Deutschland 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Der Vertrieb der Fondsanteile der Teilfonds ist gemäß § 139 InvG der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht in Bonn/Frankfurt am Main  angezeigt.  
 
Weder die Verwaltungsgesellschaft noch der Fonds un terliegen der Aufsicht der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht noc h einer anderen staatlichen Aufsicht 
durch eine deutsche Behörde.   
 
Zahl- und Informationsstelle (zugleich Repräsentant  in der Bundesrepublik Deutschland) 
 
Als Zahlstelle und Informationsstelle sowie als Repräsentant in der Bundesrepublik Deutschland 
fungiert die Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, D-70173 Stuttgart  (im 
folgenden „LBBW“). 
 
Rücknahmeanträge können bei der LBBW eingereicht werden.  
 
Die Rücknahmeerlöse sowie etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen können auf 
Wunsch der Anleger über die LBBW geleitet werden. 
 
Die nachfolgenden Unterlagen des Fonds können kostenlos  in Papierform bei der LBBW 
bezogen werden: 
 

� Verkaufsprospekt 
� Verwaltungsreglement  
� Halbjahres- und Jahresberichte 
� Ausgabe- und Rücknahmepreise 

 
 

Publikationen 
 
Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich in der Börsen-Zeitung, Frankfurt am 
Main,  veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden im elektronischen 
Bundesanzeiger veröffentlicht. 
 
Maßgeblichkeit des deutschen Wortlautes 
 
Für den Vertrieb innerhalb der Bundsrepublik Deutschland ist der deutsche Wortlaut des 
Verkaufsprospektes, des Verwaltungsreglements sowie sonstiger Unterlagen und 
Veröffentlichungen maßgebend. 
 
Widerrufsrecht gemäß § 126 InvG 
 

(1) Ist der Käufer von Anteilen durch mündliche Ver handlungen außerhalb der ständigen 
Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft  oder den Verkauf vermittelt hat, 
dazu bestimmt worden, eine auf den Kauf gerichtete Willenserklärung abzugeben, so ist 
er an diese Erklärung nur gebunden, wenn er sie nic ht der Kapitalanlagegesellschaft, der 



72 

ausländischen Investmentgesellschaft oder einem Rep räsentanten nach Maßgabe des § 
138 gegenüber binnen einer Frist von zwei Wochen sc hriftlich widerruft; dies gilt auch 
dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder  den Verkauf vermittelt, keine 
ständigen Geschäftsräume hat. Bei Fernabsatzgeschäf ten gilt § 312d Abs. 4 Nr. 6 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend. 

(2) Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige A bsendung der Widerrufserklärung. Die 
Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Dur chschrift des Antrags auf 
Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt 
worden ist und darin eine Belehrung über das Widerr ufsrecht enthalten ist, die den 
Anforderungen des § 355 Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlic hen Gesetzbuchs genügt. Ist der 
Fristbeginn nach Satz 2 streitig, trifft die Beweis last den Verkäufer. 

(3) Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass  

1.  
der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewerbebetr iebes erworben hat oder 

2.  
er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf  der Anteile geführt haben, 
auf Grund vorhergehender Bestellung gemäß § 55 Abs.  1 der Gewerbeordnung 
aufgesucht hat. 

(4) Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer ber eits Zahlungen geleistet, so ist die 
Kapitalanlagegesellschaft oder die ausländische Inv estmentgesellschaft verpflichtet, dem 
Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertra gung der erworbenen Anteile, die 
bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile am 
Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspr icht. 

(5) Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichte t werden. 

(6) Die Vorschrift ist auf den Verkauf von Anteilen  durch den Anleger entsprechend 
anwendbar. 

 
Besondere Risiken durch steuerliche Nachweispflicht en in Deutschland 
 
Die Verwaltungsgesellschaft hat der deutschen Finanzverwaltung auf Anforderung Nachweise 
zu erbringen, um beispielsweise die Richtigkeit der bekannt gemachten 
Besteuerungsgrundlagen zu belegen. Die Grundlagen für die Berechnung dieser Angaben 
können unterschiedlich ausgelegt und es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben 
werden, dass die deutsche Finanzverwaltung die von der Verwaltungsgesellschaft angewandte 
Methodik für die Berechnung in jedem wesentlichen Aspekt anerkennt. Überdies sollten sich 
Anleger dessen bewusst sein, dass eine Korrektur im Allgemeinen nicht für die Vergangenheit 
durchgeführt wird, sollten Fehler für die Vergangenheit erkennbar werden, sondern 
grundsätzlich erst für das laufende Geschäftsjahr berücksichtigt wird. Entsprechend kann die 
Korrektur die Anleger, die im laufenden Geschäftsjahr eine Ausschüttung erhalten bzw. einen 
Thesaurierungsbetrag zugerechnet bekommen, belasten oder begünstigen. 
 
Deutscher Gerichtsstand 
 
Gerichtsstand für Klagen gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Vertriebsstellen, die auf 
den öffentlichen Vertrieb der Anteile in der Bundesrepublik Deutschland Bezug haben, ist 
Stuttgart. Die Klageschrift sowie alle sonstigen Schriftstücke können dem Repräsentanten 
zugestellt werden.  
 


